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GRUNDEIGENTUM  
IN DER ZANGE

 
URS GRIBI 
«Nicht-öffentliche 
Wohnbauträger 
werden systema-
tisch aus dem  
Wohnungsmarkt  
gedrängt.»

 Im Angriff auf das Grundeigentum und die Ver-
tragsfreiheit fallen alle Hemmungen. Der Mieter-
verband Asloca hat 2011 im Kanton Waadt eine 
Initiative zur Verschärfung des kantonalen Miet-
rechts eingereicht, die es der öffentlichen Hand 
unter anderem erlauben soll, ein Grundstück zu 
enteignen, wenn es der Eigentümer nicht binnen 
fünf Jahren ab Bau reife überbaut. Nun hat der 
Waadtländer Grosse Rat Ende Oktober 2015 ei-
nen von der Regierung ausgearbeiteten Geset-
zesentwurf als direkten Gegenvorschlag verab-
schiedet. Auch der Grosse Rat sieht im Eingriff in 
das Grundeigentum und in die Vertragsfreiheit 
nichts Anstössiges: Demnach sollen Kommunen 
und Kanton ein Vorkaufsrecht beim Verkauf von 
Liegenschaften erhalten. Über Initiative und Ge-
genvorschlag wird das Volk befinden.

Als Grundeigentümer im Kanton Waadt müsste 
man – im Fall einer Annahme der Initiative –  
jederzeit gewärtigen, dass der Staat an die Türe 
klopft und Anspruch auf eine Liegenschaft er-
hebt. Beim Gegenvorschlag ist es kaum besser: 
Bei einer beabsichtigten Handänderung muss 
man befürchten, das Gemeinde oder Kanton das 
Veto einlegen und selber Anspruch anmelden.

Als Eigentümer kann man seinen Vertragspartner 
also nicht mehr ohne Angst frei wählen. Unsicher 
ist auch, welche Liegenschaften in die vom Vor-
kaufsrecht betroffene «Zone für gemeinnützigen 
Wohnungsbau» fallen werden. Das Instrumentari-
um muss im Richtplan des Kantons erst noch ge-
schaffen werden. Der Willkür ist damit Tür und 
Tor geöffnet. Der SVIT kämpft weiter beharrlich 
gegen Einschränkungen der Eigentumsrechte, die 
letztlich allen Beteiligten – Eigentümern, Vermie-
tern, Steuerzahlern und auch Mietern – schaden.

Ihr Urs Gribi 
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 Die Liquidität des 
Immobilienmarktes 
wird häufig unter-
schätzt. Der Markt  
war über alle vergan-
genen Phasen liquide 
genug, um auch gros-
se Portfolios bewegen 
zu können.»

FOKUS

04   «STOCKWERKEIGENTUM IST EIN LANGZEITPRODUKT» 
Stockwerkeigentum bietet Vorteile, bedeutet für 
die Eigentümer aber auch Herausforderungen. 
Amelie-Theres Mayer entwickelt Langzeitstrate-
gien, um den Unterhalt zu vereinfachen.

IMMOBILIENPOLITIK

10   WAHLAUSGANG WECKT ERWARTUNGEN
 Die Bau- und Immobilienwirtschaft ist in der  
Legislatur 2016 bis 2019 im Parlament stärker 
vertreten als in der zu Ende gegangenen. Der 
SVIT Schweiz ist über den Ausgang erfreut. 

13   KURZMELDUNGEN

IMMOBILIENWIRTSCHAFT

14    TRENDWENDE AM WOHNUNGSMARKT
 Nach Jahren mit vielerorts ausgetrockneten 
Wohnungsmärkten lassen die neuesten
Leerstands- und Angebotszahlen auf eine sich 
entspannende Marktsituation schliessen.

16   DER MONAT IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT
20   RENTABILITÄT VON IMMOBILIEN 

Eine Podiumsdiskussion des Swiss Real Estate 
Institute widmete sich Mitte September der  
Frage, ob Wohnimmobilien rentabler als Aktien 
und Obligationen sind.

22   DIE ZUKUNFT IST EMISSIONSFREI 
Das erste «Zug Estates Nachhaltigkeitsforum» 
behandelte zukunftsfähige Geschäftsmodelle  
rund ums Thema Energie.

23   EIGENTUMSWOHNUNGEN WEITERHIN GEFRAGT 
Die neueste Erhebung von Realmatch360 zeigt, 
dass vor allem Wohnungen im mittleren und 
oberen Segment gekauft werden.

24   MAKLER AUF DER SCHULBANK 
Geht es nach dem Willen der Deutschen  
Bundesregierung sollen Immobilienmakler und 
Wohnungseigentums verwalter bald zwingend 
einen Sachkundenachweis erbringen müssen.

26   STOCKWERKEIGENTUM WIRD 50 JAHRE ALT 
Die langjährige Erfahrung mit dem Stockwerk-
eigentum zeigt, dass die gesetzlichen Vorschrif-
ten modernisiert werden sollten.

28   AUGEN AUF VOR DEM KAUF 
Ältere Stockwerkeigentumseinheiten können  
eine attraktive Alternative zu Neubauwohnun-
gen sein. Aber man sollte genau hinsehen.

30   VON DER FABRIK ZUM INDUSTRIEPARK 
Unternehmen mieten sich zunehmend in Indus-
trieparks ein, die ihnen zahlreiche Vorzüge  
gegenüber Betriebsliegenschaften bieten.

34   SANIERUNGSSTAU BEIM STOCKWERKEIGENTUM 
Bei vielen Gebäuden mit Eigentumswohnungen 
stehen grössere Erneuerungen an. Doch oft  
fehlen ausreichende Rücklagen, und es droht 
die Abwertung der Liegenschaft.

36   LOGISTIK VERÄNDERT DEN MARKT 
Während der Markt für Büroflächen unter 
Druck ist, mausert sich die Nische von Logis-
tikimmobilien zu einer Wachstumsbranche.

38   HÖHERE CASHFLOW-RENDITEN 
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ist seit Jahren ausgetrocknet. Als Alternative 
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40   UMGESTALTUNG: NÜTZLICH ODER LUXURIÖS? 
Das Bundesgericht weist eine Beschwerde  
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DIETMAR KNOPF*  

– Frau Mayer, im Rahmen eines  
Forschungsprojektes der HSLU haben 
Sie Stockwerkeigentum (STWE)  
näher betrachtet. Was sind Ihre Er-
kenntnisse?
– Das Besondere an unserem Projekt ist, 
dass wir die Herausforderungen bei Un-
terhalt und Erneuerung von STWE von 
verschiedenen Seiten betrachtet haben. 
Oft enthält der Erneuerungsfonds von 
STWE-Gemeinschaften zu wenig Rück-
lagen, das heisst, es ist nicht genügend 
Geld für Unterhalts- und Erneuerungs-
massnahmen vorhanden. Darüber hinaus 
sind jedoch allgemein die Entscheidungs-
prozesse im STWE schwierig. Unterhalt 
und Erneuerung werden auch dadurch 
verzögert. Wir haben folglich Instrumen-
te erarbeitet, mit denen, basierend auf 
Angaben zur Lebensdauer der Bauteile, 
berechnet werden kann, wie viel in den 
Erneuerungsfonds einbezahlt werden 
sollte. Darüber hinaus enthält die von 
uns entwickelte «Luzerner Toolbox» aber 
beispielsweise auch ein Tool zum Kon-
fliktmanagement sowie Vorschläge zur 
Konkretisierung des Auftragsbeschriebs 
einer Verwaltung.
– Warum werden die Rücklagen im  
Erneuerungsfond zu Beginn der Nut-
zungsphase häufig zu tief angesetzt?
– Die Äufnung eines Erneuerungsfonds 
sowie die Höhe der Einlagen sind nicht 

«STOCKWERK-
EIGENTUM IST 
EIN LANGZEIT-

PRODUKT»
Stockwerkeigentum bietet  

Vorteile, bedeutet für die Eigen-
tümer aber auch einige Heraus-

forderungen. Amelie-Theres 
Mayer entwickelt im Rahmen  
eines Forschungsprojekts der  

Hochschule Luzern HSLU Lang-
zeitstrategien, um den Unterhalt 

von STWE zu  
vereinfachen.
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gesetzlich vorgeschrieben. Unter ande-
rem abhängig vom Alter der Liegenschaf-
ten, sind Standardwerte auch schwierig 
zu verankern. Wir gehen beispielsweise 
davon aus, dass die jährliche Einlage bei 
Neubauten zunächst mindestens 0,5% 
des Gebäudeversicherungswertes betra-
gen sollte, dann aber liegenschaftsspe-
zifisch und bedarfsabhängig angepasst 
werden muss. 
– Warum wählen viele Menschen 
diese Wohnform?
– Im Moment sind Immobilien natür-
lich als Geldanlage attraktiv. Davon ab-
gesehen haben die eigenen vier Wände, 
die man nach seinen Wünschen gestal-
ten kann, aber nach wie vor einen hohen 
emotionalen Stellenwert.
– Machen sich Stockwerkeigentümer 
oft zu wenig Gedanken darüber, dass 
es Konflikte geben könnte?
– Absolut. Diesen Punkt verdrängen viele 
Käufer und lassen sich von ihren Emotio-
nen etwas blenden. Ihnen ist die Bedeu-

tung von Miteigentum zu wenig bewusst. 
Zuerst schauen die Menschen auf die 
Lage des Objekts und auf die Wohnung 
selbst, aber der Bereich des gemein-
schaftlichen Eigentums wird wenig be-

achtet. Auch, dass sich die Zusammenset-
zung der Eigen tümer im Laufe der Jahre 
stark verändert. Dies führt dann später 
häufig zu Konflikten, gerade, wenn es um 
Unterhalt und Erneuerung geht.
– Welche Lösungen zur Konflikt-
bewältigung schlagen Sie vor?
– Es ist wichtig, dass früh Kommunika-
tions- und Konfliktmanagementstrategien 
diskutiert und beschlossen werden. Kon-
flikte sollten nicht per se problematisiert 

werden. Eigentümer müssen verstehen, 
dass im STWE oft Kompromisse gefragt 
sind, vor allem was das gemeinschaftli-
che Eigentum betrifft. Im Einzelfall kann 
auch die Begleitung der Entscheidungs-

findung durch einen Moderator oder Me-
diator hilfreich sein.
– Wie werden STWE-Gemeinschaften 
in der Regel verwaltet?
– Die meisten Stockwerkeigentümer ha-
ben nicht genügend Bau- und Immobi-
lienkenntnisse, um ihre Liegenschaft sel-
ber zu verwalten. Deshalb beauftragen 
sie eine professionelle Verwaltung. Das 
Problem ist: Im Bereich der langfristigen 
Unterhalts-/Erneuerungsplanung wissen 

FOKUS  STOCKWERKEIGENTUM

 Mit unserer Studie wollten wir herausfinden,  
wie man den Unterhalt und die Erneuerung von STWE 
verbessern kann.»

 

 BIOGRAPHIE
AMELIE-THERES MAYER
(*1983) Studium der Architek-
tur an Hochschulen in Mün-
chen und Luzern, Nachdip-
lomstudium in Gemeinde-, 
Stadt- und Regionalentwick-
lung an der Hochschule Luzern, 
Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Kompetenzzentrum Ty-
pologie & Planung in Architek-
tur, Leiterin des KTI-Projektes 
«Langzeitstrategien im Stock-
werkeigentum». 
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viele Eigentümer gar nicht, was sie be-
auftragen sollten, weshalb die Aufgaben-
beschriebe im Bereich der technischen 
Bewirtschaftung oft wenig konkret sind.
– In der Schweiz bewohnen rund 
30% aller Eigentümer Stockwerk-
eigentum. Im Vergleich zu anderen 
Ländern ist das wenig.
– Im Vergleich zu Spanien oder Gross-
britannien ist die Eigentumsquote in der 
Schweiz tatsächlich niedrig. Bezogen auf 
das STWE hat dies verschiedene Gründe. 
Einerseits gibt es STWE in der Schweiz erst 
seit 50 Jahren, was eine verhältnismässig 
kurze Zeit ist. Auch die Eigentumsförde-
rung gibt es kürzer als beispielsweise in 
Deutschland. Zudem sind die Kriterien für 
eine Kreditvergabe in der Schweiz stren-
ger als in anderen Ländern. Ein weiterer 
Grund ist, dass die Erstellung von Mietwoh-
nungen für Investoren lange Zeit attrakti-
ver war und die Mietkosten in im Vergleich 
zum Einkommen relativ gering waren.
– Ihr Projekt zeigt, dass während der 

Übergabe einer Liegenschaft an die 
Eigen tümer und Verwalter wichtige In-
formationen verloren gehen. Was kann 
man dagegen tun?
– Viele Eigentümer vergessen beim Kauf, 
Planunterlagen und umfassende Doku-
mentationen der verwendeten Materia-
lien und Geräte einzufordern. Auch bei 
einem Verwaltungswechsel gehen oft 
wichtige Informationen verloren. Dies 
erschwert die langfristige Planung von 
Unterhalt und Erneuerung, weil Anga-
ben zu Bauteilen und Kosten fehlen. Wir 
plädieren deshalb dafür, dass künftig be-
reits früh im Lebenszyklus einer STWE-
Liegenschaft eine Unterhalts- und Er-
neuerungsplanung beauftragt wird, in 
welche die entsprechenden Informatio-
nen einfliessen.
– Warum konzentrieren sich die Stock-
werkeigentümer beim Kauf überwie-
gend auf jene Gebäudeteile, für die sie 
das alleinige Nutzungsrecht haben?
– Weil viele Eigentümer das Gleiche den-

ken: Für alles, was nicht mir allein gehört, 
bin ich nicht wirklich verantwortlich. Aus-
serdem ist die Thematik des Unterhalts und 
der Erneuerung des gemeinsamen Eigen-
tums sehr komplex, und die Eigentümer 
sind wenig sensibilisiert für diese Thematik.
– Weshalb werden die Unterhaltskos-
ten, die circa 80% der Gesamtkosten 
einer Immobilie ausmachen, beim Kauf 
oft vernachlässigt?
– Langfristige Kosten standen beim Kauf-
entscheid bisher nicht im Vordergrund. 
Zudem waren Unterhalts- und Erneue-
rungskosten bisher auch kein Verkaufs-
argument, das heisst, sie wurden selten 
kommuniziert. Welcher Verkäufer liste-
te diese Kosten bisher während der Ver-
kaufsgespräche auf? Wir glauben jedoch 
daran, dass sich dies in Zukunft ändern 
wird, wenn die Käufer mehr für das The-
ma sensibilisiert sind.
– Wie ist das Kaufverhältnis zwischen 
neuem und bestehendem Stockwerk-
eigentum?
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– Dies ist kantonal sehr unterschiedlich. 
In Zürich liegt das Verhältnis momen-
tan ungefähr bei 50 zu 50 Prozent, wenn 
man auch die älteren, umgewandelten 
Mietobjekte dazu rechnet.
– Was passiert innerhalb der  
Gemeinschaft, wenn sich die  
Bedürfnisse der Eigentümer im  
Laufe der Jahre ändern?
– Wenn sich damit die Absichten verän-
dern, welche die Eigentümer mit einer Lie-
genschaft verbinden, kann das schwierig 
werden. Dann möchte der eine beispiels-
weise eine energetische Sanierung voran-
treiben, der andere möchte so wenig Geld 
wie möglich investieren und nur noch ein 
paar Jahre in dem Haus wohnen. Deshalb 
ist es sehr wichtig, dass sich die Eigentü-
mer möglichst früh auf einen Erneuerungs-
standard einigen, den sie langfristig anstre-
ben, diesen immer wieder an Sitzungen 
thematisieren und sich auch daran halten.
– Was können Sie über die Heteroge-
nität bezüglich Alter, Lebensumstän-
de und kulturellen Hintergrunds von 
STWE-Gemeinschaften sagen?
– Dazu gibt es kaum statistische Daten. 
Kurz nach dem Kauf einer neugebauten 

Liegenschaft ist die Gemeinschaft nor-
malerweise relativ homogen. Natürlich 
ändert sich dies mit den Jahren – etwa 
durch einen Wegzug oder einen Todes-
fall. Was den Ausländeranteil im STWE 
betrifft, so ist dieser in der Schweiz mo-
mentan nicht sehr hoch.

– Viele Menschen überlegen sich,  
ob eine Stockwerkeinheit eine sichere 
Geldanlage oder gute Altersvorsorge 
ist. Stimmt das?
– Prinzipiell ist STWE eine gute Geldan-
lage. Vor allem bei den gegenwärtigen 
Hypothekarzinsen. Doch die Interessen-
ten sollten sich mehr Gedanken über das 
Produkt STWE machen und ob dieses zu 
ihnen passt. Man erwirbt mit STWE nicht 
nur eine Altersvorsorge, sondern wird 
auch Miteigentümer – mit allen Verant-

wortlichkeiten, die längerfristig dazu ge-
hören. 
– Die Schweiz feiert 50 Jahre  
Stockwerkeigentum. Wie wird sich 
diese Wohnform in den nächsten Jahr-
zehnten entwickeln?
– Mittelfristig wird es in den Städten wohl 

eine weitere Zunahme 
geben. Langfristig ist ei-
ne Prognose schwierig, 
weil sich die Lebens- 
und Arbeitsformen ver-
ändern. Viele Menschen 
haben flexible Arbeits-
orte oder mehrere tem-
poräre Wohnsitze. An-

dererseits sind die Leute wieder stärker 
lokal verwurzelt, was für eine Standort-
bindung spricht. 

 Unsere Toolbox soll helfen, Unter-
halt und Erneuerung von STWE zu  
verbessern.»

DIETMAR KNOPF  
Der diplomierte Architekt ist Redaktor der 
Zeitschrift Immobilia. 

FOKUS  STOCKWERKEIGENTUM



10 | immobilia November 2015

Wahlausgang weckt Erwartungen
Die Immobilienwirtschaft ist in der Legislatur 2016 bis 2019 im Parlament stärker vertreten 
als in der letzten. Dies lässt erwarten, dass das Parlament dem bisherigen Trend zu mehr 
Staat und mehr Regulierung am Wohn- und Immobilienmarkt Einhalt gebieten wird.

IVO CATHOMEN*  

«KREDITUMVERTEILUNG». Die Vertreter der 
bürgerlichen Parteien SVP und FDP ha-
ben am 18. Oktober vom Wahlvolk gros-
sen Kredit erhalten. Jener der Mittepar-
teien ist in zahlreichen Kantonen gekürzt 
worden. Eine Mehrheit der Schweizerin-
nen und Schweizer traut den Bürgerlichen 
eher zu, die drängenden Probleme – Migra-
tion, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
Verhältnis zur EU, Sicherheit, Versorgung 
– zu lösen, als der Mitte und den Linken. 

Wer aber in Fragen rund um das Woh-
nungs- und Bauwesen, die Siedlungsent-
wicklung oder die Energiestrategie einen 
strammen Parteikurs der Bürgerlichen und 
eine Abgrenzung entlang der Parteigren-

IMMOBILIENPOLITIK  EIDGENÖSSISCHE WAHLEN 2015

3 | immobilia Oktober 15

3

www.visualisierung.ch

inserat-immobilia.indd   1 11.01.2010   08:05:54

ANZEIGE

von links nach rechts in 
der Reihenfolge der 
Kantone und Parteien:
Philipp Müller, FDP, 
Aargau; Thierry  
Burkart, FDP, Aargau; 
Thomas Burgherr,  
SVP, Aargau; Adrian 
Amstutz, SVP, Bern

Urs Gasche, BDP, Bern;
Hans Grunder, BDP, 
Bern; Sebastian  
Frehner, SVP, Basel-
Stadt; Christian  
Lüscher, PLR, Genève

Hugues Hiltpold, PLR, 
Genève; Guillaume  
Barazzone, PDC,  
Genève; Benoît  
Genecand, PLR,  
Genève; Peter  
Schilliger, FDP, Luzern

Pirmin Schwander, 
SVP, Schwyz; Hermann 
Hess, FDP, Thurgau; 
Olivier Feller, PLR, 
Vaud; Claude Béglé, 
PDC, Vaud

Hans Egloff, SVP,  
Zürich; Regine Sauter, 
FDP, Zürich



zen erwartet, könnte sich getäuscht sehen. 
Einiges wird noch von den bevorstehenden 
zweiten Wahlgängen um die verbleibenden 
vakanten Ständeratssitze abhängen. Zu-
dem franst das Bild, das die FDP zuwei-
len vermittelt, gegen links aus. Obwohl ge-
schwächt, wird der Mitte aus CVP, BDP und 
GLP in vielen Fragen – und hier nament-
lich den wirtschaftsfreundlichen Ratsmit-
gliedern – eine entscheidende Bedeutung 
zukommen. Die Verhältnisse sind also al-
les andere als klar. Umso wichtiger wird 
es in den Sachgeschäften sein, den Argu-
menten der Bau- und Immobilienwirtschaft 
Gehör zu verschaffen. Erste Nagelproben 
sind das Mietrecht und die von Bundes-
rätin Sommaruga angestrengte Verschär-
fung der Lex Koller. Sie wird sich aber gut 
überlegen müssen, ob sie die Vorlage an-
gesichts der neuen Ausgangslage tatsäch-
lich nochmals ins Parlament bringen will.

Im Wohnungswesen hat das politi-
sche Pendel – angetrieben auch durch 
verschiedene Bundesbehörden und das 
Bundesgericht – in den vergangenen Le-
gislaturen deutlich in Richtung Regulie-
rung, öffentliche Finanzierung und Ver-
staatlichung ausgeschlagen. Wenn sich 
der Wohnungsmarkt nun langsam ent-
spannt, so ist dies aber nicht das Ver-
dienst dieses staatlichen Eingriffs, son-
dern es ist der Tatsache geschuldet, dass 
vor allem die privaten Wohnbauträger 
viel neuen Wohnraum geschaffen haben, 
der das Bevölkerungswachstum über-
kompensiert.

SVIT ERFEUT ÜBER WAHLAUSGANG. Der SVIT 
Schweiz hat im Wahlkampf um die 200 
Sitze im Nationalrat insgesamt 26 Kandi-
daten mit engem Bezug zur Immobilien-
wirtschaft aus total 12 Kantonen zur Wahl 

empfohlen. Ausserdem unterstützten die 
regionalen SVIT-Mitgliedorganisationen 
diese und weitere Kandidaturen in ihren 
betreffenden Kantonen.

Der Ausgang des Wahlsonntags ist 
für die Immobilienwirtschaft äusserst er-
freulich: 18 der vom SVIT Schweiz emp-
fohlenen Kandidaten schafften die Wahl 
bzw. die Wiederwahl in den Nationalrat. 
Der Verband der Immobilienwirtschaft ist 
sehr erfreut über den Ausgang des Wahl-
kampfs, in dem sich der SVIT Schweiz ver-
stärkt engagiert hatte. Mit dem zweiten 
Wahlgang für die Ständeratssitze könnte 
sich die Bilanz noch weiter verbessern.  

30

Merker schont Ihr
Portemonnaie
und die Umwelt.

www.merker.ch

FÜR DIE NATUR IST MERKER IMMER
IM SCHONGANG.

ANZEIGE

*IVO CATHOMEN  
Dr. oec. HSG, ist leitender Redaktor  
der Zeitschrift Immobilia.
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ekz.ch/contracting

Wir finanzieren, bauen und  
betreiben Ihre Energiezentrale.
EKZ Energiecontracting
Besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns an: 058 359 53 53.
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SCHWEIZ

EDI WILL RADON
GRENZWERT SENKEN
Das Eidgenössische Departe-
ment des Innern EDI hat eine 
Revision der Strahlenschutz-
verordnung in die Anhörung 
geschickt. Die Revi sion sieht 
unter anderem vor, den Re-
ferenzwert für das natürli-
che radioaktive Gas Radon 
in Wohn- und Aufenthalts-
räumen zu senken. Es soll 
neu ein Referenzwert von 
300 Becquerel pro Kubikme-
ter gelten. Das bedeutet, dass 
in der ganzen Schweiz die 
Radonbelastung beim Bau-
en stärker beachtet werden 
muss. Der neue Referenzwert 
soll vor allem bei Neubauten 
und Renovationen eingehal-
ten werden.

ZÜRICH

IMPLENIA  
UNTERLIEGT IM 
STADION STREIT

Im jahrelangen Rechtsstreit 
um zusätzliche Kosten beim 
Bau des Letzigrundstadions 
hat das Bezirksgericht Zü-
rich zugunsten der Stadt Zü-
rich entschieden. Die Stadt 
muss dem Bauunternehmen 
nur 340 000 CHF statt der ge-
forderten 23 Mio. CHF zah-
len. Der Streit dreht sich um 
1392 Änderungswünsche, 
welche die Stadt Zürich beim 
Bau des Letzigrundstadions 
äusserte. Insgesamt schlugen 
diese Bestellungsänderungen 
mit 23 Mio. CHF zu Buche. 
Während die Stadt Zürich der 

Ansicht war, dass diese 1392 
Änderungen im Preis inbe-
griffen seien, wollte Implenia 
extra vergütet werden. Das 
Unternehmen argumentierte, 
dass die meisten Änderungen 
wegen fehlerhafter Projek-
tierung seitens der Stadt ent-
standen seien.

 
ZÜRICH GEHT  
GEGEN MIETZINS
WUCHER VOR
Die Kantonspolizei Zürich, 
die Stadtpolizei Zürich und 
die Staatsanwaltschaft Zü-
rich-Limmat sind in einer 
Grossaktion gegen Mietzins-
wucher in Zürich vorgegan-
gen. Der Eigentümer von drei 
Mietshäusern und drei Mitar-
beiter wurden Ende Oktober 
verhaftet. Die Behörden deck-
ten in den drei Mietshäusern 
an der Neufrankengasse und 
der Magnusstrasse zum Teil 
desolate Zustände auf. 

 
INVESTORENWETT
BEWERB FÜR HARD
TURMAREAL
Die Stadt Zürich hat die 
Suche nach einem Inves-
tor begonnen, der auf dem 
Hardturmareal ein Fuss-
ballstadion, gemeinnützi-
ge Wohnungen und ein In-
vestorenprojekt plant, baut 
und finanziert, heisst es in 
einer Medienmitteilung. Im 
Gegenzug will die Stadt das 
Gelände mit einer Gesamt-
fläche von fast 55 000 m2 im 
Baurecht abgeben. Der ge-
suchte Investor soll neben 
einem Businessplan Pro-
jektideen für drei Teilprojek-
te liefern: ein Fussballstadi-
on für 18 000 Zuschauer als 
neue Spielstätte der beiden 
Zürcher Stadtclubs FCZ und 
GC, die vom Stimmvolk an-
genommene gemeinnützige 
Wohnsiedlung und ein Inves-
torenprojekt.

IMMOBILIENPOLITIK  KURZMELDUNGEN

Verwaltung

www.quorumsoftware.ch

Stowe
DMS

Makler
Smartphone

Tablet
Extranet
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RED.*  

BISHER NOCH KAUM EINFLUSS AUF DIE PREISE. 
Die Leerstände bei Wohnhäusern Mitte 
2015 haben sich innerhalb des letzten Jah-
res um 12% erhöht, und auch beim Woh-
nungsangebot ist ein Anstieg von knapp 
7% zu beobachten. In der Folge dürfte 
das Preiswachstum ins Stocken geraten. 
Vorerst ist nicht damit zu rechnen, dass 
die derzeitige Erhöhung der Leerstands- 
und Angebotszahlen zu strukturellen 
Überkapazitäten führen wird, denn das 
zusätzliche Wohnungsangebot trifft auf 
ein nach wie vor lebhaftes Bevölkerungs-
wachstum. Die Anzahl Haushalte in der 
Schweiz dürfte im laufenden Jahr um rund 
40 000 ansteigen. Aufgrund der intakten 
Nachfrage haben sich auch die Vermark-
tungsdauern in allen drei Wohnsegmen-
ten stabil entwickelt. Von jeher werden 
die Mietwohnungen auf den Internetplatt-
formen deutlich kürzer angeboten (30 Ta-
ge) als Eigentumswohnungen (75 Tage) 
und Einfamilienhäuser (62 Tage). Im Mit-
tel haben sich die Preise für ausgeschrie-
bene Mietwohnungen ebenso wie für 
Wohneigentum in der ersten Jahreshälfte 
2015 sogar nochmals erhöht, dies aller-

dings vor allem ausserhalb der grossen 
Arbeitsmarktregionen und in eher ländli-
chen Gebieten. Es dürfte sich jedoch um 
einen Nachholeffekt und eine Folge des 
mittlerweile sehr hohen Preisniveaus in 
den begehrten Zentren handeln.

PREISRÜCKGANG IM GESAMTSCHWEIZER 
SCHNITT ERWARTET. Weil in den kommen-
den Monaten viele neue Objekte auf den 
Markt kommen werden – darunter haupt-
sächlich Mietwohnungen –, dürften sich 
sowohl das Angebot als auch die Leer-
stände 2016 noch mehr erweitern. Damit 
besteht ein latentes Risiko, dass eine an-
haltende hohe Neubautätigkeit langfristig 

Trendwende am Horizont
Nach Jahren mit vielerorts ausgetrockneten Wohnungsmärkten lassen die neuesten 
Leerstands- und Angebotszahlen auf eine sich entspannende Marktsituation schliessen,  
wie aus dem jüngsten «Immo-Monitoring» von Wüest & Partner hervorgeht.

IMMO-MONITORING 
2016, Band 1, Herbstausgabe, in deutscher Sprache,  
211 Seiten. Kann zum Preis von 320 CHF bezogen werden 
bei: www.wuestundpartner.com

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  WOHNUNGSMARKT

WOHNEIGENTUM: KURZFRISTIGE KOMMUNALE TRANSAKTIONSPREISVERÄNDERUNGEN
2. Quartal 2015 verglichen mit 2. Quartal 2014

Mittlere jährliche Veränderungsraten

Preisrückgang

Preisanstieg:

Bis 2 %

2 – 4 %

4 – 6 %

6 – 8 %

8 und mehr

Quelle: Wüest & Partner

doch zu Überkapazitäten führen wird. 
Wüest & Partner geht davon aus, dass da-
mit die Zeiten der stetigen jährlichen 
Preisanstiege vorerst vorbei sind. In An-
betracht des wachsenden Angebots von 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ist 
sogar zu erwarten, dass die Preise für die 
inserierten Miet- und Eigentumswohnun-
gen das erste Mal seit der Jahrtausend-
wende rückläufig sein werden. Voraus-
sichtlich dürften die Preisabschläge 
jedoch sehr moderat ausfallen.  

 Die Daten zeigen, dass 
die Marktliquidität am 
Wohnungsmarkt deutlich 
zugenommen hat.»
IMMO-MONITORING, WÜEST & PARTNER
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Financial tools - Technical tools - Administrative toolsSWISS
M A D E

Morgenstrasse 121 - 3018 Bern
Telefon 031/990.55.55 

Route de Châtaigneriaz 1 - 1297 Founex
Téléphone : 022/950.92.00

 
Bigger IT Services AG
Postfach 34 - 8280 Kreuzlingen 3
Telefon: +41 (0)71 680 06 70

Software für die Verwaltung 
von Mietliegenschaften 

und Stockwerkeigentum

www.immob8-5.ch

Kontrollfreak  
für Ihre Wäsche
Waschmaschinen sind mit zahlreichen 
Sensoren ausgestattet, die permanent 
kontrollieren und optimieren. Für einen
effizienten Einsatz von Energie, Wasser 
und Zeit – einfach perfekt.

 Zum Beispiel die Waschmaschine W 7443 mit Allergiker-
Funktion und SuperSilent-Isolation

Ein Unternehmen der V-ZUG AG www.sibirgroup.ch



IMMOBILIEN AUF  
DEN PIXEL GEBRACHT

 Immobilienmarketing nur 
mit Architekturplänen ist 
nicht mehr zeitgemäss. Wir-
kungsvolle Präsentationen 
von Bauprojekten beinhalten 
heute neben fotorealistischen 
Visualisierungen von Aussen-
ansichten und Innenräumen 
auch virtuelle Wohnungsbe-
sichtigungen (Augmented Re-
ality) oder dreidimensional 
aufziehbare Grundrisse. Die 
Verwendung dieser visuellen 
Kommunikationformen ist so-
wohl in der Planungs- als auch 
in der Vermarktungsphase 
unabdingbar geworden. Die 
Bildsprache ist ein entschei-
dender Faktor für die Identität 
eines Immobilien projekts.

Grundsätzlich gilt: Je intensi-
ver wir ein Erlebnis wahrneh-
men, desto länger und lebhaf-
ter erinnern wir uns daran. 
Bilder und Videos stützen die-
sen Prozess ganz besonders, 
da gerade Bauprojekte ein ho-
hes Mass an Vorstellungskraft 
verlangen. Professionelle Vi-
sualisierungen und 3D-Ani-
mationen machen ungebaute 
Wohnungen, nicht vermietete 
Büroräumlichkeiten oder gan-

ze Arealüberbauungen virtu-
ell erlebbar. Sie unterstützen 
das Immobilienprojekt bereits 
in der Planungsphase und ins-
besondere während der Ver-
marktungsphase.

Printerzeugnisse wie die 
Dokumentation oder das 
Grundrissheft gewinnen mit 
Augmented Reality an At-
traktivität, indem sie via Mo-
bile Device (Smartphone, 
Tablet) mit Videos, Info-Ein-
blendungen oder dreidimen-
sionalen Darstellungen auf-
geladen werden. Spezielle 
Apps ermöglichen zeit- und 
ortsunabhängige Besichtigun-
gen. High-End-Inszenierun-
gen und 360°-Ansichten rü-
cken die Immobilie aussen 
wie innen ins beste Licht und 
verleihen Interessenten ein 
wirklichkeitsnahes Raumge-
fühl. Ausserdem präsentieren 
sie überzeugend verschiede-
ne Farbkonzepte, Materialien 
und Raumeinteilungen.

Ein besonderes Augenmerk 
sollte bei Visualisierungen 
der Inneneinrichtung gel-
ten. Ein entsprechendes 

Konzept auszuarbeiten, er-
fordert viel Feingefühl. Es 
muss dem Anspruch stand-
halten, die Vermarktung zu 
vereinfachen, und den Ge-
schmack der anvisierten 
Zielgruppe treffen. Eine ge-
lungene Inneneinrichtung 
belebt das Immobilienpro-
jekt mit einem unverwech-
selbaren Charakter und 
hebt es von Konkurrenzpro-
jekten ab. Meist wird die-
ses Potenzial nicht erkannt. 
In der Folge sind visualisier-
te Innenräume oft mit den-
selben unverfänglichen De-
signermöbeln eingerichtet. 
Zielführend ist deshalb ei-
ne möglichst frühe Zusam-
menarbeit zwischen Visu-
alisierern, Architekten und 
der Kommunikations-
agentur.

Die Möglichkei-
ten der visuellen 
Kommunikati-
on haben sich 
nicht nur er-
weitert, 
sondern 
auch 
techno-

logisch verbessert. Gerade 
für die Immobilienbranche 
tut sich eine riesige Chance 
auf. Jetzt muss sie nur noch 
erkannt und gewinnbrin-
gend genutzt werden.    

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  KOLUMNE

*DENISE NICK

Denise Nick ist Mitinhaberin und Geschäfts-
führerin von Partner & Partner und leitet das 
Unit Immobilien Marketing-Kommunikation. 
Ihre Agentur ist seit über 10 Jahren für ver-
schiedenste Immobilienentwickler und Ver-
markter in der ganzen Schweiz tätig.

ANZEIGE
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SCHWEIZ

VERMARKTUNGSDAU-
ER VON STOCKWERK-
EIGENTUM SINKT
Gemäss dem Immobilienba-
rometer der Zürcher Kanto-
nalbank für das 3. Quartal hat 
sich die Vermarktungsdauer 
für Mietwohnungen im Wirt-
schaftsraum Zürich in den 
letzten Jahren kaum verän-
dert. Die mittlere Vermark-
tungsdauer beträgt rund 20 
Tage. Für Stockwerkeigentum 
beträgt der Wert rund 60 Ta-
ge. Im 3. Quartal 2014 muss-
te eine Eigentumswohnung 
noch durchschnittlich 70 Tage 
ausgeschrieben werden, um 
einen Käufer zu finden. Die 
Nachfrage nach Stockwerk-
eigentum im Wirtschaftsraum 
Zürich ist weiterhin hoch.

 
ZUNAHME DER  
KONKURSE
Während im 1. Quartal die 
Zahl der Konkurse noch rück-
läufig war, scheint sich nun 
die Wechselkurskrise bemerk-
bar zu machen, meldet der 
Wirtschaftsinformationsdienst 
Bisnode D&B. Im 1. Halbjahr 
2015 stiegen die Insolvenzen 
in der Schweiz gegenüber der 
Vergleichsperiode im Vorjahr 

um 5%. Besonders stark war 
der Zuwachs in der Nordwest-
schweiz, der Zentralschweiz 
und in Zürich. Ein klarer In-
dikator für die angespannte 
Stimmung in der Wirtschaft ist 
auch die Anzahl der Neugrün-
dungen. Diese sind gegenüber 
dem Vorjahr um 2% gesun-
ken. Insgesamt wurden von 
Januar bis September 2015 im 
Handelsregister 30 121 Unter-
nehmen neu eingetragen. 
 

DEUTSCHLAND

CORESTATE BEREITET 
BÖRSENGANG VOR
Das Immobilieninvestment-un-
ternehmen Corestate will an 
die Deutsche Börse. Der Bör-
sengang soll bis zu 253 Mio. 
EUR umsetzen. Das Unterneh-
men legte die Preisspanne für 
die bis zu 8,9 Mio. angebote-
nen Aktien Ende Oktober auf 
23.50 bis 28.50 EUR fest. Dem 
Unternehmen sollen aus ei-
ner Kapitalerhöhung 100 Mio. 
EUR zufliessen. Darüber hi-
naus wollen einige bisherige 
Aktionäre ihren Anteil senken, 
womit sich der Streubesitz auf 
50% erhöhen soll. Corestate 
verwaltet nach eigenen Anga-
ben Immobilien und Projekte 
im Volumen von 1,4 Mrd. EUR.

DEUTSCHE  
WOHNEN SAGT  
FUSION MIT LEG AB

Die Deutsche Wohnen gibt 
ihr Fusionsvorhaben mit der 
LEG Immobilien auf. Der 
Vorstand begründet dies mit 
einem feindlichen Vorstoss 
der Vonovia, in dessen Folge 
einflussreiche institutionelle 
Stimmrechtsberater ihre 
Empfehlungen für den ge-
planten Zusammenschluss 
mit LEG zurückgezogen ha-
ben. Eine 75%-Mehrheit für 
die benötigte Kapitalerhö-
hung scheint dem Vorstand 
daher nicht mehr erreichbar. 
Die Hauptversammlung am 
28. Oktober, auf der die Ab-
stimmung stattfinden sollte, 
wurde abgesagt. Das Über-
nahmeangebot der Vonovia 
an die Aktionäre der Deut-
sche Wohnen lehnt der Vor-
stand ab.

 
STRENGERE  
MELDEPFLICHT  
FÜR VERMIETER
Vermieter in Deutschland 
müssen mit dem seit dem 1. 
November geltenden Bun-
desmeldegesetz der Mel-
debehörde schriftlich be-
scheinigen, dass ein Mieter 
tatsächlich in ein Mietobjekt 
eingezogen ist. Damit sollen 
sogenannte Scheinanmel-
dungen verhindert werde. 
Bei Unterlassung droht ein 
Bussgeld bis 1000 EUR.

IMMOBILIENWIRT-
SCHAFT VERLIERT  
500 MIO. EUR DURCH 
INEFFIZIENZ
Der deutschen Gewerbeim-
mobilienwirtschaft entsteht 
durch ineffiziente Due Dili-
gence ein Schaden von mehr 
als 0,5 Mrd. EUR pro Jahr. 
Diese Einschätzung vertre-
ten über die Hälfte (55%) 
der Fach- und Führungs-
kräfte der deutschen Immo-
bilienwirtschaft, wie eine 
aktuelle Umfrage des Secu-
re-Cloud-Anbieters Drooms 
ergab. Das Unternehmen 
hatte im Oktober auf der Im-
mobilienfachmesse Expo Re-
al 100 Experten und Mana-
ger aus der Branche befragt. 
Laut Umfrage gehen 29% 
der Befragten sogar von ei-
nem jährlichen Schaden 
durch Ineffizienz bei Gewer-
beimmobilientransaktionen 
von über 1 Mrd. EUR aus, 
10% sprechen von mehr als 
fünf Mrd. EUR.

UNTERNEHMEN

MOBIMO STEIGT  
IN GENFER IMMO-
BILIENMARKT EIN
Die Mobimo Holding AG er-
wirbt von der Dual Holding 
SA Fribourg deren Mehr-
heitsbeteiligung von rund 
73% an der Dual Real Esta-
te Investment AG. Mit die-
sem Kauf tritt Mobimo in 
den Genfer Immobilienmarkt 
ein und baut ihre Position in 
der Westschweiz weiter aus. 
Dual investiert erfolgreich 
in Wohnimmobilien und Im-
mobilien mit Mischnutzung 
im niedrigen sowie mittleren 
Mietzinssegment im Kanton 
Genf. Die Mieteinnahmen 
stammen zu 82% aus Wohn-
nutzungen. Die Liegenschaf-
ten repräsentieren einen ge-
schätzten Verkehrswert von 
244 Mio. CHF.

ANZEIGE
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Atlis AG
Pumpwerkstr. 25
8105 Regensdorf
Tel. 043 388 85 41

Atlis AG
Schlössliweg 2-6
4500 Solothurn
Tel. 032 628 28 00

www.kalkmaster.ch
info@kalkmaster.ch

Weiches Wasser im Abo  
für weniger als  
1 Kaffee pro Tag?

Statt Investitionen – ein günstiger Aboservice  
vom Spezialisten. Sie haben immer ein 
neuwertiges Top-Gerät im Einsatz, Salzlieferung, 
Kontrollbesuche und 100 % Garantie inbegriffen.

• KalkMaster erhöht die Werterhaltung Ihrer Liegenschaft.

• Verhindert verkalkte Armaturen, Geräte und Duschköpfe.

• Reduziert Ihren Wasch-, Dusch- und Putzmittelverbrauch.

• Steigert Ihre Lebensqualität spürbar.

• Rechnet sich auch für Stockwerkeigentümer und 
Verwaltungen, weil er mehr spart als er kostet.

Doppelenthärtungsanlage 
KM2 mit intelligenter 
Hygieneregeneration

Mehr Infos 
finden Sie im Video 
www.kalkmaster.ch

KM_KM2_2015_A4_20150722.indd   1 22.07.1530   11:53

Klicken Sie sich ins Flächen-, Portfolio-, Anlagen-, 
 Sicherheits- und Facility Management von CAMPOS: 
 https://www.campos.ch/video/flaechen

Weil ein CAFM-Portal einfach mehr Nutzen bringt, 
 als eine übliche CAFM-Lösung!
Wir zeigen Ihnen gerne den Unterschied:
www.campos.ch

CAMPOS, DAS 
 ERSTE UND EINZIGE 
 CAFM-PORTAL.

MACHT IMMO’S MOBIL.

Inserat_Immobilia_01_2015_92x64mm.indd   1 19.12.2014   15:22:09
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NEUES BERATUNGS-
UNTERNEHMEN  
COMRE IN ZÜRICH 

 

Gunnar Gärtner hat zum Sep-
tember das Immobilienbera-
tungsunternehmen Comre AG 
mit Sitz in Zürich gegründet. 
Comre – die Abkürzung steht 
für Consulting Management 
Real Estate – bietet unabhän-
gige Immobilienbewertungen 
an, die von zahlreichen Ban-
ken anerkannt sind. Darüber 
hinaus ist das Unternehmen 
Teil eines Netzwerks von Im-
mobilien-Professionals mit 
dem Ziel, umfassende Bera-
tung über den gesamten Le-
benszyklus von Immobilien an-
bieten zu können. Vor dem 
Schritt in die Selbstständigkeit 
war Gunnar Gärtner 15 Jahre 
lang für Kuoni Mueller & Part-
ner, Wüest & Partner und Mo-
ve Consultants in leitenden 
Funktionen tätig.

 
SPG INTERCITY  
ZURICH VERMITTELT 
NEUEN STANDORT 
FÜR BSI
Die SPG Intercity Zurich AG 
hat die BSI, eine der wichtigs-
ten international tätigen und 
auf das Private Wealth Ma-
nagement spezialisierten Ban-
ken mit Sitz in der Schweiz, 
bei der Anmietung von rund 
4500 Quadratmetern Büro-
fläche im ehemaligen Haupt-
sitz der Allianz Suisse beraten. 
Die Liegenschaft am Bleicher-
weg 19 in Zürich befindet sich 
im Eigentum der Allianz Suis-
se Versicherungs-Gesellschaft 
AG. Die Büroflächen werden 
der BSI als neuer Hauptsitz 

dienen. Die Spezialisten der 
SPG Intercity Zurich identifi-
zierten, analysierten und se-
lektionierten im Auftrag von 
BSI potenzielle Flächen und 
führten die Mietvertragsver-
handlungen zum erfolgrei-
chen Abschluss. Damit ist der 
ehemalige Hauptsitz von Alli-
anz Suisse nach der momen-
tan laufenden umfassenden 
Erneuerung nahezu voll ver-
mietet.

 
KAPITALERHÖHUNG: 
FUNDAMENTA LÖST 
36,8 MIO. CHF
Die Fundamenta Real Esta-
te AG, Zug, hat im Rahmen ei-
ner Kapitalerhöhung einen 
Nettoerlös von rund 36,8 Mio. 
CHF erzielt. Die Mittel sollen 
für den Ausbau des Immobi-
lienportfolios verwendet wer-
den. Es wurden rund 2,8 Mio. 
neue Namenaktien zu einem 
Bezugspreis von 13.60 CHF 
pro Aktie ausgegeben. Die Ak-
tien werden neu an der Berner 
Börse gehandelt.

 
AKTIONÄRE GENEH-
MIGEN KAPITALERHÖ-
HUNG VON WARTECK
Die Aktionäre der Warteck In-
vest AG haben an der aus-
serordentlichen Generalver-
sammlung vom 22. Oktober in 
Basel einer Kapitalerhöhung 
zugestimmt. Es sollen bis zu 
49 500 Namenaktien mit ei-
nem Nennwert von je 10 CHF 
ausgegeben werden. Bei einer 
vollständigen Ausübung aller 
Bezugsrechte fliessen der Ge-
sellschaft damit neue Eigen-
mittel in Höhe von 76,7 Mio. 
CHF zu.

 
SWISS LIFE  
REF NIMMT 
450 MIO. CHF EIN
Swiss Life Asset Managers 
hat die Emission des Immobi-
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> Universell einsetzbar – für Immobilien-

verwaltungen jeder Grösse

> Integrierte Gesamtlösung für sämtliche 

Bedürfnisse der  Immo  bilienbranche

> Web-basierend für Nutzung übers 

Internet

> Entwicklung in enger Zusammenarbeit 

mit Immobilien-Profis

> Sicherheit und Kontinuität vom 

 führenden Schweizer Hersteller  

von Business Software

www.abacus.ch

Software-Gesamtlösung für 
das Immobilienmanagement
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EINFACH REINSCHAUEN 
UND ÜBER  

75 000
ANGEBOTE ENTDECKEN!

immoscout24.ch 

lienfonds Swiss Life REF (CH) 
Swiss Properties abgeschlos-
sen. Dem Fonds fliessen Mit-
tel in Höhe von 450 Mio. CHF 
zu, mit denen das Gefäss ein 
breit diversifiziertes Portfolio 
an Schweizer Wohn- und Ge-
schäftsliegenschaften aus den 
Immobilienbeständen von 
Swiss Life erwirbt. 

 
CROWDFUNDING AM 
IMMOBILIENMARKT
Ende Oktober ist in der 
Schweiz die Crowdfunding-
Plattform Crowdhouse online 
gegangen. Anleger können 
ab 25 000 CHF in Anlageob-
jekte ihrer Wahl investieren 
und werden als Miteigentü-

mer ins Grundbuch eingetra-
gen. Das Kapital soll lediglich 
über einen Zeitraum von fünf 
Jahren investiert werden. Da-
nach werde die Liegenschaft 
verkauft. Investitionsobjekte 
würden vorgängig durch Im-
mobilienspezialisten unter die 
Lupe genommen. Gründer 
des Unternehmens sind Ro-
bert Plantak, Ardian Gjeloshi 
und Ruedi Baer. Crowdhouse 
ist ein Unternehmen der 
Bricks & Bytes AG, Zürich.

 
VEBEGO UND  
SWISS SERVICEPOOL 
FUSIONIEREN
Die beiden Schwesterunter-
nehmen Vebego Services AG 

und Swiss Servicepool AG ha-
ben sich zur Vebego AG zu-
sammengeschlossen, wie die 
Unternehmen Ende Oktober 
mitteilten. Das eine der bei-
den Unternehmen konzent-
rierte sich auf die professio-
nelle Unterhalts- und Spezial- 
reinigung, das andere auf Fa-
cility-Dienstleistungen. Vebe-
go beschäftigt 5800 Mitarbei-
ter in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein an 
22 Niederlassungen. 
 

PROJEKTE

TERMINAL 2  
NACH UMBAU WIEDER 
ERÖFFNET 
 

 

Der Flughafen Zürich hat sei-
nen Terminal 2 nach einer 
umfassenden Sanierung wie-
der eröffnet. Der Check-in-
Bereich wurde seit 2010 mo-
dernisiert. Mit mehr Raum 
und einer besseren Übersicht 
bietet die neue Halle Platz für 
insgesamt 104 Schalter.

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  DER MONAT
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ZWEITES 
HELVETIA-HOCHHAUS 
FÜR BASEL 
Der Grosse Rat des Kantons 
Basel-Stadt hat grünes Licht 
für den Bau des «Helvetia 
Campus» an der St. Alban-
Anlage gegeben. Dort planen 
die Helvetia Versicherungen 
eine Verdichtung des Areals. 
Kernstück ist neben dem be-
stehenden Hochhaus ein 
zweites vom Architekturbüro 
Herzog & de Meuron. Das be-
stehende 45-Meter-Hochhaus 
war einst Hauptsitz der Patria 
Versicherungen. Es soll nun 
einen gleich hohen Zwilling 
erhalten. 
 

 

BIOGEN DARF IN  
LUTERBACH BAUEN  
 
 

 

Der Regierungsrat von Solo-
thurn hat die Nutzungspla-
nung über das Areal Attisholz 
Süd in Luterbach genehmigt 
und damit die Grundlagen für 
die Realisierung des Biogen-
Projektes geschaffen. Die 
Biotechnologiefirma möchte 
eine neue Produktionsanlage 
errichten. Das Investitionsvo-
lumen liegt bei 1 Mrd. CHF; 

es entstehen 400 neue Ar-
beitsplätze. Die Bauvorberei-
tungsarbeiten laufen bereits. 
Das Baugesuch für die Haupt-
bauten und Umgebungsge-
staltung soll noch in diesem 
Jahr eingereicht werden, so-
dass Ende Februar 2016 alle 
Baubewilligungen vorliegen. 
 
 

PERSONEN

PAOLO LENDI IM 
TEAM VON MMK IM-
MOBILIENTREUHAND 
 

 

Der diplomierte Architekt 
Paolo Lendi verstärkt seit Au-
gust das Führungsteam der 
MMK Immobilientreuhand 
AG, Zürich. Zuvor war er 13 
Jahre als Leiter Projekt- und 
Baumanagement bei einem 
namhaften Immobiliendienst-
leiter in Zürich tätig.

 
NEUER GESCHÄFTS-
STELLENLEITER BEI 
DER PRIORA BERN 
 

 

Am 1. November 2015 über-
nimmt Andreas Brönnimann 
(*1954) das Zepter als neuer 
Geschäftsstellenleiter der Pri-
ora AG in Bern. Der diplo-
mierte Immobilientreuhänder 
führte 15 Jahre den Service-
bereich Immobilien Der 

Schweizerischen Post als 
Chief Executive Officer, wech-
selte dann zu einer General-
unternehmung mit einem 
grossen Immobilienportfolio, 
wo er zuletzt als Bereichslei-
ter für alle Filialen verant-
wortlich war. 

 
NEUER VIZEDIREKTOR 
IM BUNDESAMT FÜR 
RAUMENTWICKLUNG
 

 

Das Bundesamt für Raument-
wicklung ARE erhält mit Ul-
rich Seewer einen neuen 
Vizedirektor. Er wird ab dem 
1. März 2016 den Direktions-
bereich «Mobilität, Raum und 
Infrastruktur» leiten. Das Eid-
genössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK 
hat den 51-jährigen promo-
vierten Geografen zum neuen 
Vizedirektor des ARE er-
nannt.

FRANÇOIS TRAUSCH 
WIRD NEUER CEO DER 
ALLIANZ REAL ESTATE
François Trausch (50) wird 
ab 1. Januar 2016 CEO der 
Allianz Real Estate. Seit 2010 
war Trausch CEO Asia-Pa-
cific der GE Capital Real Es-
tate. In dieser Funktion war 
er für die Immobilieninvest-
ments und  -finanzierung 
sowie für das Portfolioma-
nagement in der Region ver-
antwortlich. In den 15 Jahren 
davor war er in verschiede-
nen Führungspositionen bei 
GE in Europa tätig.

ANZEIGE
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EINFACH NÄHER

Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für Service und Modernisierung 
vertrauen wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere 
Multimarkenkompetenz zeichnen uns aus. 

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

Liftwartung ist mein Ding

Roger Zünd
Servicetechniker

FIRMENNACHRICHTEN?  
FÜHRUNGSWECHSEL? 
PROJEKTE?
Senden Sie Ihre Mitteilungen mit druck
fähigen Bildern für die Veröffentlichung in 
der Immobilia an info@svit.ch!
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PETER ILG*  

HOHE EIGENKAPITALRENDITE BIRGT RISIKEN. 
Über die letzten knapp 30 Jahre legten 
Schweizer Aktien etwa 900% an Wert zu. 
Schweizer Obligationen konnten einen 
Wertzuwachs von rund 400% verbuchen. 
Mit etwas über 300% Wertzuwachs liegt 
die Rendite von Schweizer Land lediglich 
auf Platz drei. Wird es möglich sein, durch 
Bebauung des Landes mit Wohnimmobili-
en die Rendite von Aktien und Obligatio-
nen zu schlagen? Vor dem Hintergrund 
dieser Frage entwickelte sich eine span-
nende Expertendiskussion unter der pro-
fessionellen Leitung von Reto Lipp, Mo-
derator und Redaktor beim Schweizer 
Fernsehen.

Donato Scognamiglio, CEO und Part-
ner bei der IAZI AG, legte in seiner Prä-
sentation dar, dass höhere Eigenkapital-
rendite immer mit höherem Risiko 
einhergeht. Risiko wird dabei definiert als 
die Schwankung der Eigenkapitalrendite 
von Jahr zu Jahr. Im aktuellen Tiefzinsum-
feld lasse sich die Eigenkapitalrendite von 
Renditeobjekten theoretisch beliebig stei-
gern, wenn das Eigenkapital auf einen 
Franken reduziert und durch Fremdkapi-
tal ersetzt wird. Allerdings nimmt dann 
das Risiko, eine negative Eigenkapitalren-
dite zu erzielen, erheblich zu, vor allem 
dann, wenn der Fremdkapitalzinssatz an-
steigt und die Mieten aufgrund des trägen 
Referenzzinssatzes nicht angehoben wer-
den können. Eine Simulation zu den Ren-

diteschwankungen der drei Anlageklas-
sen über die letzten zehn Jahre zeigte, 
dass in den letzten Immobilienboom-
jahren im Vergleich zu Aktien und Obliga-
tionen mit Immobilien mehr Rendite bei 
weniger Schwankung erreicht werden 
konnte.

VERMÖGEN DRITTELN. Karl Reichmuth, 
Gründer und Teilhaber von Reichmuth 
& Co Privatbankiers mit 60 Jahren Erfah-
rung im Banking, beleuchtete das The-
ma Immobilien vor allem im Kontext der 

Diversifikation eines Anlageportfolios. Er 
empfiehlt seinen Kunden eine Aufteilung 
des Vermögens auf einen Drittel Aktien, 
einen Drittel Immobilien und einen Drittel 
andere Anlagen, beispielsweise Obligati-
onen oder Gold. Zum Immobilienanteil 
werden dabei auch die Eigenmittel ge-
rechnet, die im Eigenheim investiert sind. 
Da die heutige Zeit von ihm als recht un-
sicher beurteilt wird, empfiehlt er, Immo-
bilien nur moderat mit Fremdkapital zu 

belehnen, zum Beispiel im Rahmen einer 
ersten Hypothek. 

Reichmuth führte zusätzlich aus, dass 
sich in den letzten 60 Jahren Aktienmärk-
te nach Krisen und Kriegen wesentlich 
schneller erholt haben als Immobilien-
märkte.

Thomas Steinemann, Chief Investment 
Officer bei der Privatbank Bellerive AG, 
wies auf die immobile Natur von Immobi-
lieninvestitionen hin. Sie könnten in einer 
Krise nicht wie Aktien- oder Obligationen-
besitz in ein anderes Land verschoben wer-

den. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg hätte bei-
spielsweise der deutsche 
Staat Immobilien mit 
Spezialabgaben im Um-
fang von 20% des Markt-
wertes belastet, um da-
mit das Staatsdefizit zu 
finanzieren. In einem 
kürzlich erschienenen 
Bericht der Deutschen 

Bundesbank zur Lösung der aktuellen 
staatlichen Überschuldungsproblematik 
wurden wieder Szenarien durchgerechnet, 
wie die Schuldenlast durch Enteignungen 
und Zwangsabgaben von Immobilienbesit-
zern gelöst werden könnte.

PROGNOSEN KAUM MÖGLICH. Die Frage von 
Reto Lipp, ob Swiss Life, einer der gröss-
ten privaten Immobilieninvestoren der 
Schweiz mit einem Investitionsvolumen 

Rentabilität von Immobilien
Sind Wohnimmobilien rentabler als Aktien und Obligationen? Diese Frage diskutierten  
Mitte September Experten aus der Banken-, Versicherungs- und Immobilienbranche.  
Organisatorin war das Swiss Real Estate Institute, eine Stiftung der HWZ und des SVIT.

Von links nach rechts: Thomas Steinemann (Privatbank Bellerive AG), Stefan Mächler (Swiss Life-Gruppe), Reto Lipp (Moderator SRF), 
Karl Reichmuth (Privatbankier Reichmuth & Co), Donato Scognamiglio (IAZI AG) und Peter Ilg (SwissREI).

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  INVESTMENT

 Aktienmärkte erholen sich nach  
Krisen wesentlich schneller als  
Immobilienmärkte.»
KARL REICHMUTH, REICHMUTH & CO PRIVATBANKIERS
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von jährlich über einer Milliarde Franken 
im heimischen Immobilienmarkt, im ak-
tuellen Anlagenotstand sehr hohe Preise 
für Immobilien bezahle und das Preisni-
veau in die Höhe treibe, verneinte Ste-
fan Mächler, Group Chief Investment Of-
ficer und Mitglied der Konzernleitung der 
Swiss Life-Gruppe. Swiss Life erhalte nur 
bei jedem zehnten Objekt den Zuschlag. 
Zudem stelle Swiss Life klare Vorgaben 
bezüglich Renditen, die nicht unterschrit-
ten würden und dadurch den Preisen ei-
ne klare Obergrenze setzten. Wiederholt 
wies Mächler zudem darauf hin, dass die 
Immobilienrisiken von Lebensversiche-
rungsgesellschaften nicht mit dem Markt 
für Privateigentum zu verwechseln seien, 
da die Objekte im Versicherungsgeschäft 

zu 100% mit Eigenmitteln finanziert wer-
den müssten.

Bezüglich künftiger Entwicklungen 
auf den Märkten gaben die Experten kei-
ne Zukunftsprognosen ab. Zu viele Unsi-
cherheitsfaktoren lägen in der Luft. Insbe-
sondere herrscht Unsicherheit über die 
Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative, die Entwicklung der internatio-
nalen Staatsverschuldung und darüber, 
wann und ob überhaupt eine Zinswende 
eintreten werde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass sich in den letzten Jahren des Immo-
bilienbooms mit dieser Anlageklasse eher 
ein vorteilhafteres Rendite-/Risikoverhält-
nis erzielen liess als mit Aktien oder Obli-
gationen. Angesichts der aktuellen welt-

NÄCHSTER TERMIN
Der nächste Podiumsanlass des Swiss Real Estate Institutes 
findet am Donnerstagabend, 11. Februar 2016, an der HWZ 
Hochschule für Wirtschaft Zürich statt. Reservieren Sie sich 
den Termin schon heute. Weitere Informationen unter: 
www.swissrei.ch

ANZEIGE
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Dafür steh ich ein.
www.holzbau-plus.ch

Der Garant  
im Holzbau.
Das Gütesiegel Holzbau Plus steht  
für einen vorbildlich geführten Betrieb. 
Hochwertige Holzbauweise ist das 
Resultat einer Unternehmenskultur mit 
dem Menschen im Zentrum.

*PROF. DR. PETER ILG 
Der Autor ist Professor an der HWZ Hoch-
schule für Wirtschaft in Zürich und Leiter 
des Swiss Real Estate Institutes, einer Stif-
tung der HWZ und des SVIT. 

wirtschaftlich unsicheren Situation wird 
aber trotzdem davon abgeraten, diese An-
lageklasse im Vergleich zu den anderen 
beiden Anlageklassen überproportional 
zu gewichten.   
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  NACHHALTIGKEIT        WOHNUNGSNACHFRAGE

STEFAN WANZENRIED*  

Die Immobilienbranche steht in der Verant-
wortung: Der Gebäudepark der Schweiz ist 
jährlich für 45% des Energieverbrauchs 
und 40% des CO2-Ausstosses verantwort-
lich. Im Rahmen des Zug Estates Nachhal-
tigkeitsforums, das am 18. September 2015 
auf dem Areal Suurstoffi in Risch-Rotkreuz 
stattfand, diskutierten Hannes Wüest, Ver-
waltungsratspräsident Zug Estates, und 
Tobias Achermann, CEO Zug Estates, mit 
Exponenten aus Wissenschaft und Politik, 
wie künftige Modelle der Energieversor-
gung von Arealen aussehen könnten. Als 
Referenten sprachen Walter Steinmann, 
Direktor des Bundesamtes für Energie, 
Prof. Matthias Sulzer, Leiter der For-

schungsgruppe Energieversorgung für 
Quartiere & Areale an der Hochschule Lu-
zern sowie Heinz Tännler, Zuger Baudirek-
tor. Zug Estates stellte am Forum den in 
dieser Form 2015 erstmalig publizierten 
Nachhaltigkeitsbericht der Gruppe vor.
– Herr Achermann, welches Fazit  
ziehen Sie nach dem ersten Zug  
Estates Nachhaltigkeitsforum?
– Ein sehr positives. Unsere Branche ent-
scheidet mit, wie die Energieversorgung 
von Morgen aussieht. Mit dem Nachhaltig-
keitsforum wollen wir die Diskussion zum 
Thema Nachhaltigkeit in der Immobilien-
branche anregen und mögliche Lösungen 
aufzeigen. Das Referat von Prof. Sulzer von 
der Hochschule Luzern hat zum Beispiel 
eindrücklich aufgezeigt, wie die Forschung 
an neuen Technologien dazu beiträgt, Are-
ale effizienter, intelligenter und vernetzter 
zu machen. Intelligente Areale wie die Suur-
stoffi werden schon bald nicht nur lokal ver-
netzt sein, sondern als Energie-Hubs umlie-
gende Gebiete mit Energie mitversorgen.
– Welche Ziele setzen Sie sich als 
Gruppe in Bezug auf Nachhaltigkeit?

– Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die ers-
te börsenkotierte Immobiliengesellschaft 
mit einem Portfolio ohne CO2-Emissio-
nen zu sein. Wir sind auf gutem Weg, die-
ses Ziel zu erreichen. Dies zeigen die Ver-
brauchszahlen sämtlicher Liegenschaften, 
die wir jährlich in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Integrale Gebäude-
technik der Hochschule Luzern auswer-
ten. Seit Beginn der Messungen in der  
Periode 2010/11 konnten die Treib-
hausgasemissionen für die Heizung und 
Warmwasseraufbereitung um über 30% 
auf aktuell 16 kg CO2 pro m2 Mietfläche 
reduziert werden, rund die Hälfte des 
Schweizer Durchschnitts (basierend auf 
dem Gebäudeparkmodell Schweiz). Auf-

grund der in den kommenden Jahren ge-
planten und teilweise bereits eingelei-
teten Massnahmen rechnen wir damit, 
dass dieser Wert bis 2019/20 auf unter  
1 kg CO2 pro m2 Mietfläche sinken wird.
– Wie kann die öffentliche Hand den 
Umgang mit dem Thema Energie  
unterstützen oder sogar lenken?
– Es ist wichtig, dass sowohl auf Kan-
tons- wie auch auf Bundesebene rich-
tungsweisende Strategien und Visionen 
entwickelt und umgesetzt werden. In sei-
nem Referat hat Walter Steinmann deut-
lich gemacht, dass die Energiestrategie 
2050 des Bundes, die einen schrittweisen 
Ausstieg aus der Atomenergie vorsieht, 
weit mehr als eine Reaktion auf Fukushi-
ma ist. Ein wichtiges Standbein der Stra-
tegie 2050 ist die Stärkung der Energie-
forschung. Dazu zählt unter anderem das 
BFE-Leuchtturmprogramm, das im Sin-
ne von «Living Labs» schweizweit Vor-
zeigeprojekte unterstützt. Wir sind sehr 
stolz, dass unser Areal Suurstoffi zu die-
sen Leuchtturmprojekten zählt. Auch der 
Kanton Zug setzt konsequent auf nachhal-

tiges Bauen. Baudirektor Tännler mach-
te in seinem Vortrag den Anspruch des 
Kantons deutlich, zum Beispiel mit dem 
Energieleitbild 2011 eine Vorbildfunktion 
auszuüben. Für uns ist klar, dass Immo-
bilienwirtschaft, Wissenschaft und Politik 
nur gemeinsam Lösungen und Strategien 
für nachhaltige Areal- und Siedlungsent-
wicklung vorantreiben können.
– Sie haben in diesem Jahr zum  
ersten Mal einen eigenständigen 
Nachhaltigkeitsbericht publiziert.  
Welche Überlegung steht hinter  
dieser Entscheidung?
– Nachhaltigkeit ist für uns kein Trendwort, 
sondern ein echtes Anliegen, nach dem wir 
unser Kerngeschäft ausrichten. Wir set-
zen die Prinzipien unserer Vision Zero-
Zero, also unser Portfolio mit erneuerba-
rer Energie und ohne CO2-Emissionen zu 
betreiben, ja bereits auf dem weitgehend 
energie autonomen und emissionsfreien 
Areal Suur stoffi um. Der Nachhaltigkeits-
bericht in der neuen Form gibt uns nun die 
Möglichkeit, unsere Bestrebungen in die-
sem Bereich noch besser aufzuzeigen.   

Die Zukunft ist emissionsfrei
Am ersten Zug Estates Nachhaltigkeitsforum diskutierten Vertreter aus Wissenschaft  
und Politik, wie Immobilienunternehmen mit dem Thema Energie umgehen können,  
damit zukunftsfähige Geschäftsmodelle entstehen.

ÜBER ZUG ESTATES
Die Zug Estates-Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und 
bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei kon-
zentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige 
Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. 
Der grösste Teil des Immobilienportfolios befindet sich in zwei 
Arealen in Zug und Risch-Rotkreuz und ist nach Nutzungsar-
ten breit diversifiziert. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug 
ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel 
Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomiean-
gebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug Ende Juni 1,14 
Mio. CHF. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss  
Exchange, Zürich, kotiert. 

Der Nachhaltigkeitsbericht 2015 der Zug Estates-Gruppe steht 
unter www.zugestates.ch unter Unternehmen/Nachhaltigkeit 
zum Download bereit. 

Im Bild: Suurstoffi, Rotkreuz.

*STEFAN WANZENRIED  
Der Autor ist als Kommunikationsberater 
auf den Bau- und Immobiliensektor speziali-
siert und führt eine Agentur in Bern.  
www.keen.ch

 Wir möchten die erste börsenkotierte 
Immobilien gesellschaft mit einem  
Portfolio ohne CO2-Emissionen sein.»
TOBIAS ACHERMANN, CEO ZUG ESTATES HOLDING AG



immobilia November 2015 | 23

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  NACHHALTIGKEIT        WOHNUNGSNACHFRAGE

VERÄNDERUNG DER NACHFRAGE NACH EIGENTUMSWOHNUNGEN
im Vergleich zum Vorjahr, Quelle: Realmatch360

EIGENTUMSWOHNUNGEN 
WEITERHIN GEFRAGT

Die Einführung der  
Negativzinsen durch die 
SNB hat die Attraktivität 
von Wohneigentum noch 
einmal erhöht, doch sind 
in gewissen Segmenten 
und Regionen Brems-
spuren sichtbar. 

Die Eigentumswohnungs-
nachfrage ist weiterhin in-
takt. Anders als bei den 
Mietwohnungen sind es 
aber nicht die kleineren 
und günstigen Eigentums-
wohnungen, die vermehrt 
nachgefragt werden. Der 
Grund dafür liegt einer-

seits bei der wegen des 
starken Frankens nachlas-
senden Zweitwohnungs-
nachfrage, anderseits 
beeinflussen die neuen 
Regulationen insbeson-
dere potenzielle Wohn-
eigentümer mit wenig 
 Eigenkapital. Insgesamt 
hat die Einführung von 
Negativzinsen durch die 
Schweizer Nationalbank 
(SNB) die Attraktivität von 
Wohneigentum weiter er-
höht. Die Nachfrage nach 
Eigentumswohnungen ist 
deshalb in den vergange-
nen zwölf Monaten in fast 

allen Segmenten und Re-
gionen der Schweiz noch 
einmal angestiegen. 

Von diesem Anstieg aus-
genommen waren die klei-
neren und günstigeren Ei-
gentumswohnungen, wo 
die Nachfragezahlen zum 
Teil sogar rückläufig sind. 
Dies ist zum einen auf 
die neu eingeführten Re-
gulationen zurückzufüh-
ren, die insbesondere jene 
Nachfrager treffen, die ei-
nen grossen Teil der Nach-
frage nach eher günstigen 
Eigentumswohnungen 

ausgemacht haben. Zum 
andern erklärt sich der 
Nachfragerückgang bei 
den kleinen Eigentums-
wohnungen auch durch 
die Zweitwohnungsnach-
frage, die seit der Aufgabe 
des Euro-Mindestkurses 
durch die SNB klar rück-
läufig ist. Entsprechend 
schwächer präsentiert 
sich die Eigentumswoh-
nungsnachfrage in weiten 
Teilen der Tourismuskan-
tone Graubünden, Tessin 
und Wallis sowie im Ber-
ner Oberland.  

NACHFRAGE NACH ZIMMERZAHL

Anzahl Zimmer Anzahl Veränderung 
zum Vorjahr

1 – 1.5 1957

2 – 2.5 6059

3 – 3.5 13 204

4 – 4.5 23 804

5 – 5.5 24 028

6 – 6.5 16 543

NACHFRAGE NACH PREISKATEGORIE

CHF (in Tsd.) Anzahl Veränderung 
zum Vorjahr

<300 1566

300 – 600 4179

600 – 900 9957

900 – 1200 8825

1200 – 1500 6786

>=1500 8873

NACHFRAGE NACH WOHNFLÄCHE

Quadratmeter Anzahl Veränderung 
zum Vorjahr

<60 5472

60 – 100 2789

100 – 140 5951

140 – 180 8256

180 – 220 8749

>=220 12 615

> +10%

+5 – +10%

+/-5%

-5 – -10%

< –10%
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> Universell einsetzbar – für Immobilienverwaltungen jeder Grösse > Integrierte Gesamtlösung 
 für sämtliche Bedürfnisse der Immobilienbranche > Web-basierend für Nutzung übers Internet 

Software-Gesamtlösung für das Immobilienmanagement

Ihr Vertriebspartner für
Eichwatt 5 8105 Watt-Regensdorf 
Telefon +41 44 738 50 70
info@fidevision.ch  www.fidevision.ch
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Makler auf der Schulbank
Geht es nach dem Willen der Deutschen Bundesregierung sollen Immobilienmakler und 
Wohnungseigentums verwalter einen Sachkundenachweis erbringen und eine Berufshaft-
pflichtversicherung nachweisen. Die Neuregelung wird die Spreu vom Weizen trennen.

FRANK STEPHAN LASKE*  

REGULIERUNGSOFFENSIVE. Kaum ist das Be-
stellerprinzip-Gesetz1 in Kraft, läuft be-
reits die nächste Regulierungsoffensive. 
Denn die Bundesregierung will, dass ge-
werbliche Immobilienmakler und Wohn-
eigentumsverwalter in Zukunft einen 
Sachkundenachweis besitzen und ei-
ne Berufshaftpflichtversicherung abge-
schlossen haben. Und was für Immobi-
lienmakler schon jetzt gilt, soll bald auch 
für Wohnungseigentumsverwalter gel-
ten: Auch sie werden dann eine Gewer-
beerlaubnis beantragen müssen. Durch 
die geplante Neuregelung will die Bun-
desregierung die Qualität der von beiden 
Berufsgruppen erbrachten Dienstleis-
tungen verbessern und den Verbraucher 
mehr schützen.

Bis Ende des Sommers hatten die Ver-
bände, allen voran der Immobilienver-
band Deutschland (IVD) und der Dach-
verband Deutscher Immobilienverwalter 
(DDIV), Zeit, sich zum Gesetzentwurf zu 
äussern. Viel Gegenwind hat die Bundes-
regierung von dort nicht bekommen. Das 
war auch nicht zu erwarten. Seit Langem 
schon fordern sowohl IVD als auch DDIV 
eine Verschärfung der Berufszulassungs-
voraussetzungen für Immobilienberufe. 
So wird das Kabinett, das voraussichtlich 
Anfang nächsten Jahres über den Geset-
zesentwurf entscheiden wird, die Neure-
gelung dann auch so oder ein wenig ge-
ändert durchwinken.

Aber damit nicht genug. Noch sind 
nicht alle immobilienrelevanten Punkte 
des Koalitionsvertrages von CDU, CSU 
und SPD aus dem Jahr 2013 abgearbeitet. 
Und so wird es vor der nächsten Bundes-
tagswahl wohl noch einen weiteren Geset-
zesentwurf geben, bei dem es dann wie-
der einmal um die Höhe der Mieten gehen 
wird. Bereits jetzt sollten sich Vermieter 
darauf einstellen, nur noch 10% statt 
11% der Kosten pro Jahr für allfällige Mo-
dernisierungsmassnahmen auf die Miete 
umlegen zu können. Auch die Datenbasis 
für die Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete soll erweitert werden, wo-
durch Mieterhöhungen, soweit gesetzlich 
zulässig, geringer ausfallen dürften. Und: 
Für die Höhe von Miete und Betriebskos-
ten soll per Gesetz nur noch die tatsächli-
che Wohn- oder Nutzfläche massgeblich 
sein. Im Zweifel heisst es dann Nachmes-
sen. Mieter dürfen sich freuen.

– Frau Jensch, die Bundesregierung 
will die Berufszulassung für Immobi-
lienmakler und Wohnungseigentums-
verwalter verschärfen, und zwar aus 
Gründen des Verbraucherschutzes. Ist 
man Maklern wirklich so schutzlos 
ausgeliefert, dass der Staat jetzt han-
deln muss? 
– Deutschland ist eines der wenigen Län-
der in Europa, wo es keine Berufszulas-
sung für Immobilienmakler oder -verwal-
ter gibt. Die Menschen müssen darauf 
hoffen, einem Profi gegenüberzustehen, 
statt sich darauf verlassen zu können. 
Wir beim IVD haben hohe Qualitätsstan-

dards, die unsere Kunden und Mitglie-
der schätzen. Es gibt aber immer noch 
eine Menge Gelegenheitsmakler, die zu 
wenig Fachwissen mitbringen. Das ist 
ein Grund für das schlechte Image un-
serer Branche.
– Was sind Ihre Hauptkritikpunkte 
am Gesetzesentwurf? 
– Der Gesetzesentwurf lässt den Mietver-
walter aussen vor. Das sehen wir beim 
IVD kritisch, da auch dort Haftungsri-
siken liegen. Neben der vorgesehenen 
Vermögensschadens-Haftpflichtver-
sicherung für Immobilienmakler und 
Wohnungs eigentumsverwalter hält der 
IVD eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung sowie für Wohnungseigentumsver-
walter zusätzlich eine Vertrauensscha-
denversicherung mit Deckungssummen 
von jeweils mindestens 150 000 EUR für 
erforderlich. Die Sachkundeprüfung soll 
nach dem Gesetzesentwurf ausschließ-

lich von den Industrie- und Handelskam-
mern abgenommen werden. Wir bezwei-
feln, dass dies der richtige Ansatz ist. 
Aus Sicht des IVD sollten auch Dritte die 
Möglichkeit haben, die Prüfungen ab-
zunehmen. Dazu sollte eine immobili-
enwirtschaftliche oder zumindest kauf-
männische Ausbildung erforderlich sein, 
um die Sachkundeprüfung ablegen zu 
dürfen. Auch bei den Übergangsrege-
lungen für langjährige Immobilienpro-
fis sehen wir Handlungsbedarf. Nur wer 
vor Inkrafttreten des Gesetzes sechs Jah-
re lang ununterbrochen als Immobilien-
makler tätig war, muss keine Prüfung 

ablegen. Prinzipiell finden wir die Über-
gangsregelung zwar gut. Um Rechtsun-
sicherheiten zu vermeiden sollte der Be-
griff der «ununterbrochenen» Tätigkeit 
aber konkretisiert werden.
– Blicken wir über die Grenzen: Gibt es 
Länder, in denen das Berufsrecht für 
Immobilienmakler Ihrer Meinung nach 
besser geregelt ist? 
– Wie gesagt, in vielen Ländern Euro-
pas gibt es Regulierungen der Berufszu-
lassung, die für qualitative Mindeststan-
dards sorgen. In Frankreich oder Finnland 
gibt es zum Beispiel Zulassungstests bzw. 
Ausbildungsvorschriften, die man erfül-
len muss, um den Beruf des Immobilien-
maklers ausüben zu dürfen.
– Nicht jeder hat schlechte Erfahrungen 
mit Maklern gemacht, die meisten viel-
leicht sogar gute. Wie erklären Sie es 
sich, dass die Maklerzunft dennoch, sa-
gen wir, nicht den allerbesten Ruf hat? 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  DEUTSCHLAND

 Für die Höhe von Miete 
und Betriebskosten soll per 
Gesetz nur noch die tatsäch-
liche Wohn- und Nutzfläche 
massgeblich sein.»
SUN JENSCH, BUNDESGESCHÄFTSFÜHRERIN DES IVD  
(WWW.IVD.NET). 
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– In der Öffentlichkeit wird fast aus-
schliesslich der Mietmakler gezeigt, und 
der hat in Deutschland tatsächlich ein re-
lativ negatives Image. Man braucht et-
wa sieben gute Erfahrungen, um eine 
schlechte aufzuwiegen. Der Glauben, 
dass bei der Vermietung das schnelle 
Geschäft ohne viel Aufwand zu machen 
ist, hat sich verhärtet. Wie viel Arbeit bei 
einer Vermietung anfällt, ist vielen Leu-
ten häufig unbekannt.

Bei Verkaufs- und Gewerbemaklern 
sieht die Sache wieder ganz anders aus. 
Hier ist die Beliebtheit weitaus höher 
und die Sachkompetenz als auch die Fä-
higkeiten der Immobilienprofis werden 
erkannt. Das liegt daran, dass man bei 
einem Immobilienkauf mehr mit dem 
Vermittler zu tun hat und wirklich mit-
bekommt, was der Makler tut. Im Gewer-
bebereich sind die Professionalisierung 
und der Ausbildungsgrad sehr hoch. 
– Die Erwartungen von Kunden ändern 
sich. Was muss ein Makler heute mit-
bringen, um im Wettbewerb bestehen 
zu können? 
– Immobilienmakler sind heute keine reinen 
Vermittler mehr. Sie werden immer mehr zu 
Beratern. Die Kunden erwarten mittlerweile 
umfassende Erklärungen zu den verschie-
densten Themen. Von Marktwissen über 
rechtliche und steuerliche Vorschriften bis 
hin zu baulichem Fachwissen müssen die 
Makler Auskunft geben können. Und um er-
folgreich sein zu können, müssen die Ver-
mittler dies auch leisten können. Der IVD 
unterstützt deshalb seine Mitglieder auch 
mit laufenden Fortbildungsmöglichkeiten, 
damit sie den Anforderungen des Marktes 
entsprechen können. 
– Wie verändert das Internet den 
Maklerberuf? 
– Das Internet hat die Immobiliensuche 
revolutioniert, sowohl bei der Suche als 

auch bei den Darstellungsmöglichkei-
ten. Früher musste man noch wirklich 
jedes Objekt vor Ort ansehen, um es ein-
schätzen zu können. Heute kann man ge-
mütlich von zu Hause aus, oder mittler-
weile mobil, eine Vorauswahl treffen und 
spart sich und dem Makler viel Zeit für 

unnötige Besichtigungen. Im Schnitt be-
sichtigen die Deutschen acht Objekte, 
bevor sie sich entscheiden. Die Online-
Insertion hat aber auch dafür gesorgt, 
dass die Anforderungen an die Immo-
bilienvermittler gestiegen sind. Neben 
Fachwissen zu Immobilien und Recht 
muss der Makler heute auch ein Ver-
marktungsprofi sein.
– Bestellerprinzip, Mietpreisbremse: 
Können Sie eine erste Bilanz ziehen? 
– Das Bestellerprinzip hat das veröf-
fentlichte Angebot an Mietwohnungen 
schrumpfen lassen. Zu den besonders 
Leidtragenden gehören die wohnungs-
suchenden Mieter, da die Neuregelung 
neben dem Rückgang des Angebots 
auch zu grosser Verunsicherung unter 
Vermietern geführt hat. Darüber hinaus 
wird es den Maklern de facto unmöglich 
gemacht, für Interessenten zu suchen, 
da sie eine Wohnung nur einem einzigen 
Kunden anbieten dürfen und somit ein 
Portfolioaufbau nicht möglich ist. Woh-
nungssuchende, die in eine neue Stadt 

ziehen oder schnellstmöglich eine neue 
Wohnung brauchen, werden daher nur 
in Ausnahmefällen einen Dienstleister 
finden, der sich für sie auf Wohnungs-
suche begibt.Vermittler müssen nun ver-
stärkt auf die Vermieter zugehen und für 
sie passgenaue Lösungen entwickeln, 

um ihr Geschäft weiter erfolgreich füh-
ren zu können. Dabei ist noch viel Über-
zeugungsarbeit nötig, da viele Vermieter 
sich noch nicht mit der veränderten Si-
tuation angefreundet haben. Dies ist vor 
allem in den Ballungszentren eine He-
rausforderung, wo bisher überwiegend 
die Mieter für die Vermittlungsleistung 
bezahlt haben. In strukturschwachen Re-
gionen ist es demgegenüber schon län-
ger üblich, dass Vermieter für eine er-
folgreiche Vermittlung zahlen.  

1Seit dem 01.06.2015 dürfen Makler von Mietwohnungen nur 
noch von demjenigen bezahlt werden, der sie beauftragt hat. 
Bis dahin war es möglich, dass der Eigentümer den Makler 
beauftragte, die Provision des Maklers dann jedoch vom Mie-
ter zu zahlen war. 
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*FRANK STEPHAN LASKE 
Der Autor arbeitet als Managementberater 
in Deutschland und in der Schweiz.  
frank stephanlaske.com.

 Immobilienmakler sind heute keine  
reinen Vermittler mehr. Sie werden immer  
mehr zu Beratern.»
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  WOHNEIGENTUM

MARGRIT HAUSER*  

EINFÜHRUNG DES ZGB 1912. Bei der Beratung 
des ZGB von 1907 (in Kraft seit 1912) fiel 
das Stockwerkeigentum im eigentlichen 
Sinne durch. Der Schöpfer des ZGB, Eu-
gen Huber, war ein bekennender Gegner 
des Stockwerkeigentums. Er nannte es «ein 
Überbleibsel eines rudimentären Rechts-
lebens, eine aus früherer Zeit lästige Erb-
schaft, die möglichst rasch liquidiert wer-
den sollte».

Das altrechtliche Stockwerkeigentum 
hielt sich hartnäckig. Aus Mangel an Mög-
lichkeiten für die Neubegründung behalf 
man sich mit Ersatzformen, Personal-
dienstbarkeiten (z. B. Wohnrecht). In der 
Westschweiz gab es ausserdem sogenann-
te Mieter-Aktiengesellschaften, d. h. der 
Mieter zeichnete Aktien und erhielt dafür 
das Recht, meist über einen Mietvertrag, 
eine bestimmte Wohnung zu benutzen.

DIE EINFÜHRUNG DES STOCKWERKEIGEN-
TUMS IM ZGB. Die Rechtslage der verschie-
denen Arten des Stockwerkeigentums 
war undurchsichtig und die Möglichkeit, 
an Rechtsgeschäften teilzunehmen, be-
schränkt (kein eigenes Grundbuchblatt). 
Unermüdlich kämpfte seit den 50er-Jah-
ren eine Gruppe interessierter Personen 
um die Wiedereinführung des Stockwerk-
eigentums. Daraus entstand der heutige 
Schweizer Stockwerkeigentümerverband. 

1955 erhielt Prof. Liver den Auftrag, einen 
Vorschlag für ein neues Gesetz und eine 
Revision des Miteigentumsrechts auszuar-
beiten. Die vorgesehene Wiedereinführung 
des Stockwerkeigentums bot eine günsti-
ge Gelegenheit, die Miteigentumsordnung 
zu revidieren. Einer der wenigen Teile des 
Privatrechts, der sich nicht bewährt hatte.

Auf den 1. Januar 1965 konnte der Bun-
desrat den revidierten 4. Teil des ZGB, um-
fassend Miteigentum und Stockwerkeigen-
tum, in Kraft setzen. Mit der Revision des 
Immobiliarsachenrechtes, welches am 
1.1.2012 in Kraft getreten ist, sind einige 
Artikel, welche für das Stockwerkeigentum 
relevant sind, geändert oder ergänzt wor-
den.

ENTWICKLUNG 1965 BIS HEUTE. Ab dem 
1.1.1965 konnte neues Stockwerkeigen-
tum errichtet werden. Anfänglich kamen 
die Begründungen nur mühsam voran, zu 
gross waren Skepsis und vor allem emoti-
onale Vorbehalte in der Bevölkerung. Dann 
jedoch, nach Überwindung einer allge-
meinen kleinen Rezession 1968, stieg die 
Nachfrage stark an. Anfang der 1970er-
Jahre kam das Stockwerkeigentum erst-
mals so richtig in Schwung. Nach einer 
Stagnation, die vor allem durch die Oel-
krise, schlechte Bauqualität und überris-
sene Preise hervorgerufen wurde, entstand 
Anfang der 1980er-Jahre wieder ein nen-

nenswerter Markt. Bis 1990 sind jährlich 
etliche tausend Stockwerkeinheiten erstellt 
und auch verkauft worden. Dieser eigent-
liche Boom hält bis heute unverändert an.

WIRTSCHAFTLICHE UND POLITISCHE BEDEU-
TUNG DES STOCKWERKEIGENTUMS. Der 
Hauptgrund für die Wiedereinführung 
des Stockwerkeigentums ist das ureigene 
Bedürfnis des Menschen nach den eige-
nen vier Wänden. Die per 2013 bekann-
ten Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach 
Wohneigentum stetig ansteigt. So ist die 
Wohneigentumsquote auf 37,5% gestie-
gen. Die Zahl von selbstbewohntem Stock-
werkeigentum beträgt rund 405 000, dies 
entspricht einem Anteil von 11,5% der 
bewohnten Wohnungen. Innerhalb der 
Schweiz gibt es erhebliche kantonale Ab-
weichungen. Je ländlicher die Gegend, des-
to höher ist der Eigentumsanteil. So beträgt 
die Wohneigentumsquote im Kanton Wal-
lis als Spitzenreiter 57,4% und im Kanton 
Zürich gerade mal 28,6%. Noch tiefer ist 
die Quote im Kanton Genf mit 17,9% und 
im Kanton Basel-Stadt mit 15,3%. Im euro-
päischen und weltweiten Vergleich der Ei-
gentumsquoten schneidet die Schweiz im-
mer noch weit unter dem Durchschnitt ab.

ERKENNTNISSE AUS 50 JAHREN STWE. Grund-
sätzlich hat sich das Stockwerkeigentum in 
der heutigen Form etabliert und bewährt. 

Das Stockwerkeigentum wird 50 Ja  hre alt
Das Stockwerkeigentum tauchte bereits in früheren Jahrhunderten auf. Fast alle Kantone, 
insbesondere das Tessin und das Wallis, das als Heimat des Stockwerkeigentums gilt,  
kannten das Stockwerkeigentum in unterschiedlichen Formen. 
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Es ist nicht mehr wegzudenken. Die Nach-
frage nach einem Eigenheim ist nach wie 
vor gross, insbesondere in der immer noch 
anhaltenden Tiefzinsphase. Das Stock-
werkeigentum ist eine valable Eigenheim-
Alternative zum Einfamilienhaus. Meist ist 
der Kaufpreis für eine Eigentumswohnung 
günstiger als für ein Einfamilienhaus und 
deshalb für eine grössere Anzahl Personen 
erschwinglich.

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt je-
doch, dass die gesetzlichen Vorschriften 
nicht mehr vorbehaltlos einem modernen 
Stockwerkeigentum entsprechen. Vieles ist 
nicht geregelt oder die 50 Jahre haben ge-
zeigt, dass nicht alle Regelungen praktika-
bel sind. Hier einige Punkte, welche neu 
geregelt werden sollten:
– Sitzplätze/Gartenanteile, Balkone, Ter-

rassen. Nicht in sich abgeschlossene 
Teile der Liegenschaft können nicht ins 
Sonderrecht zugewiesen werden. Eine 
entsprechende Regelung ist nur im Re-
glement möglich.

– Die Berechnung der Wertquoten. Da-
rüber gibt es keine Vorschriften. Das 
heisst, es gibt heute weder eine rich-
tige noch eine falsche Wertquotenbe-
rechnung.

– Der Erneuerungsfonds ist im Gesetz 
nicht vorgeschrieben. Kein oder ein 
ungenügend geäufneter Erneuerungs-

fonds führt regelmässig zu Problemen 
bei der Finanzierung von anstehenden 
Sanierungen und Erneuerungen.

– Die Abstimmungsmodalitäten (die ver-
schiedenen Mehrheiten) sind in der 
Praxis oft unklar und führen zu Diskus-
sionen, Meinungsverschiedenheiten 
und Streitereien.

ANPASSUNGEN SIND NÖTIG. Die vielen Geset-
zeslücken lassen einen grossen Spielraum 
offen. Diese müssen durch Gerichtsurtei-
le geschlossen werden. Da jedoch oft zu-
wenig Fleisch am Knochen ist, sind die 
Anzahl Prozesse im Stockwerkeigentum 
und die daraus sich ergebenden Bundes-
gerichtsurteile verhältnismässig gering.

Dies hat zur Folge, dass die Immobi-
lienfachleute in der Praxis regelmässig 
stark gefordert sind. Eine erste wichtige 
Grundlage für das gute Funktionieren ei-
ner Stockwerkeigentümergemeinschaft 
ist die fachmännisch ausgearbeitete 
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Stockwerkbegründung und ein auf die 
Liegenschaft und die Gemeinschaft ab-
gestimmtes Reglement. Es ist unerläss-
lich, jede Stockwerkbegründung und je-
des Reglement massgeschneidert für die 
entsprechende Liegenschaft zu erstellen. 
Nach dem Motto: Jede Liegenschaft ist 
ein Unikat, demzufolge ist auch die Stock-

werkbegründung und das Reglement ein 
Unikat.

Fazit: Das Stockwerkeigentum ist nicht 
mehr wegzudenken und entspricht einer 
beliebten und durchaus modernen Wohn-
form. Die 50 Jahre Erfahrung zeigen aber, 
dass die gesetzlichen Vorschriften moder-
nisiert werden sollten.  

 Das Stockwerkeigentum ist nicht mehr  
wegzudenken und entspricht einer beliebten  
und durchaus modernen Wohnform.»
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Augen auf vor dem Kauf
Da das Modell «Stockwerkeigentum» langsam in die Jahre kommt, bieten sich 
immer mehr Gelegenheiten zum Kauf von älteren Stockwerkeigentumseinhei-
ten. So ein Kauf kann eine Alternative sein, aber man sollte genau hinsehen.

PASCAL LUTZ*  

UNTERLAGEN GENAU PRÜFEN. Im Unter-
schied zum sogenannten «Kauf ab Plan», 
wo der Kaufentscheid meist auf Basis ru-
dimentärer Verkaufsgrundlagen erfolgen 
muss, kann ein bestehendes Wohnobjekt, 
ähnlich wie bei einem Occasionsfahrzeug, 
vorgängig genau geprüft werden. Wenn 
schon gebaute und damit in der Regel et-
was ältere Eigentumswohnungen verkauft 
werden, stellen sich auch Garantiefragen 
nur noch selten, da sämtliche Mängel in-
zwischen behoben oder verjährt sind. 
Stattdessen wird die «Geschichte» des 
Kaufobjekts umso wichtiger.

Aus den Jahresrechnungen, die bei 
professioneller Verwaltung aus Bilanz 
und Erfolgsrechnung bestehen, wird zum 
Beispiel ersichtlich, mit welchen wieder-
kehrenden Kosten zu rechnen ist. Auch 

der Stand des sog. Erneuerungsfonds ist, 
sofern überhaupt ein solcher besteht, da-
raus ersichtlich. Falls Betriebskosten se-
parat abgerechnet werden, ist auch die 
entsprechende jährliche Abrechnung 
aufschlussreich. Neben den Jahresrech-
nungen sind besonders die Protokol-
le der periodischen, ordentlichen und 
evtl. auch ausserordentlichen Stock-
werkeigentümerversammlungen eine 
unverzichtbare Entscheidungsgrundla-
ge. Wichtige Themen, welche die Stock-
werkeigentümergemeinschaft in den 
letzten Jahren beschäftigt haben (bspw. 
Renovationen, Unterhaltsaufwendungen 
oder spezielle Vorkommnisse), gehen da-
raus hervor. Sämtliche im Rahmen der 
Stockwerk eigentümerversammlungen 
getroffenen Beschlüsse sind gegenüber 
Rechtsnachfolgern verbindlich und damit 

für die Käufer einer Eigentumswohnung 
von grosser Relevanz. Meist ist aus den 
Protokollen auch das «Klima» innerhalb 
der Stockwerkeigentümergemeinschaft 
erkennbar wie zum Beispiel andauern-
de Streitigkeiten oder Nutzungskonflikte. 
Protokolle und Jahresrechnungen sollten 
daher mindestens von den letzten drei 
bis fünf Jahren, besser aber noch über 
den gesamten Zeitraum seit Erstellung, 
eingesehen werden. Die nachfolgenden 
Unterlagen sind möglichst vollständig zu 
beschaffen und sorgfältig zu prüfen:

– Begründungsakt, Aufteilungspläne, 
Grundbuchauszug (auch für  
Miteigentumsanteile)

– Katasterplan Gesamtgrundstück
– Aktuelles Reglement der Stock-

werkeigentümerversammlung

ANZEIGE
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– Nutzungs- und Verwaltungsordnung 
von Miteigentumsanteilen (z. B.  
Tiefgarage) 

– Grundbuch-Detailbelege zu  
Servituten, Lasten und speziellen  
Anmerkungen im Grundbuch

– Bei Liegenschaften im Baurecht:  
aktueller Baurechtsvertrag

– Protokolle und Jahresrechnungen, 
mind. der letzten drei bis fünf Jahre  
(besser alle)

– Betriebskostenabrechnung und  
Ausweis Erneuerungsfonds (auch  
für Miteigentumsanteile)

– Gebäudeversicherungsangaben  
und weitere Versicherungspolicen

– Revidierte Baupläne, insb.  
Grundriss Stockwerkeinheit,  
(i. d. R. Werkplan 1:50)

– Revidierte Installationspläne  
(Elektro / Heizung / Sanitär / Lüftung)

– Liste Investitionen / Renovationen / An-
schaffungen (Gemeinschafts- und 
Sonderrechtsteil)

– Kaufvertrag / Baubeschrieb / evtl.  
Prospekte aus der Erstellungszeit 

– Kopie Mietverträge, falls Objekte 
(oder Teilobjekte, wie z. B. Parkplatz  
oder Bastelraum) vermietet sind 

– Separatverträge wie Energie- 
Contracting, Verwaltungsvertrag und 
Hauswartungsvertrag.

Anlaufstellen hierfür sind neben dem Ver-
käufer und der Verwaltung der Stock-
werkeigentümergemeinschaft auch das 
Grundbuchamt/Notariat oder die örtliche 
Baubehörde. Es empfiehlt sich vor einem 
Kauf – sofern sich hier eine Möglichkeit 
bietet –, auch den Kontakt zu den zukünf-
tigen Nachbarn zu suchen.

RECHTLICH KOMPLIZIERT. Auf Grund der 
Struktur des Stockwerkeigentums stel-
len rechtliche Besonderheiten wie zum 
Beispiel das Pfandrecht der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft für ausstehen-
de Beitragsforderungen der letzten drei 
Jahre (Art. 712i ZGB) ein Risiko dar. Dies 
kann dazu führen, dass ein Wohnungs-
käufer für allfällige offene Schulden des 
Verkäufers geradestehen muss, um ei-
ne Zwangsverwertung der Wohnung zu 
verhindern. Gleiches gilt auch für ausste-
hende Grundsteuern, die an guten Lagen 
schnell beachtliche Summen erreichen 
können. Da für diese Steuern grundsätz-
lich der Eigentümer des Grundstücks 

haftet, hat das Gemeindesteueramt ein 
Pfandrecht am Grundstück und kann 
damit ausstehende Zahlungen notfalls 
selbst beim neuen Eigentümer durch-
setzen. Deshalb ist im Kaufvertrag die 
vorgängig errechnete Grundstückge-
winnsteuerschuld des Verkäufers, mit-
tels Direktzahlung eines entsprechenden 
Teilbetrags an das Steueramt, sicherzu-
stellen. 

Meist wird im Kaufvertrag zudem die 
sogenannte «Gewährspflicht für Rechts- 
und Sachmängel am Kaufobjekt» mit-
tels einer entsprechenden Standardklau-
sel aufgehoben. Dies bedeutet, dass der 

Verkäufer nur für ausdrücklich zugesi-
cherte Eigenschaften des Kaufobjekts 
haftet und jede darüber hinausgehende 
Gewährleistung wegbedungen wird. Üb-
licherweise wird also für bestehende Lie-
genschaften keine Mängelhaftung ge-
währt; das heisst, das Objekt wird – um 
nochmals das Beispiel des Occasions-
fahrzeugs zu bemühen – «wie gesehen» 
inklusive allenfalls verdeckter Mängel 
übernommen. Diese Klausel ist jedoch 
ungültig (Art. 199 OR), wenn der Verkäu-
fer einen Mangel arglistig verschwiegen 
hat. Das ist aber meist schwer zu bewei-
sen. 

BAUSUBSTANZ PRÜFEN. Es ist deshalb beim 
Kauf einer bestehenden Immobilie vor 
allem ihre Substanz zu beurteilen und 
der längerfristig zu erwartende Erneue-
rungsbedarf abzuschätzen. Solche Kos-
ten werden bei den gemeinschaftlichen 
Bauteilen zwar von den jeweils Berech-
tigten nach Massgabe ihrer Wertquoten 
getragen, trotzdem können hier bei ei-
nem Kaufobjekt, das kurz vor einer grös-
seren Erneuerungsphase steht, schnell 
hohe Sanierungskostenanteile entste-
hen. Unter normalen Marktbedingun-

gen werden Altbauten zu einem deut-
lich günstigeren Preis angeboten als 
vergleichbare Neubauten. Diese Preis-
differenz trägt dabei der Altersentwer-
tung respektive dem obigen Unterhalts- 
und Erneuerungsbedarf Rechnung. In 
diesem Zusammenhang ist aber vorgän-
gig zu klären, ob ein Erneuerungsfonds 
besteht und wie hoch die Einlagesumme 
ist. Wenn nämlich bereits nach wenigen 
Jahren grössere Renovationen anstehen 
und kein Erneuerungsfonds besteht, er-
weist sich das vermeintliche Schnäpp-
chen schnell als Kostenfalle. Seit letztem 
Jahr existiert in der Schweiz dafür auch 

ein entsprechendes Versicherungspro-
dukt, eine sogenannte Immobiliengaran-
tie. Diese Versicherung deckt bis zwei 
Jahre nach der Handänderung einer Be-
standesliegenschaft verdeckte Bauschä-
den und vorzeitige Defekte von Bautei-
len.

FACHEXPERTEN LOHNEN SICH. Der Aufwand 
für eine umfassende Prüfung der Ver-
kaufsunterlagen oder eine gemeinsa-
me Besichtigung des Kaufobjekts mit 
einem Baufachexperten ist in Relation 
zum Kaufpreis und zum Risikopotenzial 
sicher gut investiertes Geld. Auch wenn 
sich aufgrund der objektspezifischen 
Ausgangslage oder einer vielleicht un-
günstigen Verhandlungsposition nur 
wenige Änderungen oder Preisminde-
rungen durchsetzen lassen, ermöglicht 
die Prüfung zumindest eine bewusste Ri-
sikoabschätzung, was viele Käufer wohl 
etwas ruhiger schlafen lässt.   

*PASCAL LUTZ 
Der Autor ist Architekt FH / NDS Wirt-
schaftsingenieur FH und Partner in der Zür-
cher Bau- und Immobilienberatungsfirma 
Immopro AG.

 Der Aufwand für eine umfassende Prüfung  
der Verkaufsunterlagen oder eine gemeinsame  
Besichtigung des Kaufobjekts mit einem  
Baufachexperten ist gut investiertes Geld.»
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN

YVES WILLI*  

SCHWEIZ IST EIN GUTER INDUSTRIESTAND-
ORT. Laut Innovationsindikator 2014 der 
Deutschen Telekom Stiftung steht die 
Schweiz erneut an erster Stelle. Dieser 
Spitzenplatz wird auch von Untersuchun-
gen durch WEF und INSEAD bestätigt. 
Doch der Spitzenplatz ist in Gefahr: An-
dere Nationen, vor allem aus Fernost, 
holen rasant auf. Und auch die Innova-
tionsleistung zwischen den verschiede-
nen Indus triebereichen zeigt spannen-
de Unterschiede. Die Gewinner sind die 
Pharma- und Lebensmittelindustrie, die 
Chemiebranche und die Hersteller von 
Präzisionsgeräten. Mit Innovationsstär-
ke und Arbeitsproduktivität können die 
vergleichsweise hohen Lohnstückkosten 
auf dem Marktplatz Schweiz kompensiert 
werden.

Die Schweiz brilliert insbesondere in 
den Kategorien Infrastruktur, Gesundheit, 
Aus- und Weiterbildung und eben Innova-
tionen. Eine Marktanalyse von KPMG lässt 
den Schluss zu, dass der Industriestand-
ort Schweiz für hochinnovative Qualitäts- 
und Nischenprodukte gut positioniert ist 
und auch mittel- bis langfristig über in-
takte Wachstumschancen verfügt. Daraus 
entsteht eine gute Ausgangslage für An-
bieter von Industrieflächen.

DER BEDARF AN NÄHE ZUM KUNDEN FÖRDERT 
DIE REINDUSTRIALISIERUNG. Auch das SECO 

weist im Bericht «Eine Industriepolitik für 
die Schweiz» darauf hin, dass die Schweiz 
über einen der wettbewerbsstärksten In-
dustriesektoren weltweit verfügt. Moder-
ne Technologien, individualisierte Produk-
te sowie komplexe Produktionsprozesse 
treiben den Fortschritt und das Wachs-
tum an. Eine Reindustrialisierung ist fest-
stellbar. Etliche namhafte Unternehmen 
investieren wieder in ihre Produktionska-
pazitäten in der Schweiz und schaffen so 
neue Arbeitsplätze. Die Nähe zum Kun-
den ist heute wieder ein Wettbewerbsvor-
teil. Konsumenten erwarten, dass die Pro-
dukte im Regal oder im Internet sofort und 
jederzeit verfügbar sind. Die Produktions-
anlagen werden dementsprechend stetig 
nach den neusten Anforderungen moder-
nisiert. Die Abläufe und Logistikprozesse 
ändern sich immer schneller.

Ein starres Gebäude, das nicht auf 
die wechselnden Anforderungen aus der 
Produktion reagieren kann, steht im Wi-
derspruch zu der erforderlichen Anpas-
sungsfähigkeit. Die Industrie braucht al-
so multifunktionale und flexibel nutzbare 
Hallen mit entsprechender Drittverwen-
dungs- sowie Expansionsmöglichkeiten. 
Modulare, nachhaltige Architektur kom-
biniert mit optimalen Infrastrukturein-
richtungen (technischer und allgemeiner 
Natur) sowie eine gute Erschliessung er-
möglicht dem Unternehmen seine Time-
to-Market zu optimieren. 

INDUSTRIEIMMOBILIEN SIND IM SCHWEIZER 
GEBÄUDEPARK MARKANT. Rund ein Drittel 
der bebauten Flächen von insgesamt 
468 Millionen Quadratmetern Bruttoge-
schossfläche ist industrielle und gewerb-
liche Nutzfläche. Auf dieser Fläche arbei-
ten die rund eine Million Beschäftigten 
im sekundären Sektor. Die Konsumation 
der Arbeitsfläche ist pro Mitarbeiter auf-
grund der eingesetzten Maschinen we-
sentlich höher als im tertiären Sektor. 
Zudem steigt diese Flächenkonsumation 
wegen des stärkeren Automatisierungs-
grades laufend. Trotz der dominanten 
Flächenabdeckung stehen Industrieim-
mobilien im Schatten der Wohn- und Bü-
roimmobilien und werden von der Öf-
fentlichkeit weniger wahrgenommen.

MIETVERHÄLTNISSE BIETEN VIELE VORTEILE. 
Betriebsimmobilien, also Gebäude, bei 
denen Nutzer und Eigentümer identisch 
sind, stellen nach wie vor den Regelfall 
dar. Gegensätzlich haben Industriepro-
vider in einem Mietverhältnis zahlreiche 
Vorteile. Ohne Immobilien in der Bilanz 
ist die Passivseite kleiner. Dies wirkt sich 
bei KMU vorteilhaft für die Kreditaufnah-
me aus. Anstatt die Mittel in Liegenschaf-
ten zu binden, sind sie so für Investitio-
nen im Kernbereich verfügbar. Ferner 
bleibt der Mieter mit den sich schnell 
wechselnden Bedürfnisse flexib ler und 
kann die Grösse der Mietfläche dem Ge-
schäftsverlauf schneller anpassen.

Bei der Ansiedelung in einem In-
dustriepark können sich Mieter auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren, Syner-
gien nutzen und ihre Bedürfnisse dem 
Immobiliendienstleister anvertrauen. 
Der Trend geht weg vom Besitz der ei-
gen genutzten Immobilie. Tiefe Fluktua-
tionsraten, langfristige Mietverhältnisse 
und eine angemessene Verzinsung ma-
chen die Objekte für Investoren inter-
essant. Die Investmentklasse Industrie-
immobilie, im angelsächsischen Raum 
bereits bestens etabliert, setzt sich lang-
sam auch in der Schweiz durch. 

INDUSTRIEPARKS BIETEN IDEALE PRODUKTI-
ONSBEDINGUNGEN. Die Ruag Real Estate 
AG entwickelte an sechs grossen Stand-
orten integrale, themenorientierte In-
dustrieparks. Dank individueller Master-
pläne für die Industrieareale in Altdorf, 
Bern, Emmen, Thun, Stans und Zürich-

Von der Fabrik zum Industriepark
Industrieimmobilien werden immer weniger von ihren Eigentümern genutzt. Stattdessen  
mieten Unternehmen zunehmend Industrieparks, die ihnen eine moderne Infrastruktur,  
eine gute Erschliessung und modulare Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Im Ruag-Industriepark Emmen sind Unternehmen für Militäraviatik und Space eingemietet.
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Seebach sind bereits heute die Weichen 
für die zukünftigen Entwicklungen ge-
stellt. Wichtige Anforderungen für In-
dustriebetriebe wie die Verkehrs- und 
Logistikplanung ausserhalb sowie inner-
halb des Areals sind in die Erarbeitung 
eingeflossen. Auf der Basis der Grund-
lagen ermöglichen die Gestaltungsplä-
ne, die Baufelder zu definieren.

Es gilt, dem Endnutzer mehr als nur 
einfache Industrieflächen anzubieten 
und sich mit einer breiten und trotzdem 
fokussierten Leistungspalette zu positio-
nieren. Als Immobilienprovider plant die 
Ruag Real Estate AG nur flexibel nutz-
bare Industriebauten. Der multifunktio-
nale Zweckbau ermöglicht einen indivi-
duellen Mieterausbau, abgestimmt auf 
die Bedürfnisse des Kunden. So kön-
nen neue Produktionsprozesse kurzfris-

tig umgesetzt werden. Für den Mieter 
sind nur kleine Anpassungen im Be-
reich des Ausbaus notwendig. Der Vor-
teil liegt auf der Hand, denn mit der 
Themen orientierung des Industriepar-
kes werden Unternehmen zusammen-
gebracht, deren Wertschöpfungsketten 
sich ergänzen. Somit können diese Fir-
men Synergien im Netzwerk erschlies-
sen. Dadurch verschaffen sie sich ei-
nen Wettbewerbsvorteil im umkämpften 
Markt. Durch die Zugehörigkeit zum in-
ternationalen Technologiekonzern Ruag 
kennt die Ruag Real Estate AG die Anfor-
derungen an Industrieimmobilien.

Die Ruag leistet mit ihren Industrieim-
mobilien einen Beitrag für die Attraktivi-
tät des Werkplatzes Schweiz. Damit wird 
die Ansiedelung von Arbeitsplätzen er-
möglicht. Der industrielle Sektor ist ei-

ne Stütze der schweizerischen Volkswirt-
schaft. Für dessen Entwicklung braucht 
es aber geeignete Flächen. Die Raumpla-
nung muss darum dafür sorgen, dass ent-
sprechende Produktionsflächen am Markt 
angeboten werden können. Nicht eng par-
zellierte, kommunale Industriezonen sind 
gefragt, sondern grosszügige, regionale 
Industriezonen müssen die Bildung von 
Industrie-Clustern ermöglichen.  

ANZEIGE

*YVES WILLI 
Der Autor ist Manager Marketing bei der 
Ruag Real Estate AG in Bern.

Berufsbegleitende Weiter-
bildungen in Ingenieur- und 
Immobilienwesen. 
Informationsanlass

Mittwoch, 18. November 2015, 17 Uhr, FHS St.Gallen
Anmeldung und Infos: www.fhsg.ch/infoanlass

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Veröffentlichen Sie Ihre Inserate 
auf www.immostreet.ch

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches 
massgeschneidertes Angebot. 
044 386 64 44 | info@immostreet.ch

In einem Jahr haben sich die Kontaktanfragen auf 
immostreet.ch verdoppelt. Profitieren Sie von 
unserem Erfolg!
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VERDICHTEN STATT ZERSIEDELN 

 Stereotyp und eigenwillig. 
Mit Flach- oder Giebeldach. 
Uniforme Architektur aus 
dem Katalog. Kanadischer 
Blockhaus-Gigant neben pu-
ristischem Quadrat. Südli-
cher Rustico-Chic trifft auf 
Bauhausstil. Nicht zu ver-
gessen die zahlreichen Cha-
letvarianten unseres doch 
so schönen Landes. Allen 
gemein ist ein Garten, mög-
lichst eingezäunt mit ge-
nügend Platz für die Autos, 
welche die Bewohner zur 
Arbeit, zum Einkaufen, auf 
den Zug oder zu anderen 
Aktivitäten bringen. Denn 
das Angebot in der unmit-
telbaren Umgebung ist nicht 
immer vielfältig.

Ich spreche von den Einfa-
milienhaussiedlungen an 
peripheren Lagen, die am 
besten auf ausgedehnten 
Radfahrten zu entdecken 
sind. Als Velofahrerin werde 
ich immer wieder mit ver-
schiedensten «Agglomera-
tionssünden» konfrontiert. 
Man dringt quasi von aussen 
in die Dorf- oder Stadtzent-
ren ein, und man trifft vieles 
an, was einem sonst vorent-
halten wird. Bahnhöfe befin-
den sich ja meistens in den 
Zentren und erlauben sol-
che Aussenansichten kaum.
Was ist jedoch unter Zersie-
delung zu verstehen? Wi-
kipedia liefert uns folgende 

Definition: «Unter Zersiede-
lung versteht man entwe-
der die Errichtung von Ge-
bäuden ausserhalb von im 
Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen oder das unge-
regelte und unstrukturierte 
Wachstum von Ortschaften 
in den unbebauten Raum hi-
nein.» Die Konsequenzen 
der Zersiedelung sind man-
nigfaltig. Die Menschen ver-
bringen immer mehr Zeit im 
Auto, um an ihren Arbeits-
platz zu gelangen oder vom 
Dienstleistungsangebot der 
Zentren zu profitieren. Viel 
Zeit für Bewegung oder für 
ausgedehnte Radfahrten 
bleibt da kaum noch.

Die Schweiz ist ein kleines 
Land. Gemessen am Brutto-
inlandprodukt gehören wir 
zwar immer noch knapp zu 
den 20 grössten der Welt. 
Unsere Baulandressourcen 
sind jedoch viel weniger ge-
worden. Ein grosser Teil un-
serer Flächen (rund 25%) ist 
für die Besiedelung sowie-
so ungeeignet. Es erstaunt 
somit nicht wirklich, dass 
Raumplanung und Boden-
nutzung nicht nur politisch 
eine grosse Rolle spielen.

Die Bevölkerung der 
Schweiz wächst. Das Bun-
desamt für Statistik rechnet 
mit 11 Millionen Einwoh-
nern bis ins Jahr 2060. Wie 

können wir den zukünftigen 
Flächenbedarf decken?

Das Zauberwort hierzu 
heisst: Verdichtung. 2013 
wurde das neue Raumpla-
nungsgesetz, das früher die 
Zersiedelung gefördert hat, 
vom Volk angenommen. Es 
geht darum, dies so umzu-
setzen, dass vor allem die 
Siedlungsentwicklung nach 
innen gefördert wird. Un-
ternutzte Bauzonen, Baulü-
cken, leer stehende Indus-
trie- und Gewerbebrachen 
an guten Lagen sollte man 
verdichten. Beim Verdich-
ten geht es ja nicht darum, 
grössere Wohnungen zu re-
alisieren, sondern mehr 
Wohneinheiten auf glei-
chem Raum. Mit Dichte rich-

tig umzugehen, setzt einen 
Blick fürs Ganze voraus. 
Hier sind die Architekten 
gefragt, über Grundstücks-
grenzen hinaus zu denken, 
um nachhaltige und lebens-
werte Räume zu schaffen.

Nach Aussagen von Wüest 
& Partner könnten heute be-
reits eingezonte Flächen 
bei entsprechender Ver-
dichtung noch Platz für 2,85 
Mio. Menschen und für  
2,1 Mio. Arbeitsplätze bie-
ten. Vorhandene Flächen 
wie Industrieruinen und 
brachliegende Grundstücke 
müssten lediglich ihrer Be-
stimmung entsprechend ge-
nutzt und gegebenenfalls 
aufgestockt werden. Es gibt 
also noch Einiges zu tun. 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  KOLUMNE
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Im Bereich Portfoliomanagement durch 
ganzheitliches Denken Mehrwert schaffen.

www.markstein.ch

KARIN AEBERHARD

Karin Aeberhard ist CEO und Gründerin 
des Immobiliendienstleisters Immoveris 
AG. Ausserdem ist sie Mitbegründerin 
und Vorstandsmitglied des Netzwerkes 
wipswiss (women in property switzer-
land association).  

ANZEIGE
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  ERNEUERUNGSFONDS

THOMAS WIPFLER*  

SANIERUNGSSTAU BEFÜRCHTET. Der Fall ist 
exemplarisch: Das Hochhaus am Ufer 
des Vierwaldstättersees mit Jahrgang 
1975 musste dringend saniert und ener-
getisch auf Vordermann gebracht wer-
den. Die Gemeinschaft, bestehend aus 
knapp 100 Stockwerkeigentümern, ver-
anlasste eine Kostenschätzung, die ei-
nen Finanzbedarf von rund 5 Mio. CHF 
ergab. Der Schock sass bei den Eigentü-
mern tief, denn in ihrem Erneuerungs-
fonds befanden sich gerade einmal 
750  000 CHF. 

So ergeht es derzeit einigen Stock-
werkeigentümergemeinschaften, die 
zu wenige Rücklagen für Erneuerungs-
massnahmen gebildet haben. In der 
Schweiz ist Stockwerkeigentum seit 50 
Jahren rechtlich anerkannt, und ab ei-
nem Alter von rund 40 Jahren sind Ge-
bäude in der Regel umfassend sanie-
rungsbedürftig. Alle Liegenschaften aus 
der Anfangszeit des Stockwerkeigen-
tums sind also davon betroffen, etliche 
werden in Zukunft noch dazukommen. 
Dass in vielen Gemeinschaften zu wenig 
Geld für Sanierungen auf die Seite ge-
legt wurde, ist dem Bund bekannt, wes-
halb er einen Sanierungsstau befürchtet. 
Auch deshalb, weil den Stockwerkeigen-
tümergemeinschaften Beschlüsse, vor 
allem für teure Projekte, nicht leicht fal-
len – schon gar nicht, wenn aufgrund 

fehlender finanzieller Mittel jeder Ein-
zelne noch einige zehntausend Franken 
nachschiessen soll. Um eine Sanierung 
angehen zu können, muss – sofern das 

Stockwerkeigentümerreglement nichts 
anderes bestimmt  – immerhin die Mehr-
heit der Eigentümer damit einverstan-
den sein. Für sogenannte «notwendige 
Massnahmen» wie etwa Unterhalts- und 
Erneuerungarbeiten braucht es das ein-
fache Mehr – also über die Hälfte der an 
der Versammlung anwesenden Stimmen 
der Eigentümer, unabhängig von deren 
Wertquoten. Bei «nützlichen Massnah-
men» wie etwa eine energetische Sa-
nierung ist hingegen schon ein qualifi-
ziertes Mehr nötig. Das heisst, nicht nur 
die Mehrheit der Eigentümer muss da-
für stimmen, sondern diese muss auch 
über mehr als die Hälfte aller Wertquo-
ten verfügen.

ABWERTUNG VERHINDERN. Je früher sich also 
eine Stockwerkeigentümergemeinschaft 
mit diesen Themen auseinandersetzt, des-
to weniger Probleme und Querelen werden 

die Bewohner in Zukunft haben. Eine pro-
fessionelle Erneuerungsplanung beginnt 
mit einer Bestandesaufnahme durch eine 
Fachperson – etwa einer Architektin oder 
einem unabhängigen Bauherrenberater. 
Dabei gilt es, die Liegenschaft genau auf 
ihren derzeitigen Zustand zu durchleuch-
ten. Daraufhin wird aufgrund der durch-
schnittlichen Lebensdauer einzelner Bau-
teile wie etwa Dach, Fassade, sanitäre 
Anlagen oder Heizung eine Investitions-
Budgetplanung für die nächsten 30 bis 50 
Jahre gemacht. Darin ist ersichtlich, in wel-
chem Jahr welche Bauteile ersetzt oder sa-
niert werden müssen und wie viel dies die 
Gemeinschaft kosten wird. Damit kennt je-
der Eigentümer den künftigen Finanzbe-

Sanierungsstau beim STWE
Seit 50 Jahren werden hierzulande Wohnungen im Stockwerkeigentum verkauft. Entspre-
chend stehen bei vielen Gebäuden mit Eigentumswohnungen grössere Erneuerungen an. 
Doch oft fehlen ausreichende Rücklagen, und es droht die Abwertung der Liegenschaft.

 Ein Gebäude in Schuss zu halten und den  
aktuellen Bedürfnissen anzupassen, kostet  
mehr Geld als viele Eigentümer denken.»

Stockwerkeigentümer bewegen sich beim beim Erhalt und der Sanierung ihrer Liegenschaft in Sphären von Grossinvestoren. 
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darf genauso wie den Saldo, den der Er-
neuerungsfonds bis zum entsprechenden 
Datum aufweisen sollte. Im besten Fall 
empfiehlt sich eine solche Erneuerungs-
planung bereits in den ersten Jahren des 
Bestehens der Gemeinschaft zu erstellen. 

Zwar gibt es keine gesetzliche Pflicht 
für Stockwerkeigentümer einen Erneue-
rungsfonds einzurichten – wer es nicht tut, 
schneidet sich jedoch ins eigene Fleisch. 
Denn eine Liegenschaft, die nicht oder 
nur schlecht unterhalten wird, verliert 
schnell an Wert. Durch die Benutzung, 
die Alterung und technischen Verände-
rungen müsste ein Gebäude an sich in-
nerhalb von rund 50 Jahren auf Null abge-
schrieben werden. Und viel vom einstigen 
Wert der ganzen Liegenschaft bleibt dann 
nicht übrig. Denn entgegen der landläu-
figen Meinung macht das Grundstück, 
auf welchem Wertsteigerungen durch 
Marktentwicklungen möglich sind, durch-
schnittlich nur rund 30% des Wertes der 
einstigen Investition aus. Die restlichen 
70% unterliegen den gleichen ökonomi-
schen Entwertungen wie andere Investiti-
onsgüter, so beispielsweise Autos.

Wer eine solche Abwertung verhin-
dern will, muss sein Gebäude also stets 
in Schuss halten und den aktuellen Be-
dürfnissen anpassen. Das kostet Geld – 
und zwar mehr als viele Eigentümer den-
ken: Eine nicht repräsentative Erhebung 
in der Grossregion Zürich durch das Swiss 

Finance Institute hat ergeben, dass im 
Durchschnitt nur rund 0,3% des Gebäu-
deversicherungswertes jährlich in den Er-
neuerungsfonds einbezahlt wird. Viel zu 
wenig. Mehr als doppelt so viel – rund 
0,75% – sollte es im Minimum sein.

KLEINE GROSSINVESTOREN. Das Kapital des 
Erneuerungsfonds gehört zum Gemein-
schaftsvermögen. Die einzelnen Stock-
werkeigentümer haben keinen Anspruch 
auf Rückerstattung der einbezahlten Bei-
träge, auch nicht bei einem Verkauf der 
eigenen Wohnung. Mit dem Fondskapital 
sollen vor allem umfangreiche Sanierun-
gen der gemeinschaftlichen Teile finan-
ziert werden. Letztere machen im Durch-
schnitt rund zwei Drittel einer Liegenschaft 
aus, die sonderrechtlichen Teile, die eige-
ne Wohnung, also noch einen Drittel. Und 
auch dieser Teil will regelmässig saniert 
werden. Will heissen: Jeder Eigentümer 
sollte sich einen zweiten Erneuerungsfonds 
für seine Wohnung einrichten, für die Sa-
nierung von Küche, Bäder und Böden.

Etlichen Gemeinschaften ist ausser-
dem oft zu wenig bewusst, dass sie sich in 
den Sphären eines Grossinvestors bewe-
gen. Bei Liegenschaften mit 20 Parteien 
und mehr beläuft sich der Anlagewert bei-
spielsweise schnell im zweistelligen Mil-
lionenbereich und im Erneuerungsfonds 
befinden sich Hunderttausende von Fran-
ken – Geld, das auf einem normalen Spar-

konto mit wenig Zinsen schlecht angelegt 
ist. Für finanzielle wie auch bauliche Fra-
gen lohnt es sich, eine Fachkraft beizuzie-
hen. Ein unabhängiger Bauherrenberater 
der KUB beispielsweise kann einem nicht 
nur die Vorteile einer Termingeldanlage 
erklären, sondern die Gemeinschaft auch 
bei der Erneuerungsplanung  oder gros-
sen Sanierungsprojekten unterstützen oder 
im Streitfall eine neutrale Sichtweise ein-
bringen. Bei der Siedlung am Vierwald-
stättersee konnten sich die Eigentümer 
erst einigen, als ein unabhängiger Bau-
herrenberater beigezogen wurde. Daran, 
dass jeder Eigen tümer aufgrund des feh-
lenden Kapitals im Erneuerungsfonds noch 
viel Geld nachschiessen musste, konnte das 
natürlich nichts ändern.  

*THOMAS WIPFLER 
Der Autor ist Präsident der Kammer  
Unabhängiger Bauherrenberater KUB,  
Dipl. Techniker TS Hochbau und Projekt- 
Manager bei der Beta Projekt Management 
AG in Zürich.

TOOLBOX STOCKWERKEIGENTUM
Im Rahmen des KTI-Forschungsprojekts «Langzeitstrategi-
en im Stockwerkeigentum» hat die Hochschule Luzern  
(HSLU) in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden 
und Spezialisten eine Toolbox für den Werterhalt bei Eigen-
tumswohnungen entwickelt. Sie soll Verwaltern und Eigen-
tümern von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum die  
Planung der Instandhaltung und Erneuerung erleichtern. 

Am 27. November werden das Projekt und die Toolbox an  
einem Infoabend in Luzern öffentlich vorgestellt.  
Anmeldung bis 20. November unter www.hslu.ch/lis. 
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JÜRG ZULLIGER*  

UMBRUCH HAT BEGONNEN. Der boomende 
Online-Handel und markante Zuwachsra-
ten im Bereich E-Commerce haben schon 
so manche Branche auf den Kopf gestellt. 
Prominente Beispiele sind die Musikindus-
trie oder die Reisebranche. Der Markt für 
konventionelle Tonträger ist mit der Digi-
talisierung eingebrochen. Die einfache Tat-
sache, dass immer mehr Menschen Flug-
reisen oder Pauschalarrangements über 
das Internet buchen, machte die Dienstleis-
tungen von Reisebüros obsolet; rund 40% 
der Filialen von Reisebüros sind in wenigen 
Jahren verschwunden. All dies hat eines 
Tages direkte Konsequenzen für die Im-
mobilienbranche: Wenn selbst Modebou-
tiquen mit klingenden Namen an besten 
Lagen durch Zalando und andere Online-
Anbieter unter Druck kommen, sinkt die 
Nachfrage nach Detailhandelsflächen. Ob 
es tatsächlich krisensichere Immobiliens-
tandorte gibt, wie manche Praktiker gerne 
behaupten, ist zumindest fraglich.

LOGISTIK BESTIMMT DEN HANDEL. Während 
früher jedem Shopping- oder Gewerbe-
center ein ausgewogener Mix von Büros, 
Nahversorgern, Kleingewerbe, Gastro-
nomie und Detailhandel gut anstand, ge-
horcht der Markt plötzlich neuen Gesetz-
mässigkeiten. Doch der Wandel bietet der 
Immobilien- und Bewirtschaftungsbranche 
auch neue Chancen: Um sich gegen städ-
tische Verkaufsflächen und Shoppingcen-
ter zu behaupten, muss der Online-Handel 

einige spezifische Nachteile wettmachen. 
Dazu zählt vor allem die längere Liefer-
frist bei Internetbestellungen. Wer also in 
der Gunst der Konsumenten wirklich top 
sein will, muss über eine perfekt organi-
sierte Logistik verfügen. Insbesondere die 
unverzügliche Feinverteilung bis in jedes 
Quartier und jedes Dorf muss hohen An-
sprüchen genügen. Erst ein ausgeklügel-
tes Logistik- und Retourenmanagement 

verhalf E-Commerce-Aufsteigern wie Za-
lando zum Erfolg. Natürlich löst nicht jedes 
Geschäft im Bereich E-Commerce den phy-
sischen Versand von Waren aus. Dennoch 
gehen fast alle Experten davon aus, dass 
hier für Jahre hinaus ein Wachstumspoten-
zial besteht. Die Logistikdienstleister in der 
Schweiz wie die Post, Kühne + Nagel AG 
oder Planzer erwirtschaften jährlich einen 
Umsatz von rund 39 Mrd. CHF. Die gröss-
ten Player in diesem boomenden Geschäft 
sind PostMail, PostLogistics, SBB Cargo 
und Planzer Transport AG. In der Zahl von 
39 Mrd. CHF sind die Logistikleistungen, 
welche verschiedenste Wirtschaftszweige 
intern erbringen, noch nicht mitgezählt.

Doch wie tickt der Markt für Logistik-
flächen und -immobilien? Ein Blick in die 
Baugesuche der letzten Jahre zeigt, dass 
im Bereich Logistik tatsächlich stark in-
vestiert wird. In Schafisheim investiert 
der Grossverteiler Coop derzeit insge-
samt 600 Mio. CHF in ein grosses, neu-
es Logistik- und Produktionszentrum. Al-
lein die reinen Baukosten dürften über 250 
Mio. CHF betragen. Coop verspricht sich 

davon eine Vereinfachung der Ver-
triebsstrukturen – von hier aus sol-
len die Verkaufsregionen Nordwest-
schweiz, Zentralschweiz und Zürich 
per Schiene und Strasse versorgt 
werden. Daneben sind in den letz-
ten Jahren mehrere Dutzend klei-
ne und mittlere neue Logistik- und 
Lagerimmobilien bewilligt worden. 
Teils handelt es sich bei den Bau-

herrschaften um Logistikdienstleister, teils 
sind es die grossen Schweizer Unterneh-
men und Hersteller selbst, die ihre Logis-
tikflächen ausbauen oder zusammenlegen.

BAHNHOFSTRASSE VERSUS EGERKINGEN. 
Selbst unter Experten ist allerdings umstrit-
ten, ob die Schweiz international gesehen 
eine Eins-a-Destination für Logistik dar-
stellt. Ohne Zweifel ist es richtig, dass der 
Online-Handel, aber auch der grenzüber-
schreitende Transfer von Halbfabrikaten, 
dem Logistikmarkt Auftrieb geben. Hinzu 
kommt, dass es global eine anhaltend star-
ke Nachfrage nach Schweizer Produkten 
gibt, vor allem in den Bereichen Pharma, 

Logistik verändert den Markt
Während der Markt für Büroflächen unter Druck ist, mausert sich die Nische von Logis-
tikimmobilien zu einer Wachstumsbranche, die ihre eigenen Gesetze hat. Schon allein die 
Frage, was ein passender Standort für Logistik ist, zwingt zu einem Umdenken.

Logistikimmobilien mit langfristigen Mietverträgen sind heute begehrte Anlageobjekte. Im Bild: Liegenschaft des CS-Fonds LogisticsPlus.

 Wer Logistikflächen anbie-
tet, sollte vor allem dort über 
Baulandreserven verfügen,  
wo die Gewerbetreibenden  
expandieren.»
JOHANNES SCHWAB, SWISS FINANCE & PROPERTY
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Chemie sowie Uhren- und Luxusgüter. Die 
mächtigsten Player in vielen Bereichen – 
etwa Amazon – eröffnen ihre grossen Lo-
gistikzentren immer häufiger im europä-
ischen Ausland, meistens in Regionen, in 
denen sowohl günstige Arbeitskräfte als 
auch günstiges Bauland vorhanden sind. 
Auch im Raum Basel, wo die Pharmaindus-
trie stark verwurzelt ist, spürt man in Sa-
chen Logistik eine enorme Konkurrenz aus 
dem süddeutschen Raum. Um die Feinver-
teilung bis zum Endkunden sicherzustellen, 
ist mit einem Ausbau der Vertriebs- und Lo-
gistikstandorte in der Schweiz zu rechnen, 
je nach Branche und Waren entweder an 
den grossen Verkehrsknotenpunkten oder 
nahe der Ballungsräume. «Im Business-to-
Business-Bereich, wo die grossen Güter-
ströme umgesetzt werden, ist die Schweiz 
nach unserer Einschätzung kein primärer 
Logistik-Hub», sagt Johannes Schwab, der 
sich bei Swiss Finance & Property seit Jah-
ren intensiv mit Immobilieninvestments be-
fasst. Er stützt sich dabei unter anderem auf 
Studien von Colliers International, wonach 
in erster Linie Düsseldorf, Antwerpen, Rot-
terdam, Brüssel, Hamburg, Venlo, Lille und 
Paris sowie Standorte in Italien und Süd-
deutschland genannt werden.

Für die meisten Anbieter und Investo-
ren im Retailsegment zählen die Zürcher 
Bahnhofstrasse oder die Rue du Rhone in 
Genf zu den Eins-a-Standorten – an die-
sen Renommiermeilen werden stolze Mie-
ten und die höchsten Immobilienpreise 
bezahlt. Während vielen Leuten eine teure 
Flaniermeile wie Musik in den Ohren klingt, 
ticken Logistiker anders: Als Topstandorte 
gelten Egerkingen, Härkingen und Oftrin-
gen, also meist Standorte, wo die nächs-
te Autobahnauffahrt nur wenige Hundert 
Meter entfernt ist. Auffallend ist jedenfalls, 
dass in den letzten Jahren viele Investitio-
nen entlang der A1 getätigt worden sind. 
Neue Projekte ausserhalb des Dreiecks 
Bern/Basel/Wil (SG) sind eher die Ausnah-
me. Bauherrschaften und Investoren sind 
meist die betreffenden Unternehmen im 
Detailhandel, spezialisierte Logistikdienst-
leister oder teils auch Projektentwickler, 
welche die Bauten auf eigene Initiative lan-
cieren und anschliessend Mieter oder inte-
ressierte Investoren suchen. 

FLEXIBILITÄT IST GEFRAGT. Ein Experte, der 
sich eingehend mit dem Logistikmarkt be-
fasst hat, ist Arno Kneubühler, Mitglied der 

Geschäftsleitung und Niederlassungsleiter 
Zürich der Procimmo SA. Für ihn sind fol-
gende Merkmale bei Logistikstandorten 
zentral: «Grosse Umschlagsflächen, Nähe 
zur Autobahneinfahrt, keine Durchfahrten 
durch Wohnquartiere, viele Anlieferungs-

rampen, und es sollte eine Immobilie mit 
hohen Räumen und hohen Nutzlasten 
sein.» Die Logistik ist deshalb zunehmend 
im Fokus, weil Liegenschaften in diesem 
Bereich höhere Renditen versprechen. Im-
mer mehr Investoren und sonstige Akteure 
im Immobilienbereich entdecken Logistik 
als viel versprechende Nische und Alterna-
tive zu den Büro- und Einzelhandelsimmo-
bilien, die keine Wachstumsraten in glei-
chem Ausmass verheissen (siehe Interview 
mit Fondsmanagerin Radhia Rüttimann in 
dieser Ausgabe). Grosse Nachfrager auf 
dem Logistikmarkt sind schon heute be-
reit, als Alternative zum Eigentum von Lo-
gistikimmobilien die benötigten Flächen 
von Dritten zu mieten. So hält der Credit 
Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus ei-
ne Logisikimmobilie im Eigentum, die von 
Coop genutzt wird. Auch ein anderer gros-
ser Fonds, der Procimmo Swiss Commer-
cial Fund, hält solche Topobjekte im Eigen-
tum, darunter ein grosses Logistikzentrum 
von Philip Morris in Onnens VD. 

Gemäss den Durchschnittsrenditen, 
wie sie von IPD bzw. Wüest & Partner 
ausgewiesen werden, sind die Renditen 
in den Sektoren Gewerbe, Büro, Wohnen 
und Handel in der Schweiz heute unter die 
Marke von 4,5% gefallen. Auffallend an der 
Statistik ist der Umstand, dass demgegen-
über die Nettoerträge aus Logistikimmo-
bilien durchweg etwa 1% höher liegen. 
Logistikimmobilien werfen im heutigen 
Zinszinsumfeld keine Renditen über 6% 
ab, aber im Durchschnitt liegen sie immer 
noch über 5%.

Renditen sind natürlich immer auch ein 
Spiegelbild der Risiken, die mit einem In-
vestment verbunden sind. Bei Logistikim-
mobilien darf nicht vergessen werden, dass 

sich im Inneren der Gebäude normalerwei-
se keine standardisierten Hochregallager 
befinden, sondern häufig ganz spezifische 
Ausbauten. Wickelt der betreffende Betrieb 
in der Liegenschaft Geschäfte mit Lebens-
mitteln oder sensiblen pharmazeutischen 
Produkten ab, sind oftmals ganz spezifi-
sche Normen und technische Installatio-
nen zu beachten. Und ein Logistikzentrum, 
das zum Beispiel dem Warenumschlag von 
Medikamenten dient, kann nicht ohne wei-
teres für einen anderen Zweck umgenutzt 
werden. Dreh- und Angelpunkt bei Invest-
ments in Logistikimmobilien ist daher die 
Drittverwendbarkeit. Johannes Schwab 
von Swiss Finance & Property bringt es auf 
den Punkt: «Ist die Gebäudehülle im Ex-
tremfall nur für eine ganz bestimmte Ma-
schine ausgelegt, so ist der Investor voll im 
Risiko.» Wenn dieser Mieter aus irgendei-
nem Grund ausfällt, könnten dem Eigen-
tümer einer solchen Liegenschaft die Pro-
bleme über den Kopf wachsen.

RENDITEN: KEINE EINBAHNSTRASSE. Während 
Wohnhäuser oder meist auch Büroliegen-
schaften bei Mieterwechseln ohne grossen 
Aufwand anderweitig nutzbar sind, droht 
bei Logistikimmobilien im ungünstigsten 
Fall, dass das Objekt abgebrochen werden 
muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es 
im Logistikgeschäft höchst unterschiedli-
che Typen von Liegenschaften gibt; welche 
Risikoprämien und sonstigen Besonderhei-
ten zu beachten sind, hängt von den kon-
kreten Umständen und der Lage ab. Für Jo-
hannes Schwab jedenfalls scheint klar, dass 
man nicht in jedem Fall das grosse Los ge-
zogen hat, bloss weil sich ein Investment 
oder eine konkrete Projektentwicklung mit 
der Etikette «Logistik» feilbieten lässt: Es 
sei zwar richtig, dass sich mit Liegenschaf-
ten in den Sektoren Wohnen, Büros und 
Einzelhandel keine Renditen mehr erwirt-
schaften liessen, wie sie Logistikimmobi-
lien bieten würden. «Doch eine genauere 
Betrachtung zeigt», so Experte Schwab, 
«dass die Investoren die Liegenschaften 
meist überzahlen und die erzielten Rendi-
ten tiefer sind, als es für die eingegangen 
Risiken gerechtfertigt wäre.»  

 Falls die Gebäudehülle 
nur für eine ganz bestimm-
te Immobilie ausgelegt ist, 
trägt der Investor das volle 
Risiko.»

*JÜRG ZULLIGER 
Der Autor, lic. phil. I der Universität Zürich, 
arbeitet seit 1995 als Fachjournalist mit  
dem Schwergewicht Immobilien.
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«Höhere Cashflow-Renditen»
Der Schweizer Investmentmarkt für Immobilien ist seit Jahren ausgetrocknet. Als Alternati-
ve bieten sich Spezial- oder Logisitikimmobilien an. Zur Strategie in diesem Bereich äussert 
sich Radhia Rüttimann, Fondsmanagerin CS REF LogisticsPlus bei der Credit Suisse AG.

JÜRG ZULLIGER  

– Soll der Liegenschaftsbestand des 
Fonds weiter ausgebaut werden? 
Wenn ja: Wie wollen Sie investieren?
– Der Fonds umfasst derzeit ein Portfolio 
von acht Liegenschaften mit einem Ge-
samtwert von rund 230 Mio. CHF. Wir 
planen, das Portfolio mit weiteren strate-
giekonformen Objekten und Projekten mit-
telfristig auf rund eine Milliarde anwachsen 
zu lassen. Das Ziel des Fonds ist, den Inves-
toren Zugang zu einem breit diversifizier-
ten Portfolio mit Logistikbauten sowie lo-
gistiknahen Liegenschaften zu bieten. Im 
Fokus stehen Logistikliegenschaften wie 

Lager- und Umschlaghallen, Hochregalla-
ger und Warenverteilzentren. Ergänzend 
und auch als Risikodiversifikation kann der 
Fonds in Produktionsliegenschaften oder 
kombinierte Immobilien, das heisst Logis-
tik, Verkauf und Produktion, investieren.
– Der Fonds ist 2014 lanciert worden. 
Was konnten die Anleger seither  
punkto Wertentwicklung und Aus-
schüttung erwirtschaften?
– Der Fonds wird sich insbesondere über 
eine attraktive Ausschüttungsrendite aus-
zeichnen. Logistik- und Produktions-
liegenschaften besitzen tendenziell hö-
here Cashflow-Renditen als Wohn- und 

Geschäftsimmobilien. Das erste Geschäfts-
jahr des Fonds ist am 30. September 2015 
zu Ende gegangen. Die Ergebnisse des 
Jahresberichts – unter anderem die Höhe 
der ersten Ausschüttung – werden anfangs 
Dezember bekanntgegeben. Angestrebt 
wird eine attraktive Ausschüttungsrendite 
von 4 bis 4,5% pro Jahr. Für in der Schweiz 
domizilierte Anleger weist der Fonds sehr 
attraktive steuerliche Eigenschaften auf – 
zum Beispiel ist die Ausschüttung von der 
Einkommenssteuer befreit.
– Gute Anlageobjekte sind sehr rar 
oder teuer. Wie finden Sie gute,  
ertragsstarke Logistikimmobilien?

 

 BIOGRAPHIE
RADHIA  
RÜTTIMANN
Radhia Rüttimann 
(*1972) ist seit 2004 im 
Real Estate Investment 
Management der Credit 
Suisse AG tätig. Sie ab-
solvierte eine Ausbildung 
als Betriebswirtschafte-
rin HF und einen MAS Re-
al Estate Management 
an der HWZ Zürich. Seit 
2006 ist sie für den Cre-
dit Suisse Real Esta-
te Fund Inter-swiss ver-
antwortlich, und seit der 
Lancierung des Credit 
Suisse Real Estate Fund 
LogisticsPlus ist sie die 
Fondsmanagerin dieses 
neuen Anlageprodukts. 
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ERSTER LOGISTIKFONDS DER SCHWEIZ
Im September 2014 lancierte die Credit Suisse den ersten 
Immobilienfonds der Schweiz für Logistikimmobilien, den 
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF Logis-
ticsPlus). Der Fonds startete mit einem Kapital von 200 
Mio. CHF. Die angestrebte jährliche Ausschüttung des 
Fonds liegt bei 4 bis 4,5%. Der Fonds ist von der Finma be-
aufsichtigt und richtet sich während der Aufbauphase an 
qualifizierte Investoren (institutionelle Investoren und ver-
mögende Privatpersonen). Im Fokus stehen Logistikbauten 
und logistiknahe Immobilienanlagen. Das Anlageprodukt 
der Credit Suisse AG weist derzeit ein Portfolio von acht Lie-
genschaften mit einem Gesamtwert von rund 230 Mio. CHF 
auf und soll weiter ausgebaut werden.

– Mit dem Fokus auf Logistik- und Produk-
tionsliegenschaften investiert der CS REF 
LogisticsPlus in einem Nischenmarkt. In 
diesem Segment gibt es weniger Kaufin-
teressenten als auf dem klassischen Im-
mobilieninvestorenmarkt für Wohn- und 
Geschäftsliegenschaften. Die Renditen 
sind rund 1 bis 1,5% höher als bei Wohn- 
und Geschäftsobjekten. Um attraktive Lie-
genschaften erwerben zu können, ist ein 
breit abgestütztes Netzwerk nötig. Wir 
verfügen über gute Kontakte in der Im-
mobilien- und Logistikbranche, sodass 
wir immer wieder prüfenswerte Immobi-
lienangebote erhalten.

– Was sind die Nettorenditen solcher 
Logistikimmobilien?
– Die Rendite von Logistikliegenschaften 
ist von verschiedenen Faktoren abhän-
gig wie beispielsweise Standort, Alter, 
Zustand der Gebäude, Grundstückanord-
nung, Flächen- und Mieterstruktur, Miet-
laufzeiten, Drittverwendbarkeit und künf-
tigem Nutzungspotenzial. Im Durchschnitt 
erachten wir eine Nettorendite von rund 
5% als nachhaltig. 

– Sind die Objekte des Fonds auch an 
guten, zentralen Lagen oder peripher?
– Gute Logistikstandorte definieren sich 
über andere Kriterien als bei Wohn- oder 
Geschäftsliegenschaften. Im Fokus steht 
die gute Erreichbarkeit – entsprechend 
sind für Logistikimmobilien die Agglome-
rationen der grossen Städte Zürich, Basel, 
Bern, Lausanne oder Genf, die grossen 
Autobahndrehkreuze sowie die Grenz-
übergänge besonders gut geeignet. Ein 
störungsfreier Zugang sowie eine multimo-
dale Anbindung an verschiedene Verkehrs-
träger (Strassenverkehrsnetz, Schienen-
netz, Binnenwasserstrassen, Flugraum) 
sind weitere wichtige Kriterien. Aufgrund 
der geringen Wertschöpfung sowie des ho-
hen Flächenbedarfs befinden sich an teu-
ren Innenstadtlagen kaum entsprechen-
de Objekte. Die Liegenschaften des Fonds 
befinden sich an ausgewiesenen Logistik-
standorten, zum Beispiel im Raum Bülach 
wegen der Nähe zur Agglomeration Zürich 
und zum Flughafen. Ein anderes Beispiel 
ist Derendingen, das am Autobahndreh-
kreuz A1/A5 gut gelegen ist. Die Standorte 
verfügen über eine gute Anbindung an das 
Strassennetz, teilweise auch über eine gu-
te Anbindung an das Bahnnetz.
– Sind mit Logistikimmobilien zusätz-
liche Risiken verbunden, ähnlich wie 
bei anderen Spezialimmobilien? Etwa 
Risiken von Betreibern von speziellen 

Anlagen, die nicht gleich leicht aus-
tauschbar sind wie Mieter von Büro- 
oder Wohnflächen.
– Bei Logistik- und Produktionsliegen-
schaften handelt es sich um Spezialimmo-
bilien. Die Objekte sind eng mit dem Be-
trieb des Nutzers verbunden und können 
daher spezifisch ausgelegt sein. Sie wer-
den oft nur von einem oder ein paar weni-
gen Mietern genutzt. Bei der Auswahl von 
passenden Liegenschaften prüfen wir ins-
besondere die Drittverwendbarkeit sowie 
das künftige Vermietungspotenzial. Für ei-
ne nachhaltig flexible Nutzung sind wich-
tige Grundvoraussetzungen wie beispiels-
weise ausreichende Raumhöhen, hohe 
Traglasten, genügend Vertikalverbindun-
gen sowie Anlieferungsrampen zwingend 
nötig. Nutzerspezifische Betriebseinrich-
tungen werden in der Regel vom jeweili-
gen Mieter finanziert. Weiter ist ein pro-
aktives Management der Mietverträge von 
grosser Bedeutung, um allfällige Leerstän-
de bei einem Mieterwechsel zu verhindern.
– Was heisst proaktives Management?
– Bei den Fondsliegenschaften haben wir oft 
Vertragsdauern von sieben bis 15 Jahren. 
Proaktives Management heisst für uns, 
nicht bis kurz vor Vertragsende zuzuwarten, 
sondern schon zwei bis drei Jahre vorher 
aktiv zu werden. Wir überlegen uns, ob es 
gewisser Investitionen bedarf, ob sich die 
Bedürfnisse des Mieters verändert haben.
– Der Fonds richtete sich zu Beginn an 
qualifizierte Anleger (Pensionskassen, 
Versicherungen). Ist geplant, den 
Fonds später für das allgemeine Publi-
kum zu öffnen?
– Der Fonds befindet sich momentan in der 
Aufbauphase und ist daher nur für qualifi-
zierte Anleger zugänglich. Mittelfristig ist 
aber sicherlich denkbar, den CS REF Logi-
sticsPlus an die Börse zu bringen und da-
mit für alle Anleger zu öffnen.   

 Logistik- und Produkti-
onsliegenschaften besitzen 
tendenziell höhere Cash-
flow-Renditen als Wohn- 
und Geschäftsimmobilien.»
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IMMOBILIENRECHT  AUS DEM BUNDESGERICHT

Nützlich oder luxuriös?
Das Bundesgericht weist eine Beschwerde eines Stockwerkeigentümers  
ab, der die Kosten für die Umgestaltung der Dachterrasse, an der er ein  
Sondernutzungsrecht hat, der Gemeinschaft auferlegen wollte. 

RED.  

SACHVERHALT. Die Liegenschaft wurde im 
Jahr 1967 gebaut und 1995 zu Stock
werkeigentum aufgeteilt. Das Ehepaar 
A ist seit dem Jahr 1999 Stockwerk
eigentümer der Attikawohnung. Die Lie
genschaft weist Flachdächer auf. Seit Er
stellung des Gebäudes diente ein Teil 
des Flachdaches als mit Platten beleg
te Terrasse der Attikawohnung (rund 
20 m2). Die Terrasse war mit Blumen
trögen vom Rest des lediglich bekies
ten Flachdaches abgegrenzt (rund 100 
m2). Dies blieb bei der Begründung des 
Stockwerkeigentums im Jahr 1995 bau
lich unverändert; jedoch wurde der At
tikawohnung das ganze Flachdach (mit 
Ausnahme des äusseren Randes) zu Son
derrecht zugewiesen. 

Im Zusammenhang mit der Ge
samtsanierung der Liegenschaft stellte 
das Ehepaar A bei der Stockwerkeigen
tümerversammlung den Antrag, dass die 
ganze, ihnen zu Sonderrecht zugewie
sene Fläche mit Platten belegt und so 
zu einer begehbaren Terrasse umgestal
tet werde. Die Mehrheit der Stockwerk
eigentümer lehnte diesen Antrag ab.

Mit Gesuch um Anordnung baulicher 
Massnahmen im Sinn von Art. 647c ZGB 
verlangten A, es sei ein durchgehend be

gehbarer Plattenbelag zu verlegen samt 
erforderlicher Ergänzungen bzw. Anpas
sungen der Unterkonstruktion (Splittbett 
etc.) auf der Dachfläche. Das Bezirksge
richt wies das Gesuch ab, ebenso das 
Obergericht des Kantons Zürich. Gegen 
letztinstanzliches Urteil gelangten A an 
das Bundesgericht. 

AUS DEN ERWÄGUNGEN. Das Obergericht be
fand, der Prozess drehe sich um die Fra
ge, ob die beantragten baulichen Mass
nahmen notwendig im Sinn von Art. 647 
Abs. 2 Ziff. 1 ZGB seien. Dabei müss
ten die Fragen der Begehbarkeit der 
Dachfläche und der Notwendigkeit der 
Plattenverlegung auseinandergehalten 
werden. Das Obergericht erwog, bei not
wendigen baulichen Massnahmen gehe 
es um die Erhaltung des durch die beste
hende Bausubstanz definierten Wertes. 
Die Beschwerdeführer würden nicht dar
tun, dass ohne die Verlegung der Plat
ten die bestehende Bausubstanz beein
trächtigt oder zumindest gefährdet wäre. 

Die Beschwerdeführer machen eine 
Notwendigkeit geltend, dass sie endlich 
in die Lage versetzt würden, das ihrer 
Stockwerkeinheit zugewiesene Sonder
nutzungsrecht in vollem Umfang aus
üben zu können. Einzig mit einem Plat

tenbelag könne das Dach begangen 
werden; die Kiesbedeckung im stritti
gen Bereich genüge hierfür nicht.

Die Bestimmungen von Art. 647 ff. 
ZGB finden gemäss Art. 712g Abs. 1 ZGB 
insbesondere auf das Stockwerkeigen
tum Anwendung, welches gesetzlich als 
besondere Form des Miteigentums aus
gestaltet ist. Soweit für eine notwendige 
bauliche Massnahme im Sinn von Art. 
647c ZGB kein Mehrheitsbeschluss zu
stande kommt, kann jeder Miteigentü
mer/Stockwerkeigentümer gestützt auf 
Art. 647 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB vor Gericht 
verlangen, dass die für die Erhaltung des 
Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der 
Sache notwendigen Verwaltungshand
lungen durchgeführt werden, denn zu 
diesen gehören insbesondere auch bau
liche Massnahmen.

Dächer betreffen die Konstruktion 
und das äussere Ansehen der Liegen
schaft, weshalb sie (nicht sonderrechts
fähige) gemeinschaftliche Bauteile sind 
(Art. 712b Abs. 2 Ziff. 2 ZGB); sie blei
ben auch dann gemeinschaftlich, wenn 
daran ein Sondernutzungsrecht besteht. 
A haben kein Sonderrecht, sondern viel
mehr ein Sondernutzungsrecht an der 
Dachterrasse. Die bauliche Verwal
tungsbefugnis steht, weil es sich um ei

Aus dem Sondernutzungsrecht lässt sich keine Zahlungspflicht der Gemeinschaft ableiten (Bild: 123rf.com).
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nen gemeinschaftlichen Bauteil handelt, 
unbekümmert um das Sondernutzungs
recht der Gemeinschaft zu, und bauli
che Massnahmen unterliegen mithin den 
Vorschriften von Art. 647 ff. ZGB.

Notwendig im Sinn von Art. 647 Abs. 
2 Ziff. 1 und Art. 647c ZGB kann eine 
bauliche Massnahme bei Stockwerk
eigentum nach dem Gesagten nur dann 
sein, wenn es um die Erhaltung des Wer
tes und der Gebrauchsfähigkeit der ge
meinschaftlichen Bauteile geht, vorlie
gend beispielsweise um die Dichtigkeit 
eines Flachdaches, woran alle Stock
werkeigentümer gleichermassen ein In

teresse haben. Gleiches gilt für nützli
che Massnahmen im Sinn von Art. 647d 
ZGB, wie sie vorliegend etwa in einer 
besseren Isolation des Flachdaches be
stehen könnten, an welcher ebenfalls 
ein gemeinsames Interesse aller Stock
werkeigentümer zu bejahen wäre, weil 
sich damit die Heizkosten senken las
sen. Die Frage der Notwendigkeit oder 
Nützlichkeit bestimmt sich mithin immer 
aus der Sicht der Gemeinschaft. Steht die 

bauliche Massnahme hingegen im aus
schliesslichen Individualinteresse eines 
oder weniger Stockwerkeigentümer, so 
ist sie aus der Optik der Gemeinschaft als 
luxuriös anzusehen.

KORREKTUR EINES FRÜHEREN ENTSCHEI-
DES. Einzig im nicht publizierten Urteil 
5C.110/2001 vom 15. Oktober 2001 wur
de in Bezug auf das Anheben des Garten
sitzplatzes einer Parterrewohnung auf 
das Niveau des Balkons von einer nütz
lichen Massnahme ausgegangen, ob
wohl diese ausschliesslich im Interesse 
des betreffenden Stockwerkeigentümers 

lag. Die hierzu angeführte Begründung 
– die Erhöhung des Wertes der Parter
rewohnung führe insofern auch zu ei
ner Erhöhung des Wertes der Gesamt
liegenschaft, als sich deren Wert aus 
einer Addition der Werte der einzelnen 
Stockwerkeinheiten ergebe – lässt sich 
nicht halten, denn nach Begründung 
von Stockwerkeinheiten bilden diese 
und nicht mehr das Stammgrundstück 
die Objekte des Rechtsverkehrs (Art. 655 

Abs. 2 Ziff. 4, Art. 712c Abs. 1 und 2, Art. 
943 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB), sodass die ande
ren Stockwerkeigentümer von der Wert
steigerung einer Einheit nicht profitie
ren. Im Übrigen entspricht die Addition 
der Verkehrswerte der einzelnen Stock
werkeinheiten auch in den wenigsten 
Fällen dem Verkehrswert, welchen das 
Gesamtobjekt aufweisen würde, wenn 
es einem einzigen Eigen tümer gehören 
würde.

Vorliegend ist das Verlegen von Plat
ten auf der gesamten Sondernutzungs
fläche aus Sicht der Beschwerdeführer 
unzweifelhaft nützlich, weil die Mass
nahme die Nutzungsmöglichkeiten stei
gert und die Nutzung bequemer macht, 
indem das Begehen der Terrasse und na
mentlich das Aufstellen von Möbeln er
leichtert wird. Indes ist nicht ersichtlich, 
inwiefern ein Interesse der Gemeinschaft 
an einer besseren Nutzungsmöglichkeit 
der Eigentümer der Attikawohnung be
stehen soll, zumal die Dachfläche nur 
von dieser Wohnung aus zugänglich ist. 
Weil die Fläche von unten bzw. von ande
ren Wohnungen her nicht einsehbar ist, 
ergibt sich ferner auch – abgesehen da
von, dass es hier ohnehin nicht um eine 
Notwendigkeit gehe – kein ästhetisches 
Interesse der Gemeinschaft.

Die Beschwerde wird abgewiesen, 
soweit darauf einzutreten ist.  

Urteil 5A_407/2015 vom 27. August 2015

ANZEIGE

 Notwendig oder nützlich kann eine bauliche  
Massnahme nur dann sein, wenn alle Stock
werkeigentümer gleichermassen ein Interesse  
daran haben.»
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GEMEINSCHAFT STÄRKEN. Die heutige 
Rechtsordnung stellt den einzelnen Ei
gentümer ins Zentrum. Dies ist zumin
dest teilweise zu korrigieren. Die Gemein
schaft muss gestärkt und die Möglichkeit 
des Einzelnen, die Gemeinschaft zu blo
ckieren, verringert werden. Die Gemein
schaft soll – gerade auch im Hinblick auf 
die anstehenden umfassenden Sanierun
gen – kreditfähig werden. Ob hierfür auch 
juristische Persönlichkeit erforderlich 
sein muss, soll zumindest geprüft werden.
Gleichzeitig muss der Gesetzgeber prü
fen, ob das Einstimmigkeitsprinzip für 
gewisse Entscheide noch weiter haltbar 
ist. So kann heute ein Einzelner die Ver
längerung eines Baurechts (mit der Fol
ge des Untergangs der Gemeinschaft!) 
oder die Umgestaltung der Fassade ver
hindern. Doch auch aus der Optik der Ge
sellschaft birgt das Einstimmigkeitsprin
zip Risiken: Namentlich in Städten und 
städtischen Agglomerationen werden in 
die Jahre gekommene Quartiere künftig in 
Umnutzungsdruck kommen. Sind dort lie
gende Immobilien in Stockwerkeigentum 
aufgeteilt, so kann ein einzelner Stock
werkeigentümer eine Neu oder Umnut
zung eines ganzen Quartiers verhindern. 
Dies kann kaum im Sinne der Raum und 
Städteplanung sein.

UMFASSENDE ARBEITEN AM GEBÄUDE ERMÖG-
LICHEN. Viele Gemeinschaften kämpfen 

mit der heterogenen Altersstruktur ih
rer Eigentümer. Während ältere Stock
werkeigentümer kein Interesse an und 
allenfalls auch keine finanziellen Mittel 
für umfassende Sanierungen haben, feh
len gerade auch jüngeren Eigentümern 
ebenfalls Rücklagen für grössere Erneu
erungen oder Sanierungen. Dies führt 
zur Blockierung von Sanierungsvorha
ben, die auch nicht durch Mittel aus dem 
Erneuerungfonds gelöst werden können, 
weil dieser meist massiv unterdotiert ist. 
Da die heutige Lösung, in welcher den 
Gemeinschaften die Einrichtung und Äuf
nung des Erneuerungsfonds selbst über
lassen wird, sich in der Praxis nicht be
währt hat, sind diese gesetzlich zwingend 
vorzuschreiben.

Es muss zudem nach Lösungen ge
sucht werden, um die Fremdfinanzierung 
umfassender Arbeiten am Gebäude zu er
möglichen. Ziel muss es sein, die Kredite 
möglichst kurzfristig zu Lasten der künf
tigen Einlagen in den Erneuerungsfonds 
zurückzuzahlen. Zur Sicherstellung ist die 
Einführung der solidarischen Haftbarkeit 
aller Stockwerkeigentümer, die Verpfän
dung der künftigen Einlagen in den Er
neuerungsfonds oder auch die Möglich
keit der Stellung von Bürgschaften durch 
den Bund im Sinne der Wohnbauförde
rung zu prüfen. Wichtig erscheint auch 
die möglichst professionelle Verwaltung 
der Gemeinschaften, um ein effizientes 
Inkasso sicherzustellen.

Die Beschlussfassung für umfassende 
Arbeiten am Gebäude ist oft nur mit Ein
stimmigkeit möglich, weil zum Beispiel 
bei Fassadensanierungen auch die Innen
seiten von Balkonen betroffen sind, die 
teilweise auch als Sonderrecht ausgestal
tet sind. Selbst wenn dies nicht der Fall 
ist, kann ein Einzelner das Projekt durch 
Anfechtungsklagen oder durch schlichtes 
Nichtbezahlen von Beiträgen über Jahre 
blockieren, weil entsprechende Inkasso
verfahren sowohl zeitliche als auch finan
zielle Ressourcen binden.

SICHERSTELLUNG VON BEITRAGSFORDERUN-
GEN. Das geltende Recht ermöglicht die 
Sicherstellung der Beitragsforderungen 
der letzten drei Jahre. Dieses System er
weist sich in der Praxis als kompliziert und 
nicht zielführend, zumal Stockwerkeigen
tümer ihre Parzellen oft bis zum Verkehrs
wert mit Hypotheken belasten. Die Fach
kammer Stockwerkeigentum befürwortet 
deshalb eine Privilegierung der Beitrags
forderungen der Gemeinschaft beim Ein
trag des Pfandrechts – analog zur Praxis 
der Errichtung von Baurechtszinspfand
rechten im 1. Rang.

STRUKTUR DES SONDERRECHTS PRÜFEN. Die 
Fachkammer Stockwerkeigentum ist zum 
Schluss gekommen, dass zumindest auch 
nicht abgeschlossene Tiefgaragenplätze 
als Sonderrecht ausgeschieden werden 
sollten. So könnte je nach Bedürfnis auf 
die Bildung einer separaten Miteigentü
mergemeinschaft verzichtet und Kosten 
gespart werden.

KOMPLIZIERTE RECHTSGRUNDLAGEN. Das 
Recht des Stockwerkeigentums ist heute 
verstreut durch das ZGB zu suchen. Nebst 
den Art. 712a – t sind auch die Regelungen 
über das Miteigentum in den Art. 646 ff. 
und über das Vereinsrecht in den Art. 60 
ff ZGB anzuwenden. Diese Konstruktion 
ist im Rahmen einer allfälligen Revision zu 
überdenken und u. U. zu Gunsten einer – 
durchaus an die bestehenden Regelungen 
angelehnten – Rahmengesetzgebung im 
ZGB sowie einer detaillierteren Verord
nung über das Stockwerkeigentum auf
zugeben.

STANDPUNKT DER POLITIK. Die Politik hat 
sich des Themas Stockwerkeigentum in 
den vergangenen Jahren verschiedent

Handlungsbedarf beim STWE
50 Jahre nach seiner Einführung steht das Stockwerkeigentum auf dem Prüfstein. Die 
Fachkammer Stockwerkeigentum SVIT hat die Rechtsordnung einer Prüfung unterzogen 
und ortet vielfältigen Handlungsbedarf.

IMMOBILIENRECHT   WOHNEIGENTUM
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lich angenommen. Das Postulat Caroni, 
das eine eigentliche Gesamtschau zum 
Thema Stockwerkeigentum fordert, geht 
aus Sicht der Fachkammer Stockwerk
eigentum in die absolut richtige Rich
tung. Die Stellungnahmen des Bundes
rats zu diesen Vorstössen, welche jeweils 
die Ablehnung der Vorstösse beantrag
ten, vermögen nicht zu überzeugen. So 
stellt der Bundesrat beispielsweise in der 
Beantwortung des Postulats Caroni rich
tig fest, dass ein Grossteil der Normen 
des Stockwerkeigentums dispositiv sind. 
Viele Fragen könnten deshalb im Regle
ment geregelt werden. Der Bundesrat ig
noriert in dieser Stellungnahme den Um
stand, dass die künftigen Eigentümer bei 
der Begründung von Stockwerkeigentum 
kaum je begrüsst werden und sich die 
oben aufgeworfenen Probleme erst dann 
materialisieren, wenn es zu spät ist, um 

Lösungen auf dem Reglementsweg zu im
plementieren. Die vom Bundesrat in der 
Beantwortung der Interpellation Vogler 
als Allerheilmittel angekündigte «Luzer
ner Toolbox» wird die vermeintliche Wir
kung kaum bringen. Es ist deshalb nun 
am Gesetzgeber, dem Bundesrat mit ei
ner Gutheissung des Postulats Caroni den 
Auftrag zu erteilen, das Recht des Stock
werkeigentums einer Überprüfung zu un
terziehen.  

ANZEIGE

eXtenso IT-Services AG
Schaffhauserstrasse 110, 8152 Glattbrugg

Tel. 044 808 71 11, info@extenso.chwww.extenso.ch

Karin Ottiger, Schulung & Support eXtenso IT-Services AG

Unsere Schulung machen 
Sie nicht zum Spass. 
Aber sie wird Ihnen Spass 
machen.

Damit Sie den grösstmöglichen Nutzen aus unseren Immobilien-Softwarelösungen 
ziehen, werden Sie von unseren Spezialisten gründlich eingeführt und 
umfassend geschult: individuell auf Ihr Geschäft, Ihre Ziele sowie Ihre bisherige 
Erfahrung in der Immobilienverwaltung ausgerichtet. Damit erhalten Sie 
viel praktischen Nutzen, der Ihre Arbeit vereinfacht, sie effizienter und fehler-
resistenter macht. Und bei allen Fragen helfen wir Ihnen rasch, kompetent und 
erst noch freundlich weiter.

AUFTRAG AN DIE FK STWE
Die Fachkammer Stockwerkeigentum wurde vor gut  
vier Jahren unter anderem mit dem Auftrag gegründet,  
die Rechtsordnung einer fundierten Prüfung zu unterzie-
hen und gegebenenfalls Vorschläge zur Revision zu unter-
breiten. Die Projektgruppe – zusammengesetzt aus drei 
Bewirtschaftern von Stockwerkeigentum (Benno Zoller, 
Tony Ronchi und This Mugglin) und dem Autor – sammelte 
intensiv Ideen und unterzog das Gesetz einer intensiven 
Prüfung. Die Resultate dieser Prüfung wurden nach und 
nach zu einzelnen Ideen destilliert und anschliessend mit 
Fachleuten – namentlich Prof. Dr. Amédéo Wermelinger – 
besprochen. Der vorliegende Beitrag fasst die Resultate 
des Projekts zusammen.

Literaturhinweise

Dr. Markus W. Stadlin – Gebäudesanierung an STWE-Liegen-
schaften – Jusletter, 4. Mai 2015 

Prof. Dr. Amédéo Wermelinger – Stockwerkeigentum: Überle-
gungen zur Überwindung der gesetzgeberischen Krankheiten 
– Swiss Real Estate Journal Nr. 9, 2014

Davide Scruzzi - Zwist unter Wohnungseigentümern wird zum 
Politikum – NZZ 24. Januar 2015-10-28

Christopher Tillman – Aktuelle Herausforderungen – Immobi-
lia September 2015

*MICHEL DE ROCHE 
Der Autor ist Anwalt in Basel und berät vor-
wiegend Kunden aus dem Immobilienbe-
reich. Zudem ist er Präsident der Fachkam-
mer Stockwerkeigentum des SVIT. 
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MANGELBEGRIFF UND MÄNGELRECHTE. Ein 
Mangel ist dann gegeben, wenn der Leis
tungsgegenstand vom Vertrag abweicht. 
Dies ist dann der Fall, wenn ihm eine zu
gesicherte oder eine nach dem Vertrau
ensprinzip vorausgesetzte Eigenschaft 
fehlt.

Ist ein vertraglicher Leistungsgegen
stand mangelhaft, so stehen dem Käu
fer bzw. dem Besteller (im Folgenden der 
Einfachheit halber Kunde genannt) ver
tragliche Mängelrechte zu. Ist vertraglich 
nichts anderes vereinbart, so sind dies die 
Folgenden: Besteht ein Kaufvertrag, so 
kann der Käufer den Preis mindern (Min
derungsrecht) oder den Vertrag rückab
wickeln (Wandelungsrecht). Besteht ein 
Werkvertrag, so hat er zudem das Recht, 
die unentgeltliche Nachbesserung zu ver
langen. Haben die Parteien die SIA Norm 
118 in den Vertrag einbezogen, so hat 
der Unternehmer bzw. der Verkäufer zu
nächst das Recht, den Mangel auf dem 
Wege der Nachbesserung zu beseitigen. 
Erst wenn er dies nicht tut, kann der Kun
de – sofern er die Nachbesserung nicht 
durchsetzen will – wandeln oder mindern. 
Zusätzlich steht ihm nach der Rechtspre
chung das Recht zu, die Nachbesserungs
kosten vom Unternehmer bevorschussen 
zu lassen. 

Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchsetzung der Mängelrechte ist die 

Einhaltung von Formalitäten. So muss 
der Kunde das Werk unmittelbar nach 
der Übergabe auf seine Mängelfrei
heit prüfen und allfällige Mängel rügen. 
Dies erfolgt sinnvollerweise mittels ein
geschriebenen Briefs. Zudem verjähren 
Mängelrechte innert fünf Jahren. Ist die 
SIA Norm 118 in den Vertrag einbezo
gen, so besteht eine zweijährige Rüge
frist, während welcher der Kunde unein
geschränkt Mängel rügen kann. Danach 
muss der Kunde – wie auch unter der ge
setzlichen Regelung – beweisen, dass es 
sich um einen verdeckten Mangel han
delt, den der Kunde erst nachträglich 
entdeckt und sofort gerügt hat.

Das Bundesgericht geht davon aus, 
dass das Nachbesserungsrecht grund
sätzlich abtretbar ist. Demgegenüber sol
len das Minderungs und Wandelungs
recht nicht abtretbar sein. Die Praxis 
behilft sich teilweise damit, dass der Kun
de ermächtigt werden soll, die Rechte des 
Unternehmers in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung geltend zu machen. Ob 
ein solches Vorgehen zulässig ist, ist um
stritten. 

MÄNGELRECHTE IM STOCKWERKEIGENTUM. In
soweit der Innenausbau des Sonderrechts 
eines Stockwerkeigentümers betroffen 
ist, kann der Eigentümer gemäss Art. 712a 
ZGB grundsätzlich selbständig verfü
gen. Dies obwohl der Stockwerkeigentü

mer auch bezüglich seines Sonderrechts 
«nur» Miteigentümer ist. Dementspre
chend kann der Stockwerk eigentümer be
züglich seines Sonderrechts in Eigenregie 
entscheiden, ob und wie er Mängelrech
te ausüben will.

Sind jedoch Gemeinschaftsteile betrof
fen, wird die Angelegenheit komplex. Das 
Bundesgericht hat bereits in den Achtzi
gerjahren festgehalten, dass Mängelrech
te betreffend Gemeinschaftsteilen nicht 
qua Legalzession auf die Gemeinschaft 
übergehen und dann von dieser ausge
übt werden können. Mängelrechte stehen 
demgemäss jedem einzelnen Stockwerk
eigentümer zu. Ob ein Mangel besteht, ist 
anhand der konkreten Verträge zu bestim
men. So kann – wenn unterschiedliche 
Verträge bestehen – bezüglich eines Teils 
der Stockwerk eigentümer ein Mangel be
stehen, bezüglich eines anderen Teils je
doch nicht.

DIE NACHBESSERUNG IM BESONDEREN. 
Grundsätzlich ist jeder Stockwerkeigen
tümer befugt, von seinem Vertragspart
ner die Nachbesserung zu verlangen, da 
auch ihm gegenüber die Mängelfreiheit 
des gesamten Objekts versprochen wur
de. Verlangt aber nur ein einzelner Stock
werkeigentümer die Nachbesserung, so 
hat sich dieser im Verhältnis zum Verkäu
fer an den Kosten der Nachbesserung pro
zentual in dem Umfang zu beteiligen, den 
die Wertquoten der übrigen Stockwerk
eigentümer ausmachen. 

Kommt hinzu, dass ein einzelner 
Stockwerkeigentümer – dringliche Fälle 
im Sinne von Art. 647 Abs. 2 Ziffer 2 ZGB 
vorbehalten – nicht befugt ist, in die im 
Miteigentum stehenden Gemeinschafts
teile einzugreifen. Er muss deshalb fol
gende Anträge zu Handen der Stockwerk
eigentümerversammlung stellen: 
1. Es seien die baulichen Massnahmen zu 

beschliessen, welche die Nachbesse
rung erfordern.

2. Es sei jeder Stockwerkeigentümer zu 
verpflichten, im Umfang seiner Wert
quote an die Kosten der Nachbesserung 
beizutragen, soweit er nicht ebenfalls 
einen unentgeltlichen Nachbesse
rungsanspruch geltend machen kann. 

3. Es sei ein Stockwerkeigentümer (oder 
mehrere) zu beauftragen, die Nachbes
serung als indirekter Stellvertreter der 
Gemeinschaft, jedoch direkt in eigenem 

Mängelrechte im STWE
Werk und kaufvertragliche Mängel sind im Immobilienbereich ein Dauerbrenner. Obwohl das 
Thema Stockwerkeigentum immer mehr Beachtung findet, gibt es wenig Publikationen über 
Baumängel in diesem Bereich. Der vorliegende Beitrag zeigt einige Problembereiche auf.

Die Sanierung von Stockwerkeigentum ist häufig ein Streitpunkt unter den Eigentümern 
(Bild: photocase.de).
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Namen und aus eigenem Recht zu ver
langen und nötigenfalls durchzusetzen.

4. Es sei die Gemeinschaft zu verpflich
ten, dem beantragenden Stockwerk
eigentümer diejenigen Kosten zu 
ersetzen, die ihm vom Verkäufer/Un
ternehmer zu Recht in Rechnung ge
stellt werden, weil in diesem Umfang 
keine kostenlosen Nachbesserungsan
sprüche bestehen.
Hat ein Teil der Stockwerkeigentümer 

nur einen geringen oder gar keinen Nut
zen durch die Nachbesserung, so ist dessen 
Beitrag nach Art. 712h Abs. 3 ZGB auf die 
übrigen Stockwerkeigentümer zu verteilen. 
Alle Beschlüsse sind mit der Mehrheit der 
anwesenden oder vertretenen Stimmen zu 
fassen. Ohne andere Regelung im Regle
ment gilt das Kopfstimmrecht. 

Kommen diese Beschlüsse zustande, 
so müssen auch allfällige Antragsgegner 

die Bauarbeiten dulden und – sofern sie 
über keinen unentgeltlichen Nachbesse
rungsanspruch verfügen – entsprechen
de Beitragsforderungen entrichten. Dies 
ist auch der Grund, warum ein einzelner 
Stockwerkeigentümer bei der Ausübung 
der Mängelrechte betreffend sein Son
dernutzungsrecht vorsichtig sein muss. 
Einigt er sich zum Beispiel mit dem Ver
käufer bzw. Unternehmer auf eine Min
derung per Saldo aller Ansprüche, ver
liert er seinen Nachbesserungsanspruch 
bezüglich der Gemeinschaftsteile und 
wird der Gemeinschaft gegenüber bei
tragspflichtig. Analoges gilt für einen 
Stockwerkeigentümer, der seine Einheit 
nicht direkt vom ursprünglichen Verkäu
fer gekauft hat, sondern von einem Erst
käufer, ohne sich hierbei allenfalls noch 
bestehende Mängelrechte abtreten zu 
lassen. 

Kommen die Beschlüsse nicht zu
stande, so kann ein unterlegener Stock
werkeigentümer den Richter anrufen 
und verlangen, dass dieser die entspre
chenden Massnahmen anordnet, wenn 
die Nachbesserung zum Erhalt des Wer
tes und der Gebrauchsfähigkeit nötig ist. 
Hierzu ist innert Monatsfrist Klage bei 
der zuständigen Schlichtungsbehörde 
einzureichen. Sind die Nachbesserungs
massnahmen nicht nötig im Sinne von 
Art. 647 Abs. 2 Ziffer 1 und Art. 647c 
ZGB, muss sich der unterlegene Stock
werkeigentümer damit abfinden und ei
ne Preisminderung oder Wandlung des 
Kaufvertrages anstreben.  
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BAU & HAUS  UNTERNEHMEN

ANGELO ZOPPET-BETSCHART*  

SCHOCKIERENDE ANKÜNDIGUNG. Nichts deu-
tete im vergangenen Oktober bei der Eröff-
nung des Neubaus des traditionellen «Lä-
ckerli Huus» in Frenkendorf BL auf das 
bevorstehende Aus der Arigon General-
unternehmung AG hin, die als Totalunter-
nehmerin für den Bau mitverantwortlich 
war. Immerhin hatte die aus verschiedenen 
Baufirmen vor neun Jahren hervorgegan-
gene Arigon Generalunternehmung AG 
noch im Sommer 2014, zusammen mit der 
Aargauer Gross AG, den Totalunterneh-
merauftrag für den Um- und Neubau der 
Rehaklinik im aargauischen Bellikon erhal-
ten. Mit Gesamtbaukosten von über 250 
Millionen ist dies das bisher grösste Bau-
projekt der Suva. Der mit ihren Bauprojek-
ten weit über Zürich hinaus bekannte Ge-
neralunternehmer war offenbar schon zu 
diesem Zeitpunkt stark angeschlagen. Ob-
wohl im Oktober 2014 der neue Laden in 
der «grössten Blechdose» der Region Ba-
selland bezugsbereit und die Produktions-
anlagen fast fertig waren, betraf die Ari-
gon-Insolvenz auch die Läckerli Huus AG. 

UNVERSTÄNDNIS DER KUNDEN. Es war für vie-
le Betroffene ein Schock, als der Arigon-
Verwaltungsrat einen Tag vor Weihnachten 

die Insolvenz erklärte. So hatte unter an-
derem Leslie Schibler keine angenehmen 
Festtage. Als Geschäftsleiterin des Makler-
unternehmens Blickpunkt Lebensraum AG 
sollte sie für Arigon 15 Eigentumswohnun-
gen in einem historischen Backsteinhaus in 
Pfäffikon ZH verkaufen. «Die Insolvenzer-
klärung kam auch für uns überraschend», 
sagt Schibler. So etwas habe sie in ihrer 
20-jährigen Geschäftstätigkeit noch nie er-
lebt. Nach wochenlanger Pause konnte im 
Frühjahr ein neues Generalunternehmen 
gefunden werden. Stephan Lüthi,  Leiter 

der Bauherrin Swisscanto: «Wir sind er-
leichtert, dass die Arbeiten nun weiterge-
hen.» Und: «Bevor wir uns auf die Suche 
nach einem Generalunternehmer machen 
konnten, war eine umfassende Auslegeord-
nung nötig.»

Ebenso überraschende Post flatterte 
dem Alters- und Pflegeheim Hofmatt in 
Münchenstein/BL am Tag vor Heiligabend 
ins Haus. Auch dort hatte die Arigon den 
GU-Auftrag für den 55 Mio. CHF teuren 
Um- und Neubau erhalten. Der Heimleiter 
beschwerte sich Mitte Januar in der «Bas-
ler Zeitung» über das Verhalten des Gene-
ralunternehmers: «Die Nachricht von der 
Insolvenz kam aus heiterem Himmel. Wir 
wurden vorher nicht informiert», erklärte 
Daniel Bollinger. 

HOCHFLIEGENDE PLÄNE. Im Jah-
re 2006 gründete Peter Mur-
bach die Arigon Generalun-
ternehmung AG mit Sitz in 
Zürich. Sie war Teil der Brun-
ner Erben-Gruppe. Nach dem 
Verkauf der traditionsreichen 
Zürcher Bauunternehmung 
Brunner Erben im gleichen 
Jahr (siehe dazu Infobox) woll-
te Murbach ein Zeichen set-

zen. Die Arigon GU wurde aus der Brun-
ner Erben-Gruppe herausgelöst und blieb 
im Eigentum von Peter Murbach. Nach 
der Verlegung des Brunner-Werkhofes 
von Zürich-Seebach nach Lindau baute 
er auf dem frei gewordenen Grundstück 
einen 60 Meter hohen Wohnturm. Der 70 
Mio. CHF teure Leutschentower mit 95 
Wohnungen und beinahe 30 verschiede-
nen Grundrissen war ein Prestigebau für 
Zürichs Norden. Arigon-Geschäftsführer 
Alex Brotzer im Oktober 2011: «Wir woll-
ten etwas Besonderes.»

Beschämendes Ende
Der Zeitpunkt der Insolvenzankündigung der Zürcher Arigon Generalunternehmung AG 
hätte nicht kruder sein können: Einen Tag vor Heiligabend 2014 gab das Unternehmen 
das Aus bekannt. Ein Rückblick.

 Unsere Anstrengungen gelten  
im Moment der termingerechten 
Fertigstellung des Baus, der zum 
Zeitpunkt des Arigon-Konkurses 
zu 80% fertig war.»
DANIEL BOLLINGER, ALTERS- & PFLEGEHEIM HOFMATT, MÜNCHENSTEIN

BÜROMATERIAL 
VIEL, VIEL GÜNSTIGERbis zu 

40 %
Rabatt

IS ANZ Immobilia 20 x 124 211015.indd   1 21.10.15   16:16

Zwei betroffene Projekte: Miriam Blochers neues «Läckerli Huus» in Frenkendorf (links). Fast so trist wie die Arigon-Pleite: die SUVA-Rehaklinik in Bellikon.
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Die Generalunternehmung hatte of-
fensichtlich grosse Liquiditätsprobleme. 
Schätzungen der öffentlich bekannten Bau-
aufträge und Projekte zeigen aber, dass 
im letzten Quartal 2014 immerhin ein Be-
stands- und Auftragsvolumen von rund ei-
ner halben Milliarde Franken vorhanden 
sein musste. Vom abrupten Arigon-Ende 
betroffen waren 40 Mitarbeiter.

URSPRUNG IN DER IMPLENIA-FUSION. Ur-
sprung und Ausgangspunkt für Arigon war 
die Fusion der Batigroup Generalunterneh-
mung und Zschokke-Gruppe von Anfang 
2006 zur heutigen Implenia. Eine Reihe von 
Kaderleuten und Mitarbeitern der ehemali-
gen Batigroup GU Zürich hielt es nach der 
Fusion mit Zschokke nicht lange beim neu-
en Bauriesen Implenia aus und wechselte 
zur Brunner Erben-Gruppe. Auch in Basel 
vollzog sich fast dasselbe: Im Spätsommer 

2006 eröffnete am Rheinknie die St. Gal-
ler Generalunternehmerin Bauengineering 
AG eine neue Geschäftsstelle. Das dortige 
Personal stammte hauptsächlich aus dem 
«Kernteam» der Batigroup GU, wie damals 
in Medienmitteilungen verkündet wurde. 
Ein frustrierter Batigroup-Mitarbeiter liess 
sich im «Baublatt» zitieren: «Nach der An-
kündigung der Fusion habe ich in Gesprä-
chen mit Zschokke-Leuten rasch gemerkt, 
dass die Karten bereits verteilt waren», und 
«bei Implenia sollten nur noch ganz wenige 
Batigroup-Kaderleute eine Rolle spielen.» 

Ein Verdacht, der wohl zutraf: Bei Ari-
gon nahm man es bei der Aufnahme der 
Batigroup-Leute hinsichtlich Fachkom-
petenz offenbar nicht so genau. So hat-
te Alex Brotzer, der vorletzte Arigon-Ge-
schäftsführer, der 2006 von Batigroup zu 
Arigon wechselte und an seinem 62. Ge-
burtstag, am 11. November 2014, wenige 
Wochen vor der Insolvenz die Geschäfts-
führung abgab, lediglich eine Ausbildung 
als Hochbauzeichner und war danach kur-
ze Zeit Strassenbaupolier. Und der sechs 

Wochen vor der Insolvenzankündigung, so-
zusagen zum Untergangs-Geschäftsführer 
beförderte (letzte) Arigon-Chef, ein ehema-
liger Olympiamedaillengewinner im Ru-
dern, war ebenfalls «bloss» Hochbauzeich-
ner und nannte sich dann Architekt.

UNANGEBRACHTER RUNDUMSCHLAG. In einem  
längeren Interview im Baufachmaga-
zin «Die Baustellen» holte anfangs 2013 
Arigon-Geschäftsführer Alex Brotzer zur 
grossen Abrechnung mit der studierten 
und gut ausgebildeten Bauelite – Bauher-
ren und Finanzdienstleister – aus. «Viele 
Leute, auch viele Bauherren verstehen un-
ser Geschäft und unseren Mehrwert nach 
wie vor nicht.» Zur Frage, was einen GU 
auszeichnet, antwortete er: «Der GU bietet 
Garantie für Kosten, Qualität und Termine. 
Im Prinzip sollte ein GU dadurch brillieren, 
dass er bei der Bauführung die souveräne 

Drehscheibe bildet.» Und zum harten Kon-
kurrenzkampf sagte er: «Leider gibt es in 
unserer Branche einige, die den Profit in 
den Vordergrund stellen und alles besser 
zu wissen glauben.» Der Interviewer hak-
te nach: «Wie meinen Sie das?» Brotzer: 
«Ich nenne sie die Zampanos. Sie haben ir-
gendwann einen Hochschulabschluss ge-
macht, sind dann zum Beispiel über Bera-
terinstitute, Finanzdienstleister oder über 
die Industrie auf einem Chefsessel in der 
Baubranche gelandet. Von solchen Leuten 
kann und will ich nichts lernen.» 

Dass der GU als Drehscheibe glänzen 
sollte, davon merkte  die Heimleitung im 
Alters- und Pflegheim Münchenstein nach 
der Insolvenzerklärung seitens Arigon 
nichts. «Wir hatten den Bau beim General-
unternehmer schlüsselfertig bestellt und 
mussten unvermittelt vieles selber über-
nehmen, was einen grossen, zusätzlichen 
Mehraufwand erforderte», sagte Daniel 
Bollinger. Auf Nachfrage bestätigte der 
Heimleiter die Mehrkosten und Verluste 
von vermutlich weit über 5 Mio. CHF: «Es 

 Ich habe nach der Eröffnung des Konkurses  
zahlreichen Medienschaffenden Auskunft gegeben.  
Doch nur wenige Medien haben dann auch Artikel  
publiziert.»
MARTIN WENNER, ARIGON VERWALTUNGSRAT & RECHTSANWALT, ZÜRICH

SELBSTÜBERSCHÄTZUNG MIT FOLGEN
Die Zürcher Baufirma Brunner Erben war eine alte, traditi-
onsreiche Unternehmung mit Niederlassungen in St. Gallen 
und Kreuzlingen. 2011 beschäftigte das im Hoch- und Tief-
bau tätige Familienunternehmen über 700 Mitarbeiter und 
erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von gut 200 Mio. CHF. 
In das Unternehmen war die Arigon Generalunternehmung 
AG eingegliedert, die im Frühjahr 2006, kurz nach der Fusi-
on von Batigroup und Zschokke zu Implenia, entstand. Pe-
ter Murbach, Alleineigentümer und Verwaltungsratspräsi-
dent der Brunner Erben Holding AG verkaufte Anfang 2011 
seine Firmengruppe an den österreichischen Bauriesen 
Strabag. Er soll dafür gemäss dem Fachblatt «Finanz und 
Wirtschaft» zwischen 40 und 50 Mio. CHF gelöst haben. 
Die Arigon war nicht Teil des Verkaufs und blieb weiterhin 
zu 100% im Eigentum von Peter Murbach. Beim Brunner-
Erben-Verkauf beruhigte dieser kritische Stimmen: Es sei-
en keine Arbeitsplätze gefährdet. Doch schon wenige Wo-
chen später titelte der «Tages-Anzeiger»: «Bei der Baufirma 
Brunner Erben kommt es nun doch zu Entlassungen.» Und 
es hiess, dass nach der Übernahme durch die Strabag vor 
allem älteren Bauarbeitern gekündigt wurde. 

Erst viel später bestätigte eine Strabag-Sprecherin, dass 
Brunner Erben bereits Ende 2010 mit fehlender Auslastung 
zu kämpfen hatte. 

Gemäss «LinkedIn» lautet das Personen- und Berufspro-
fil von Peter Murbach: VRP (Verwaltungsratspräsident) und 
strategische Planung. Seine Aus- und Weiterbildung: Bau-
techniker TS. Also eine berufsbegleitende Schule für Mau-
rer, Zimmerleute, Bauzeichner usw. 

Und dann seien auch die Banken mitschuldig an der Ari-
gon-Pleite, beklagte sich Peter Murbach in der «Handelszei-
tung». Die Banken hätten ihm schlichtweg bloss noch Ster-
behilfe geleistet, schimpfte der Arigon-Inhaber. Er räumte 
dann aber doch ein, dass gewisse Sachen schiefgelaufen 
seien, erklärte aber nicht welche. Heute ist der Arigon-Grün-
der unter anderem Inhaber eines Fitness- und Wellnesscen-
ters in Wallisellen. Auf dessen Homepage heisst es: «Wenn 
Peter etwas anpackt, dann aber richtig. Als erfolgreicher 
Unternehmer und ehemaliger Verwaltungsratspräsident 
und Inhaber der Brunner Erben-Gruppe hat Peter schon seit 
jeher auf Worte Taten folgen lassen. Mit guter Laune fällt Dir 
alles leichter. So einfach ist das.» Bei Arigon hat gute Lau-
ne nicht gereicht.

handelt sich hauptsächlich um vom GU 
nicht mehr weitergeleitete Zahlungen und 
den Wegfall des Kostendachs.» 

Da hatte Miriam Blocher mit ihrem 
neuen «Läckerli Huus » vermutlich etwas 
mehr Glück. Der neue Verkaufsladen im 
markanten Neubau (Eigenwerbung: gol-
dene Blechdose) in Frenkendorf konnte 
eröffnet werden. Auf Anfrage, ob die Lä-
ckerli Huus AG auch von der Arigon-Plei-
te betroffen sei, antwortete die Inhaberin: 
«Ja natürlich. Wir mussten Aufgaben der 
Arigon als Totalunternehmerin selber 
übernehmen und befinden uns im Eini-
gungsprozess mit den betroffenen Baufir-
men und Unternehmungen.»  

*ANGELO ZOPPET-BETSCHART  
Der Autor ist Bauingenieur und  
Fachjournalist und lebt in Goldau.
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städtebauliches Konzept. Auf dessen Ba-
sis entstand dann ein Gestaltungsplan. Und 
dennoch: Einzelne Grundeigentümer, die 
an ihren Elternhäusern hängen und diese 
nicht aufgeben wollen, blockieren die Ent-
wicklung. Die Stadt teilte Ende 2014 mit, 
dass der Gestaltungsplan wegen der blo-
ckierten Schlüsselparzellen in dieser Form 
aufgegeben werde, der Stadtrat aber hof-
fe, dass das Zentrumsprojekt auf einer klei-
neren Fläche in Etappen realisiert werde. 

ENTEIGNUNG ALS ULTIMA RATIO. Was ist in 
dieser Situation an rechtlichen Schrit-
ten möglich? Eine Möglichkeit wäre ei-
ne Enteignung. Doch dies ist nur dann 
möglich, wenn es dafür eine gesetzliche 
Grundlage gibt, wenn ein öffentliches In-
teresse besteht und die Massnahme ver-
hältnismässig ist. Der Kanton Genf kennt 
ein Enteignungsrecht. Dieses gilt jedoch 
nur für Entwicklungszonen für Industrie 
und Arbeit. 

Der Kanton St. Gallen geht einen Schritt 
weiter. Hier wird ein Enteignungsrecht dis-
kutiert, durch das Blockaden wie in Illnau-
Effretikon vermeidbar wären. Der Kan-
ton sieht in seinem Entwurf für ein neues 
Planungs- und Baugesetz eine gesetzli-
che Grundlage für Enteignungen in Ver-
dichtungsgebieten vor, die als «Schwer-
punktzonen» bezeichnet werden (Art. 19 
Abs. 1 und Art. 39 PBG). Diese neue Zone 
soll insbesondere die Neuüberbauung von 
unternutzten Siedlungsgebieten ermögli-
chen. Die St. Galler Gemeinden sollen die 
Möglichkeit erhalten, in Zonenplänen für 
Schwerpunktzonen ein Enteignungsrecht 
für Flächen einzuführen, deren Verfügbar-
keit in überwiegendem öffentlichem Inte-
resse liegt. Analog soll auch die St. Galler 
Regierung in kantonalen Nutzungsplänen 
ein Enteignungsrecht vorsehen können. 

In einer Vernehmlassung im letzten 
Frühling waren diese Vorschläge umstrit-
ten. Vor allem die Wirtschaftsverbände 
äusserten sich kritisch. Viele anerkennen 
aber, dass es Probleme mit Entwicklungs-
gebieten gibt. Der kantonale Gewerbever-
band St. Gallen etwa betonte, die Hürden 
für Enteignungen müssten hoch bleiben, 
und forderte, das Enteignungsrecht sei ex-
plizit an die Bedingung zu knüpfen, dass 
«erhebliche» öffentliche Interessen tan-
giert würden und diese die privaten Inter-
essen «deutlich» überwiegen müssten. Der 
Verband machte im Übrigen einen interes-

Areale blockiert – wie weiter?
Wenn einzelne Eigentümer die Entwicklung eines ganzen Areals blockieren, ist das  
für Immobilienentwickler ärgerlich. Aber auch aus Sicht der Raumplanung sind solche  
Blockaden problematisch, denn sie verhindern Verdichtungen an zentralen Standorten.

A. STRAUMANN & L. BÜHLMANN*  

ENTWICKLUNGSAREALE GESUCHT. Bisher fan-
den Verdichtungen häufig auf Industrie- 
und anderen Brachen statt. Die Gebiete ge-
hörten oft nur wenigen Grundeigentümern 
oder einzelnen Personen. Weil die Eigen-
tumsverhältnisse klar waren, war die Trans-
formation der Areale relativ einfach. Heu-
te sind viele dieser Brachen umgenutzt, vor 
allem solche an zentralen, gut erreichba-
ren Lagen. Das neue Raumplanungsgesetz 
(RPG 1), seit Mai 2014 in Kraft, fordert die 
Entwicklung und Verdichtung im Bestand. 
Der hohe Verbrauch von Landwirtschafts-
land für Überbauungen soll nach Jahren 
der Expansion endlich eingedämmt wer-
den. Vor allem unternutzte, aber gut er-
schlossene Parzellen in den Siedlungen 
sollen verdichtet werden. Was raumplane-
risch erwünscht und vom Volk legitimiert 
ist – durch die Annahme von RPG 1 im Jahr 
2013 und im Kanton Zürich durch die Kul-
turlandinitiative 2012 –, kann aber leicht an 
einzelnen Eigentümern scheitern, die ihr 
Grundstück nicht verkaufen oder anders-
wie für ein Projekt verfügbar machen wol-
len. Nicht selten handelt es sich dabei um 
Schlüsselparzellen, die mitten in einem ide-
alen Verdichtungsgebiet liegen.

BEISPIEL EFFRETIKON ZH. Die Arealentwick-
lung «Mittim Effretikon» im zürcherischen 
Illnau-Effretikon ist so ein Beispiel. Geplant 
war, dieses Areal beim Bahnhof durch Ab-
riss und Neuentwicklung in ein Zentrum 

mit Wohnungen, Arbeitsplätzen und Ange-
boten für die Allgemeinheit zu verwandeln. 
Das Areal gehört 30 Grundeigentümern, 25 
davon befürworten die Entwicklung, zwei 
sind unsicher, drei dagegen. Durch diese 
drei Einzelpersonen wird das ganze Pro-
jekt blockiert. 

Dabei hatte alles gut begonnen, denn 
die Stadt hatte sich schon Mitte der 90er-
Jahre Gedanken über ihre Zukunft ge-
macht. Daraus folgten diverse Programme, 
in denen Effretikon seine Ziele hinsichtlich 
sozialer und ökologischer Stadtentwick-
lung formulierte. Der Boden für einen Are-
alentwickler war vorbereitet. 

Als ein Immobilienentwickler vorstel-
lig wurde, kam es zu einer Zusammenar-
beit. Die Stadt bildete ein Begleitgremi-
um, das sich für öffentliche Interessen wie 
einen Busbahnhof und Freiräume als Ge-
genwert für die zusätzlich gewährte Bau-
masse einsetzte. Der Arealentwickler war 
erfahren, hatte schon anderswo Areale 
mit vielen Grundbesitzern entwickelt und 
sich für «Mittim Effretikon» die Kaufrechte 
für viele der Grundstücke gesichert. «Vie-
les wurde richtig gemacht», sagt der Ar-
chitektursoziologe und Immobilien-Port-
foliomanager Joris Van Wezemael, der in 
der Begleitgruppe mitwirkte: Beispielweise 
wurde die Bevölkerung relativ früh an Ver-
anstaltungen informiert. Früh wurde auch 
über Mehrwerte für die Öffentlichkeit dis-
kutiert. Um für städtebauliche Qualität zu 
sorgen, erfolgte ein Studienauftrag für ein 

BAU & HAUS  IMMOBILIENENTWICKLUNG

Das blockierte Areal in Ilnau-Effretikon ZH: Einzelne Eigentümer hängen an ihren Häusern und weigern 
sich, ihre Grundstücke für eine Arealentwicklung herzugeben. Fotograf: S. Erne.
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santen Vorschlag: Der Erlass einer Schwer-
punktzone – und damit die Möglichkeit ei-
ner Enteignung – sei davon abhängig zu 
machen, dass mindestens drei Viertel der 
betroffenen Grundeigentümer, die gleich-
zeitig drei Viertel des Verkehrswertes des 
erfassten Areals vertreten, dieser Schwer-
punktzone zustimmten. Ob diese Vorschlä-
ge rund um die Enteignung in St. Gallen 
Realität werden, hängt nun von der anste-
henden parlamentarischen Beratung ab.

JURISTEN PRÜFEN ALTERNATIVEN. Die Enteig-
nung kann höchstens das letzte Mittel sein. 
Es gibt andere Ideen, wie Blockaden durch 
Einzelpersonen überwunden werden könn-
ten: etwa durch die Umlegung von Bauland 
oder vertragliche Vereinbarungen. Nur 
sind diese Ansätze noch kaum erprobt und 
die heutigen Rechtsgrundlagen kompli-
ziert. Drei Juristen arbeiten derzeit an ei-

nem Bericht, der Möglichkeiten zur De-
blockade prüft und Vorschläge für Verein- 
fachungen bringen soll. Die Auftraggeber 
sind das Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE, die Kantonsplanerkonferenz KPK  
und die Pensimo Management AG. Die Ju-
risten sollen untersuchen, wie Baulandum-
legungen und Gebietssanierungen im Be-
stand durch das Recht vereinfacht werden 
könnten. 

Eine Frage ist etwa, ob für eine Land-
umlegung ein bestimmtes Quorum der 
Zustimmung ausreichen könnte, um sie 
durchzusetzen: Könnte eine Landumle-
gung als allgemein verbindlich erklärt 
werden, wenn eine Mehrheit der gewich-
tigsten Grundeigentümer eines Areals  
zustimmen? Die Juristen sollen weiter prü-
fen, wie moderierte Vertragsverhandlun-
gen aussehen könnten. Auch kreative, völ-
lig neue Vorschläge zur Deblockierung 

sind gefragt, solche, an die bisher nie-
mand gedacht hat. Ein erster Bericht der 
Juristen soll Ende 2015 vorliegen. Er wird 
mit Spannung erwartet. Denn aus Sicht der 
Raumplanung besteht ein grosses öffent-
liches Interesse an der Überwindung von 
Blockaden, die durch Einzelpersonen ver-
ursacht werden – insbesondere an zentra-
len Lagen mit hohem Nachfragedruck.  

*ANNEMARIE STRAUMANN  
Die Autorin ist ist Kommunikationsbeauf-
tragte beim nationalen Verband für Raum-
entwicklung VLP-ASPAN.

*LUKAS BÜHLMANN   
Der Autor ist Jurist und Direktor des  
nationalen Verbandes für Raumentwicklung 
VLP-ASPAN.
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Livit AG Real Estate Management Altstetterstrasse 124 8048 Zürich www.livit.ch

Wir machen 
Immobilien 
profitabler.

«Als Experten für Bewirtschaftung, 
 Bau management und Vermietungsmanagement 
entwickeln wir den Wert Ihrer  Immobilien 
 professionell und mit Begeisterung.»
Andreas Ingold, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
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HANS PETER MERZ*  

SPORTLICHES TEMPO. Die gesamte Pla-
nungs- und Bewilligungsphase dauer-
te gerade mal ein Jahr, wohlgemerkt in-
klusive Gestaltungsplangenehmigung 
und Einspracheverhandlungen. Im Ok-
tober 2014 fanden erste Gespräche und 
am 23. Dezember 2014 die erste Präsen-
tation mit dem KABUW der Konferenz 
der kantonalen Ämter für Arbeit, Bau, 
Umwelt und Wirtschaft statt. In glei-
chem Tempo wurde der Bau hochgezo-
gen, der nach einem Jahr Bauzeit fertig 
war. Die Zusammenarbeit mit den kan-
tonalen Ämtern, der Gemeinde Deren-
dingen sowie den Bauherren verlief rei-
bungslos. Die Planung und Realisierung 
erfolgte durch die Goldbeck Rhomberg 
AG als GU. Bauherr ist die südafrikani-
sche Steinhoff-Gruppe mit weltweit über 
80 000 Mitarbeitern.

DIMENSIONEN UND NUTZUNG. Auf einem 
Grundstück von 80 000 m2 ist ein Logis-
tikkomplex mit insgesamt 45 000 m2 La-
gerfläche und zwölf Metern Raumhöhe 
entstanden. Das überbaute Grundstück 
entspricht einer Grösse von elf mittle-
ren Fussballfeldern. Darin finden 75 000 
Paletten Platz, und es können 155 000 m3 
Ware umgeschlagen werden.

Eine Auflage war, dass in dem neu-
en Logistikzentrum auch Arbeitsplätze 

geschaffen werden mussten, was bei ei-
nem Logistikgebäude selten der Fall ist. 
Global Warehouse and Logistics erfüllt 
dies, da der Umschlag von Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen vornehmlich 
von Hand erfolgt. Einerseits, da die Ware 
leicht beschädigt werden kann, anderer-
seits wechselt das umzuschlagende Sor-
timent nach jeder Möbelmesse. Eine ro-
boterbetriebene Lagerbewirtschaftung 

eignet sich nicht. Als hauptsächliche 
Nutzung werden Möbel und Einrich-
tungsgegenstände für Conforama umge-
schlagen. Lipo soll noch dazukommen 
und eine der vier Hallen mit 12 500 m2 
Lagerfläche wird vermietet. Im Endbe-
trieb beschäftigt Global Warehouse and 
Logistics im eigenen Betrieb 220 Mitar-
beiter im Lager sowie in der Verwaltung. 
Hinzu kommen die Arbeitsplätze für die 

Mieter der vierten Halle und der vermiet-
baren Bürofläche von zweimal 500 m2.

WOHLGEFÜHL. Es wurde alles getan, damit 
sich die Mitarbeiter an ihrem Arbeits-
platz wohl fühlen. So wurde eigens für 
die Angestellten eine unterirdische Ein-
stellhalle mit 180 Stellplätzen errichtet. 
Im Verwaltungstrakt entsteht ein Res-
taurant, das von einem Naturteich und 

einer Sonnenterrasse 
umgeben sein wird, da-
mit sich die Mitarbei-
ter gut erholen können. 
Bei gutem Geschäfts-
verlauf wird das Restau-
rant auch externen Gäs-
ten zugänglich sein. Die 
Umkleidekabinen und 
Sanitärräume wurden 
besonders grosszügig 
und benutzerfreundlich 
konzipiert.

LAGERBETRIEB. Die Lagerhallen sind als 
Bühnenlager mit Zwischenböden ausge-
baut, damit man die Waren aus den Pa-
lettenregalen bequemer rangieren kann. 
Dies ist für die Branche eine komplett 
neue Art der Lagerung. An- und ausge-
liefert werden die Waren an sogenann-
ten Überladebühnen, wovon es insge-
samt 41 gibt. Sie können in der Höhe und 

Möbellogistikzentrum XXL
Mit einer Fläche von 80 000 m² ist das Logistik- und Produktionsgebäude der südafrikanischen 
Steinhoff-Gruppe im solothurnischen Derendingen eines der grössten seiner Art. Darin betreibt 
das Unternehmen «Global Warehouse and Logistics» ein nationales Möbelverteilzentrum.

 Die Zusammenarbeit mit den  
kommunalen und kantonalen  
Behörden war im internationalen  
Vergleich sehr effizient und  
speditiv.»
PATRICK VON KULLWITZ, PROJEKTLEITER STEINHOFF-GRUPPE

Das Areal entspricht der Grösse von elf Fussballfeldern (links, Foto: zvg). Die Halle 4 hat eine Fläche von 12 500 Quadratmetern (Foto: Ivo Cathomen).
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HANS PETER MERZ  
Der Autor ist Inhaber der Aare Immobilien 
Hans Peter Merz GmbH in Zuchwil/Solo-
thurn und Präsident des SVIT Solothurn. 

Tiefe stufenlos verstellt werden, so kön-
nen sowohl 40-Tönner, Lieferwagen als 
auch PKW-Anhänger an derselben Ram-
pe andocken. Der interne Umschlag er-
folgt mit 14 Elektro- und vier Spezial-
staplern. Eigens für die Stapler musste 

wegen der Brandschutzvorschriften ei-
ne separate Ladehalle errichtet werden, 
in der die Geräte nachts aufgeladen wer-
den können. Die Dimensionen der Hallen 

sind so gross, dass zwischen ihnen eine 
Brandschutzmauer als Abschottung ge-
baut werden musste.

HAUSTECHNIK. Die Gebäude sind an das 
Fernwärmenetz der KEBAG Zuchwil 
angeschlossen und mit einer Fussbo-
denheizung und Glasfaserverkabelung 
ausgestattet. Ausserdem wurde für die 
Überbauung eine Photovoltaikanlage 
vorgeplant. Die Kosten für die gesamte 
Überbauung Wissensteinfeld  belaufen 
sich für den gesamten Komplex auf 120 
Mio. CHF.  
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    «Die Softwarelösung ImmoTop
          bietet alles, was die  
 Immobilienbranche braucht.»

André Häne Geschäftsführer 

              GOLDINGER Immobilien Treuhand – St. Gallen 

W&W Immo Informatik AG ist die Schweizer Marktführerin
für Software im Immobilienbereich.        www.wwimmo.ch

W&W Immo Informatik AG · Obfelderstrasse 39 · 8910 Affoltern am Albis · Bern · St. Gallen · Telefon +41 44 762 23 23 · info@wwimmo.ch

 Die Schweizer Bauvor-
schriften bergen gewisse 
Besonderheiten, die man 
hinnehmen muss.»
PATRICK VON KULLWITZ
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ANGELO ZOPPET-BETSCHART  

IST OUT, WER BAUT? So lautete vor 15 Jah-
ren der Titel eines Beitrags von ETH-Pro-
fessor Peter Baccini in der Fachzeitschrift 
«tec21». Und im Untertitel hiess es weiter: 
«Nachhaltigkeit verlangt den Umbau unse-
rer Städte – Architektur und Ingenieurwe-
sen bleiben stumm.» Zu Beginn des Jahres 
2000 stellte der Vorstand der SIA-Sekti-
on Zürich seinen 3000 Mitgliedern folgen-
de Frage: «Welche Visionen zur baulichen 
Entwicklung ihrer Region haben Architek-
ten und Ingenieure?» Was für ein Rück-
lauf: Gerade 14 Eingaben waren die ma-
gere Ausbeute des Experiments. Weiter 
im Lead des vorgenannten Artikels: «Sozu-
sagen symptomatisch für den Zustand ei-
nes Berufsstandes, der seine einst aktive 
Beteiligung an der Gestaltung der Gesell-
schaft aufgegeben zu haben scheint. Seit 
mehr als 20 Jahren sind die Menschen am 
und im Bau – nicht nur ökonomisch bedingt 
– in der gesellschaftspolitischen Defensi-
ve.» Und heute? Grundsätzlich haben die-
se Aussagen noch immer Gültigkeit.

Jemand, der etwas dagegen tut und 
auch entsprechend handelt, ist die Alfred 
Müller AG mit Hauptsitz in Baar. Die Al-
fred Müller AG feiert dieses Jahr zudem 
ihr 50-jähriges Bestehen und beschäftigt 
heute mehr als 190 Mitarbeiter. Dazu Fir-
mengründer Alfred Müller: «Von Anfang an 
wollte ich den Beweis erbringen, dass auch 
ein vertrauensvoll geführtes Unternehmen 
erfolgreich sein kann.» Sein Sohn und Ver-

waltungsratspräsident Christoph Müller 
führt zusammen mit der Geschäftsleitung, 
der auch sein Bruder Michael Müller ange-
hört, die Generalunternehmung und Immo-
bilienfirma nach den Grundsätzen des Va-
ters und Firmengründers weiter.

GENERALUNTERNEHMER ALS IMMOBILIENENT-
WICKLER. Die Entwicklung von Freiflächen 
oder Industriebrachen zu neuen Quartie-
ren stellt an alle Beteiligten hohe Anfor-
derungen. Entsprechende planerische 
Massnahmen sind ebenso gefragt wie pro-
fessionelles Raum-, Gebiets- und Objekt-
management. Die Projektentwickler, meist 
Generalunternehmer, suchen im intensi-
ven Dialog mit den Behörden nach archi-
tektonisch und städtebaulich überzeugen-
den Lösungen. Sie übernehmen also eine 
grosse Verantwortung bei der Gestaltung 
von Lebensräumen. Und dabei sollte das 
oberstes Ziel stets lauten: Förderung von 
städtebaulicher Qualität. Dieses Kriterium 
erfüllt das neue Dienstleistungszentrum 
Quadrolith in Baar, das die Alfred Müller 

AG realisiert hat. Dazu VR-Präsident Chris-
toph Müller: «Wir haben einen Mangel an 
grösseren zusammehängenden Dienstleis-
tungs- und Gewerbeflächen erkannt. Mit 
dem Projekt Quadrolith soll neuer Raum 
geschaffen werden – zu bezahlbaren Miet-

preisen im mittleren Segment.» 
Obwohl das neue Dienstleis-
tungszentrum eine hochwertige 
Bauqualität mit sehr guten Aus-
baustandards aufweisen wird, will 
der Baarer Immobiliendienstleis-
ter der künftigen Mieterschaft ein 
gutes Preis-Leitungs-Verhältnis 
anbieten. Dazu ergänzt Christoph 
Müller: «Konzept und Gestaltung 

überzeugen städtebaulich, ermöglichen 
ein etappiertes Vorgehen und lassen ver-
schiedenartige Nutzungen für unterschied-
liche Bedürfnisse zu.» Seit anfangs April 
2015 liegt die Baubewilligung vor.

Was gute Bauqualität, Weitsicht und 
Nachhaltigkeit bedeutet, davon konnte sich 
der Autor vor wenigen Tagen beim Besuch 
am Hauptsitz der Alfred Müller AG an der 
Neuhofstrasse in Baar überzeugen. Das 
1989 erstellte Büro- und Gewerbegebäu-
de präsentiert sich auch heute, nach einem 
Vierteljahrhundert, in bester Verfassung. 
«Mein Vater hat neben guter Bauqualität 
und Architektur auch auf den Lebenszyklus 
von Immobilien geachtet. Lange bevor die-
se Begriffe in der Bau- und Immobilienwelt 
Bekanntheit und Bedeutung erlangten», 
erklärt Christoph Müller – mit berechtig-

Mit Weitsicht geplant
Projektentwickler sind sich ihrer hohen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht immer 
bewusst. Ein Unternehmen, das dies stets vor Augen hat, ist die Alfred Müller AG. Mit dem neu-
en Dienstleistungszentrum «Quadrolith» präsentiert sie ein weiteres Vorzeigeobjekt.

Links: Strassenseitige Hauptfassade des «Quadrolit» mit seinen vier markanten Aufbauten. Rechts: Mitinhaber und VR-Präsident Christoph Müller.

 Ich nehme meine Aufgaben 
mit Herzblut wahr, und ich schät-
ze es, dass ich mich im Verwal-
tungsrat und für die Bauprojekte 
engagieren kann.»
CHRISTOPH MÜLLER, VR-PRÄSIDENT ALFERD MÜLLER AG, BAAR 
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tem Stolz. So konnte man mit kontinuierli-
chem Unterhalt und wenigen, aber geziel-
ten baulichen Massnahmen den Bau im 
Schuss halten und anpassen. Der Standort 
des neuen Dienstleistungszentrums Quad-
rolith liegt südlich und direkt vor dem Fir-
mensitz – auf einer heute noch grünen Wie-
se. «Wir konnten uns dieses Grundstück 
frühzeitig sichern und so an eine harmo-
nische Projektplanung herangehen», sagt 
der VR-Präsident.

GROSSE ZUSAMMENHÄNGENDE DIENSTLEIS-
TUNGSFLÄCHE. Der Quadrolith liegt ver-
kehrsgünstig: direkt an der Nordzufahrt zur 
Stadt Zug und in unmittelbarer Nähe des 
Autobahnanschlusses Baar/Zug-Zentrum. 
Und die S-Bahnhaltestelle Neufeld liegt 
ebenfalls nur fünf Gehminuten entfernt.

Der Neubau besteht aus zwei U-för-
migen, sechsgeschossigen Gebäudekom-

plexen, die sich gegen Norden hin öffnen. 
Dadurch konnte auch eine attraktive In-
nenhofkonstellation geschaffen werden. 
Auf den jeweiligen Schenkeln der Basis-

bauten sind vier markante, leicht auskra-
gende Baukörper sozusagen aufgesetzt, 
die der ganzen Überbauung einen markan-
ten Charakter verleihen. Eine goldglänzen-
de Metallfassade mit dem vertikalen Stüt-
zenraster ist das prägende Elemente der 
Gebäudehülle. Zwei begrünte Innenhöfe 

dienen als Aufenthalts- und Begegnungs-
zone. Vor den Innenhöfen liegt der Er-
schliessungsbereich mit gemeinsamer Zu-
fahrt und Aussenabstellplätzen. Insgesamt 
bieten die beiden Gebäudeteile ein Raum-
angebot von 12 000 und 15 000 Quadrat-
meter. Dazu Christoph Müller: «Im Kanton 
Zug kann man aktuell kaum zusammenhän-
gende Flächen von mehr als 1000 Quadrat-
meter mieten. Deshalb sind wir vom Erfolg 
dieses Projekts überzeugt und bereit, rund 
120 Mio. CHF zu investieren.»

Die Grundrisse sind so konzipiert, dass 
sich diese in Flächen ab bereits 200 Qua-
dratmeter unterteilen lassen. Das neue 
Dienstleistungszentrum Quadrolith hat ei-
ne Kapazität von rund 800 modernen Ar-
beitsplätzen. Die ersten Vorerkundungs-
arbeiten mit einer Probepfählung haben 
Anfang November begonnen. Der Baube-
ginn ist für Februar 2016 geplant.  

 Die Alfred Müller AG  
hat die Gemeinde Baar mit 
ihren Bauten in den letzten 
50 Jahren wesentlich  
geprägt.»
ANDREAS HOTZ, GEMEINDEPRÄSIDENT BAAR  
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Beherrschen Sie die  
ganze Immo-Klaviatur.

MAS Real Estate Management 

Jetzt zum Infoabend oder persönlichen 

Beratungsgespräch anmelden.

Dieses Masterstudium deckt alle relevanten Fragen rund um Immobilien ab. 
Direkt beim Zürich HB. Bis zu 100 % Arbeitstätigkeit möglich.

fh-hwz.ch/masrem
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IMMOBILIENBERUF  FACHPRÜFUNG IMMOBILIENTREUHAND

DANIEL SANDMEIER*  

NACHFRAGE GESTIEGEN. 110 Personen ha-
ben die Prüfung dieses Jahr absolviert. 
Dies sind 19 Personen mehr als im Ver-
gleich zum Vorjahr. Noch nie haben sich 
seit der Revision so viele Personen ange-
meldet. Es darf sogar davon ausgegangen 
werden, dass auf Grund der ungebroche-
nen Nachfrage bei den Unternehmen die 
Teilnehmerzahlen im nächsten Jahr wie-
derum höher sein werden.

Nach der Revision im 2007 hatte die 
Höhere Fachprüfung in den darauffolgen-
den Jahren vermehrt mit sinkenden Teil-
nehmerzahlen zu kämpfen (durchschnitt-
lich 30 bis 40 Teilnehmer pro Jahr). Dies 
war weitgehend den damaligen Zulas-
sungsbedingungen geschuldet. Unter 
anderem waren damals zwei Fachaus-
weise in der Immobilienwirtschaft gefor-
dert, was die Nachfrage nach dem Diplom 
nachhaltig dämpfte.

Gegenteilig zur Teilnehmerzahl hat 
sich die Erfolgsquote entwickelt. Sie be-
trägt dieses Jahr 67,3%, im Vergleich zu 
80,4% im letzten Jahr. Der grosse Unter-
schied ist sicher darin begründet, dass die 
Prüfung erst zum dritten Mal nach neuer 
Wegleitung und Prüfungsordnung durch-
geführt wurde und somit Vergleichswer-
te aus nur zwei Vorjahren vorlagen. Wei-
ter wurden auch die Anforderungen an die 
erhöhten Ansprüche im Markt angepasst. 
Ziel ist nach wie vor die klare Positionie-

rung des Berufsstandes als anerkannte 
Fachperson in der Immobilienwirtschaft.

Dem Stellenwert der Prüfung Rech-
nung tragend, wurde die Feier dieses Jahr 
an einem besonders geschichtsträchtigen 
Ort durchgeführt – im Restaurant Safran 
Zunft, mitten im historischen Zentrum 
von Basel. Im detailreich verzierten Zunft-
saal konnte die Feier in einem beeindru-
ckenden Ambiente durchgeführt werden.

GEFRAGTE PRAKTIKER IN DER IMMOBILIEN-
BRANCHE. In seiner Begrüssungsrede be-
glückwünschte Dieter Ruf, Präsident der 
Prüfungskommission, die Absolventen 
zu ihrem Erfolg. Im Weiteren erwähn-
te er, dass die Diplomanden auf ihre 
Leistung stolz sein können und sich das 
Rüstzeug erarbeitet haben, um als Ab-
teilungs- bzw. Bereichsleiter oder sogar 
Inhaber einer Immobilientreuhandfirma 
tätig zu werden. Er wies darauf hin, dass 
sie mit dieser Ausbildung die Praktiker in 
der Immobilienbranche sind, gleichzeitig 

aber auch in der Lage sind, mit ihren aka-
demisch ausgebildeten Kollegen auf Au-
genhöhe mitzureden. Dieter Ruf betonte 
weiter, dass mit dem Erhalt des Diploms 
auch gewisse Verpflichtungen einherge-
hen, sei es in einem Engagement beim 
Berufsverband oder noch viel wichtiger, 
in der Förderung eines positiven und se-
riösen Berufsbildes ausserhalb der Im-
mobilienbranche.

Die Spannung erreichte ihren Hö-
hepunkt, als Dieter Ruf die Besten des 
Jahrganges 2015 vor den Anwesenden 
bekanntgab. Die geehrten Personen er-
hielten einen gravierten Kugelschreiber 
sowie einen Geschenkgutschein. Es han-
delt sich hierbei um folgende, besonders 
erfolgreiche Personen:
– Laura Guthke, Schwyz, Note 5.0
– Patrik Schlageter, Zürich, Note 5.0
– Richard Schneider, Brugg, Note 5.0
– David Benjamin Zumsteg, Aarau, 

Note 5.0

Treuhänder sind gefragt
Die 2012 verabschiedete Revision der Wegleitung und Prüfungsordnung sowie 
die anhaltende Nachfrage nach Immobilientreuhändern wirken sich positiv aus. 
Die Anmeldungen zur Prüfung sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

 Mit Erwerb des Diploms steht die Vorbildfunktion  
in der Branche an erster Stelle.»
DIETER RUF, PRÄSIDENT DER PRÜFUNGSKOMMISSION

Links: Die Besten des Jahrgangs (v.l.n.r.): Patrik Schlageter, Richard Schneider, Laura Guthke und David Benjamin Zumsteg. Mitte: Übergabe der Noten-
ausweise durch Dieter Ruf. Rechts: Festliches Ambiente im Zunftsaal des Restaurants Safran Zunft, Basel.
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FACTS & FIGURES:
– Erste Prüfung im Jahr 1981

– Erfolgreiche Absolventen seit 1981: Total 1604  
Personen, davon 408 Frauen und 1196 Männer

– Aufteilung nach Sprachregionen: Deutschschweiz 1379 
Personen, Romandie 225 Personen und Tessin 20 Perso-
nen

– Letzte Revision der Wegleitung/der Prüfungsordnung: 
7. März 2012

Dieter Ruf bedankte sich abschlies-
send auch bei seinen Prüfungskommis-
sionsmitgliedern, dem Sekretariat, bei 
den Oberexperten sowie natürlich bei al-
len Experten. Ohne deren Engagement 
und sprichwörtliches Herzblut wäre die 
Durchführung einer Prüfung in dieser 
Dimension nicht möglich gewesen.

Nach Überreichung der Notenaus-
weise und einem Gruppenfoto mit dem 
Präsidenten der Prüfungskommission 
konnten die Absolventen mit ihren Be-
gleitpersonen während eines Apéro ri-
che nochmals auf ihren Erfolg anstossen 
und den Abend gemütlich ausklingen 
lassen.  

Kontrollfreak  
für Ihre Wäsche
Waschmaschinen sind mit zahlreichen 
Sensoren ausgestattet, die permanent 
kontrollieren und optimieren. Für einen
effizienten Einsatz von Energie, Wasser 
und Zeit – einfach perfekt.

 Zum Beispiel die Waschmaschine W 7443 mit Allergiker-
Funktion und SuperSilent-Isolation

Ein Unternehmen der V-ZUG AG www.sibirgroup.ch



DANIEL SANDMEIER  
Der Autor ist Prüfungssekretär bei der  
SFPKIW.
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50%
der Immobiliensuchen 
erfolgen über mobile Geräte.

Ist Ihre Website 
dafür bereit?
In einer immer mobileren Welt ist es unverzichtbar geworden, 
sich den neuen Anforderungen der Internetnutzer anzupassen. 
Durch eine responsive Website optimieren Sie Ihre Präsenz auf 
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te-Analyse. www.portia.ch – 021 321 77 07



IMMOBILIENBERUF  FACHKAMMER STOCKWERKEIGENTUM

PETRA GROGNUZ*  

KOMPETENZEN FÖRDERN. Die Themen 
«Stockwerkeigentum in der Zwangsjacke» 
und «Sanieren – und kein Geld» sorgten für 
gut besuchte Seminartage. Die Workshops 
richteten sich an Immobilienbewirtschaf-
ter von Stockwerkeigentum, die durch ge-
zieltes Training richtiges Handeln steigern 
wollen. Nur was ist richtig? Gerade das 
Stockwerkeigentum überlässt uns Bewirt-
schaftern einen enormen Handlungsspiel-
raum und dies auf allen Ebenen – fach-
lich, sozial und methodisch. Oft ist es so, 
dass die Lösung eines Falls nicht nur auf 
der korrekten Auslegung von Gesetzen, 
Begründungsakt und Reglement basiert, 
sondern vielmehr auch auf die Frage (oder 
Unsicherheit?) abzielt, wie das Zwischen-
menschliche weiter funktionieren soll. 

Mit anderen Worten: Wir stellen immer 
wieder im täglichen Arbeiten fest, dass am 
Ende einer Geschichte nicht das sachliche 
Problem im Vordergrund steht, sondern 
der Mensch schlechthin mit all seinen 
Emotionen, Meinungen, Erfahrungen und 
Tagesformen. All dies darf der Bewirt-
schafter von Stockwerkeigentum unter ei-
nen Hut bringen, um erfolgreich Stock-
werkeigentum zu betreuen. Ein Ding der 
Unmöglichkeit?

Nein, sagen wir von der Fachkammer 
Stockwerkeigentum mit den eigens ins Le-
ben gerufenen Workshops, welche nicht 
nur fachliches Wissen im klassischen Stil 
des Frontalunterrichts abrufen, sondern 

die Ganzheit der Bewirtschaftung von 
Stockwerkeigentum erfassen wollen. Da-
bei wird versucht, Probleme unter Berück-
sichtigung von fachlichen, sozialen und 
methodischen Kompetenzen zu lösen. Die-
se Art Workshop ist aufwendig im Sinne 
der Organisation und Durchführung. Je 
nach Thema sind bis zu drei Referenten be-
teiligt, welche die erwähnten Kompeten-
zen fachmännisch abdecken. 

Das Resultat eines Seminartages ist 
die Analyse der «gespielten» Stockwerk-
eigentümerversammlung. Diese wird von 
den Kompetenzträgern intensiv durch-
leuchtet, um den Teilnehmern das best-
mögliche Feedback zu geben. Diese 
Workshops finden von Anfang an in Grup-
penarbeiten statt. Dies wird sehr begrüsst, 
da alleine schon der intensive Erfahrungs-
austausch unschätzbar wertvoll ist. Nach-
folgend einige Auszüge aus den Feed-
backs der Seminarteilnehmer 2015:
– fachkompetent, praxisorientiert
– besonders geschätzt: psychologische 

Aspekte
– aktive Mitarbeit – ein gute Sache
– Praxisbezug viel nachhaltiger als Fron-

talunterricht
– Finde diese Seminare gut, vor allem der 

Austausch zwischen den Teilnehmern.
– Beurteilung Referenten: Äusserst kom-

petent, sachlich und sehr informativ.
– Bemerkung zu Methode und Aufbau: 

Spannend, da viel Eigeninitiative ver-
langt – wenig Zeit für Fallanalyse.

ANGESTREBTE ZIELE DER FACHKAMMER STOCK-
WERKEIGENTUM. Ein Résumé der Fach-
kammer Stockwerkeigentum über die 
am Ende der Workshop-Tage einge-
reichten Feedbackbögen zeigt, dass der 
eingeschlagene Weg richtig ist. Interdis-
ziplinär agieren und reagieren, gepaart 
mit gesundem Menschenverstand, und 
wir können die nächste Topgeneration 
im Bewirtschaften von Stockwerkeigen-
tum sichern.

Im Jahr 2016 will die Fachkammer 
Stockwerkeigentum die Weiterbildung 
in den Regionen des SVIT verstärken. 
Leider waren in den ersten  zwei Jahren 
verschiedene Regionen wenig bis gar 
nicht vertreten. Das vorhandene Poten-
zial an guten Bewirtschaftern von Stock-
werkeigentum muss unbedingt weiter 
gefördert und ausgebaut werden. Die 
kommenden geplanten Seminare und 
Workshops werden schwergewichtig im 
Bereich der sozialen Kompetenz ausge-
legt. Der Bewirtschafter als Person steht 
im Fokus. Wie geht er mit Kritik um? Der 
innere Mensch – Wertung seines Gegen-
übers – wie viel ist erforderlich? Neutra-
lität. Sitzungsführung. Wie geht man mit 
Querulanten um? Bei Interesse können 
ab Januar 2016 über die Homepage der 
Fachkammer Stockwerkeigentum oder 
die Zeitschrift «Immobilia», Ausgabe Ja-
nuar, über die im nächsten Jahr geplan-
ten Workshops/Seminare Informationen 
eingeholt werden.

Die Fachkammer Stockwerkeigen-
tum dankt den Referenten des Jahres 
2015 für den beherzten Einsatz und 
SRES für die administrative Unterstüt-
zung: Sue Liechti, Prozessbegleiterin 
Psychologie; Karola Marder, eidg. dipl. 
Immobilientreuhänderin; Hubert Bienz, 
Prozessbegleiter Psychologie; Alexan-
der Wahli, Architekt, und Prof. Dr. 
Amédéo Wermelinger.  

Fit für Stockwerkeigentum?
In diesem Jahr organisierte die Fachkammer Stockwerkeigentum mit der administrativen 
Unterstützung der SVIT Swiss Real Estate School im Mai und September 2015 je zwei  
Workshop-Tage in Zürich und Olten.

Résumé der Stockwerkeigentümerversammlung durch die drei Referenten: Prof. Dr. Amédeo Wer-
melinger, Sue Liechti und Karola Marder.

DANK AN PETRA GROGNUZ
Die Fachkammer Stockwerkeigentum bedankt sich bei  
Petra Grognuz für ihr grosses Engagement, ihre Zeit und 
ihre Energie, die sie in die hier vorgestellten Workshops steckt. 
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*PETRA GROGNUZ 
Die Autorin ist eidg. dipl. Immobilientreuhän-
derin, Mitglied der GL und Partnerin von H.P. 
Burkhalter + Partner AG, Dozentin Stockwerk-
eigentum/Immobilienbewirtschafter an den 
Berner Feusi Schulen und Vorstandsmitglied 
der Fachkammer Stockwerkeigentum SVIT. 
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IMMOBILIENBERUF  SEMINARE UND TAGUNGEN

Seminare und Tagungen  
der SVIT Swiss Real Estate School

   

Bitte an folgende Anschrift senden oder faxen:  
SVIT Swiss Real Estate School AG, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, 
Tel. 044 434 78 98, Fax 044 434 78 99, info@svit-sres.ch

Firma

Strasse

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon Unterschrift

SVIT-Mitglied Ja Nein

  Frau Herr Vorname / Name

Anmeldeformular
Seminare und Tagungen

SVIT Swiss Real Estate School

 SEMINAR
BESTELLERKOMPETENZ  
IM FACILITY MANAGEMENT
27.11. / 16.12.2015

INHALT
In der Schweiz werden jährlich FM-
Drittleistungen für etliche Mrd. CHF 
zugekauft oder outgesourct. Diesem 
Umstand wird bei der immobilienwirt-
schaftlichen Aus- und Weiterbildung 
bisher kaum Rechnung getragen. Die-
ses Seminar vermittelt die wichtigsten 
Strategien zum erfolgreichen Bestellen 
und Beauftragen.

PROGRAMMSCHWERPUNKTE
— Rolle der Beschaftung im  

Facility Management
— Facility Management im  

Lebenszyklus der Immobilie
— Beschaffungsstrategie
— Beschaffungskonzepte
— Operativer Beschaffungsprozess

ZIELPUBLIKUM
Immobilienbewirtschafter und  
-vermarkter, Bauherrenberater und 
-vertreter, Architekten und Ingenieure,  
Eigentümer von Wohn- und Geschäfts-
immobilien.

AN- BZW. ABMELDEKONDITIONEN 
FÜR ALLE SEMINARE 
(OHNE INTENSIVSEMINARE)

— Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

 Die Anmeldungen werden in chrono- 
logischer Reihenfolge berücksichtigt.

— Kostenfolge bei Abmeldung: Eine  
Annullierung (nur schriftlich) ist bis  
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn  
kostenlos möglich, bis 7 Tage vorher 
wird die Hälfte der Teilnehmergebühr 
erhoben. Bei Absagen danach wird die 
volle Gebühr fällig. Ersatz-Teilneh- 
mende werden ohne zusätzliche Kosten 
akzeptiert.

— Programmänderungen aus dringendem 
Anlass behält sich der Veranstalter vor.

REFERENTEN
— Dr.Stephan Bergamin,  

CFO Gearbulk Group
— Steffen Gürtler, Move Consultants

VERANSTALTUNGSORTE
27.11.2015:
Hotel Seedamm Plaza,  
8800 Pfäffikon SZ
16.12.2015:
Hotel Four Points by Sheraton,  
8045 Zürich-Sihlcity
jeweils 8.30 bis 16.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
783 CHF (SVIT-Mitglieder), 972 CHF 
(übrige Teilnehmende) inkl. MWST.  
Darin inbegriffen sind: Seminarunterla-
gen, Pausengetränke und Mittagessen.  
 

 SEMINAR
AUFTRAGSBESCHAFFUNG FÜR 
IMMOBILIENVERMARKTER
02.12.2015

INHALT
Der Einkauf ist der Motor eines jeden 
Immobilienvermittlungsunternehmens. 
Gute Immobilienvermittler haben  
genügend Immobilien in der Vermark-
tung und einen stetigen Vorlauf an 
neuen Objekten. 

PROGRAMM
— Die Herausforderung in der Immo-

bilienakquisition
— Probleme des privaten Verkäufers
— Verkauf von Dienstleistungen im  

Zeitalter von Google
— Fragetechnik im Einkaufsgespräch
— Wie komme ich an Eigentümer
— Der Einkaufstermin, das Herausfinden 

von Wünschen
— Die Leistungsgarantie
— Preisfindung – Wettbewerbsanalyse
— Abschluss und Einwände 
— Der exklusive Auftrag

ZIELPUBLIKUM
Immobilienmakler, Immobilien- 
Treuhänder

REFERENT
— Georg Ortner, Trainer, Buchautor, GO 

Immobilien Consulting GmbH

VERANSTALTUNGSORT
Hotel Arte, 4600 Olten,  
8.30 bis 17.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
783 CHF (SVIT-Mitglieder), 972 CHF 
(übrige Teilnehmende) inkl. MWST.  
Darin inbegriffen sind: Seminarunterla-
gen, Pausengetränke und Mittagessen.

             Bestellerkompetenz 
           27.11.2015

             Auftragsbeschaffung für Immobilienvermarkter 
           02.12.2015

             Bestellerkompetenz 
           16.12.2015
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DIE SACHBEARBEITERKURSE –  
ANGEPASST AN ARBEITS- UND BILDUNGSMARKT 
Die Sachbearbeiterkurse (SB) bilden einen festen Bestandteil des Ausbildungsangebotes innerhalb der verschiedenen Regionen des Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft 
(SVIT). Sie richten sich insbesondere an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, angehende Assistent/-innen und dienen auch zur Erlangung von Zusatzkompetenzen von Immobilien-
fachleuten. Genaue Angaben und Daten sind auf www.svit.ch unter den Regionen ersichtlich. Nähere Informationen und Anmeldung bei den regionalen Lehrgangsleitungen in den SVIT-Mit-
gliederorganisationen (siehe nächste Seite). 

Sachbearbeiterkurse und  
Branchenkunde KV der  
SVIT-Mitgliederorganisationen

 SACHBEARBEITERKURSE

BEWIRTSCHAFTUNGS- 
ASSISTENT/IN FÜR MIET-
LIEGENSCHAFTEN SVIT (SB1)

SVIT Graubünden
08.01.2016 – 09.04.2016 
Freitag, 18.00 – 21.45 Uhr und
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr, Chur

SVIT Ostschweiz
Januar 2016 und August 2016
Di und Do, 18.00 – 20.30 Uhr 
KBZ St. Gallen

SVIT Solothurn
16.02.2016 – 28.06.2016
Dienstag, 18.00 – 21.15 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Solothurn 

SVIT Ticino
da febbraio 2016 
lunedi/giovedi, ore 18.00 – 21.15 Uhr
Lugano-Breganzona

SVIT Zürich 
04.01.2016 – 21.03.2016 
Montag, 14.30 – 20.45 Uhr 
Zürich-Oerlikon

25.02.2016 – 09.06.2016 
Donnerstag, 18.00 – 20.45 Uhr und 
Samstag , 09.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon
 

VERMARKTUNGS- 
ASSISTENT/IN SVIT (SB2)
SVIT Bern
02.05.2016 – 03.09.2016
Montag, 17.45 – 21.00 Uhr und 
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr 
Feusi Bildungszentrum, Bern

SVIT Ostschweiz
Januar 2016  
Samstag, 08.30 – 11.45 Uhr  
KBZ St. Gallen
 
SVIT Ticino
da settembre 2016 
martedì, ore 18.00 – 21.15 Uhr 
Lugano-Breganzona

SVIT Zürich 
12.01.2016 – 12.04.2016 
Dienstag, 18.00 – 20.45 Uhr und 
Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon 

BEWIRTSCHAFTUNGS- 
ASSISTENT/IN STOCKWERK-
EIGENTUM SVIT (SB3)

SVIT Ostschweiz
Juni 2016
Di und Do, 18.00 – 20.30 Uhr 
KBZ St. Gallen 

SVIT Ticino 
Ottobre – Novembre 2016 
giovedì, ore 18.00 – 20.30 

LIEGENSCHAFTSBUCH-
HALTUNGSASSISTENT/IN  
SVIT (SB4)

SVIT Basel
Modul 1: 25.11.2015 – 13.01.2016
Mittwoch, 08.15 – 11.45 Uhr
NSH Bildungszentrum Basel

Modul 2: 20.01.2016 – 02.03.2016
Mittwoch, 08.15 – 11.45 Uhr
NSH Bildungszentrum Basel

SVIT Bern
Modul 1: 12.01.2016 – 15.03.2016
Dienstag, 17.30 – 20.00 Uhr 
Feusi Bildungszentrum, Bern

Modul 2: 22.03.2016 – 11.05.2016
Feusi Bildungszentrum, Bern

SVIT Ostschweiz
Modul 1: März 2016  
Di und Do, 18.00 – 20.30 Uhr 
KBZ St. Gallen

Modul 2: Mai 2016  
Di und Do, 18.00 – 20.30 Uhr
KBZ St. Gallen

SVIT Zürich 
Modul 1: 11.01.2016 – 14.03.2016 
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr 
 
Modul 2: 11.04.2016 – 20.06.2016 
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr 
Zürich-Oerlikon

IMMOBILIENBEWERTUNGS- 
ASSISTENT/IN SVIT (SB5)
SVIT Bern
06.09.2016 – 08.12.2016
Di und Do, 18.00 – 20.30 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern 
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SVIT Ostschweiz
August 2016
Samstag, 08.30 – 12.30 Uhr
KBZ St. Gallen

SVIT Ticino 
12.01.2016 – 17.05.2016
Lunedì, ore 18.00 – 21.15
Lugano-Breganzona

SVIT Zürich 
25.08.2016 – 15.12.2016
Donnerstag, 18.00 – 20.45 und
Samstag, 9.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon

 COURS D’INTRODUCTION À 
L’ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE
SVIT Swiss Real Estate School SA
01.12.2015, Maison de la communica-
tion, Avenue de Florimont 1, 1006 Lau-
sanne 

 LES GARANTIES DE  
COMMISSION
SVIT Swiss Real Estate School SA
13.01.2016 – 17.02.2016
Examen: 09.03.2016
A 5 minutes de la gare de Lausanne

 COURS D`INTRODUCTION À 
L`ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE
SVIT Swiss Real Estate School SA
06.04.2016 – 11.05.2016
Examen: 25.05.2016
A 5 minutes de la gare de Genève 

 SRES BILDUNGSZENTRUM
Die SVIT Swiss Real Estate School  
(SVIT SRES) koordiniert alle Ausbildun-
gen für den Verband. Dazu gehören  
die Sach bearbeiterkurse, Lehrgänge  
für Fachausweise und in Immobilien-
treuhand.  

SACHBEARBEITERKURSE SVIT
— Bewirtschaftungsassistenz  

für Mietliegenschaften
— Bewirtschaftungsassistenz  

für Stockwerkeigentum
— Liegenschaftenbuchhaltungs assistenz
— Vermarktungsassistenz
— Immobilienbewertungsassistenz

LEHRGANG BUCHHALTUNGS-
SPEZIALIST SVIT 

LEHRGÄNGE FACHAUSWEISE
— Bewirtschaftung FA
— Bewertung FA
— Vermarktung FA
— Entwicklung FA 

LEHRGANG  
IMMOBILIEN TREUHAND 

MASTER OF ADVANCED  
STUDIES IN REAL ESTATE  
MANAGEMENT
Jährlicher Beginn im Herbst an der 
Hochschule für Wirtschaft Zürich  
(www.fh-hwz.ch)

weitere Informationen:
SVIT Swiss Real Estate School AG
www.svit-sres.ch

Für die Romandie
(Lehrgänge in französischer Sprache)
SVIT Swiss Real Estate School SA
Avenue Mon-Repos 14
1005 Lausanne
T 021 331 20 90
karin.joergensen@svit-school.ch

(Prüfungen in französischer Sprache)
CSEEI Commission suisse des examens 
de l’économie immobilière
Avenue Mon-Repos 14
1005 Lausanne
T 021 331 20 99
alexandra.antille@cseei.ch 
 
In Ticino
(corsi ed esami in italiano)
Segretariato SVIT Ticino
Laura Panzeri Cometta 
Corso San Gottardo 35 
CP 1221, 6830 Chiasso
T 091 921 10 73 
svit-ticino@svit.ch
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Atlis AG
Pumpwerkstr. 25
8105 Regensdorf
Tel. 043 388 85 41

Atlis AG
Schlössliweg 2-6
4500 Solothurn
Tel. 032 628 28 00

www.kalkmaster.ch
info@kalkmaster.ch

Weiches Wasser im Abo  
für weniger als  
1 Kaffee pro Tag?

Statt Investitionen – ein günstiger Aboservice  
vom Spezialisten. Sie haben immer ein 
neuwertiges Top-Gerät im Einsatz, Salzlieferung, 
Kontrollbesuche und 100 % Garantie inbegriffen.

• KalkMaster erhöht die Werterhaltung Ihrer Liegenschaft.

• Verhindert verkalkte Armaturen, Geräte und Duschköpfe.

• Reduziert Ihren Wasch-, Dusch- und Putzmittelverbrauch.

• Steigert Ihre Lebensqualität spürbar.

• Rechnet sich auch für Stockwerkeigentümer und 
Verwaltungen, weil er mehr spart als er kostet.

Doppelenthärtungsanlage 
KM2 mit intelligenter 
Hygieneregeneration

Mehr Infos 
finden Sie im Video 
www.kalkmaster.ch

KM_KM2_2015_A4_20150722.indd   1 22.07.1530   11:53
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Sind Sie ambitioniert, eine motivierte und engagierte Persönlichkeit und suchen das echte Sprung-
brett in eine BEWI-Position oder möchten Sie ganz einfach keine Führungsposition und Ihr eigenes 
Reich haben innerhalb des Unternehmens als BEWI  ? Wir sind an Möglichkeiten zwischen 60 und 
100% interessiert – wenn es persönlich stimmig ist. Falls Sie sich grad neu orientieren im Thema

Immobilienbewirtschaftung / STWE in Zürich 
sind wir an einem Gespräch mit Ihnen interessiert. Wir freuen uns über Unterlagen, die einen soliden, 
positiven Leistungsausweis zeigen und eine fröhliche, interessierte und kompetente Person skizzie-
ren. Die Aufgaben in der Bewirtschaftung sind Ihnen bekannt und mein Auftraggeber zählt auch auf 
Ihren guten Umgang mit den entsprechenden administrativen Angelegenheiten. Sehr wichtig ist, 
dass Sie sich diese Position vollumfänglich zutrauen und ernsthaft anpacken – nicht nur das «Wollen», 
sondern auch das «Können» soll uns begeistern.
Bevor wir vieles beschreiben, was unser Auftraggeber bietet, möchten wir sehr gerne mehr von Ihnen 
wissen.
 
Bitte schicken Sie bei Interesse Ihr Dossier zeitgemäss elektronisch an: Esther Bischofberger
ebis@ubis.ch oder rufen mich an für eine Vorabklärung.

Menschen & Möglichkeiten
Esther Bischofberger
Zeltweg 44
8032 Zürich
Tel. 043 343 92 92

Merker schont Ihr
Portemonnaie
und die Umwelt.

www.merker.ch

FÜR DIE NATUR IST MERKER IMMER
IM SCHONGANG.
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Unser motiviertes und junges Team im Propertymanagement bewirtschaftet die nicht staatlich ge-
nutzten Objekte des Kantons Zürich. Wenn Sie nebst der Bewirtschaftung und der Sicherstellung des 
Unterhalts Ihr Immobilienportfolio auch optimieren und weiterentwickeln wollen, sind Sie die richtige 
Verstärkung für uns.

Als engagierte/-r und erfahrene/-r Immobilienbewirtschafter/-in mit eidg. Fachausweis und 
guten Kenntnissen im Baurecht betreuen Sie ein anspruchsvolles Portfolio bestehend aus Wohn- und 
Geschäftsliegenschaften sowie einigen landwirtschaftlichen Pachtobjekten und historischen Bauten. Sie 
sind zuständig für Zwischennutzungen, Heiz- und Nebenkostenabrechnungen und das Erstellen von 
Analysen und Reportings. Sie betreuen Ihre Mieter kompetent und erledigen die anfallende Korrespon-
denz in stilsicherem Deutsch. Weiter besitzen Sie gute Anwenderkenntisse der MS-Office Produkte und 
haben mit Vorteil bereits Erfahrungen mit der Software REM oder SAP RE-FX gesammelt.

Wollen Sie Spuren hinterlassen? Wenn Sie sich gemeinsam mit uns bei der Baudirektion engagieren, 
prägen Sie das Gesicht des Kantons Zürich mit. Dabei können wir Ihnen ein spannendes Umfeld anbie-
ten – und das 2 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Andreas Jost ist Leiter Propertymanagement und vielleicht Ihr künftiger Chef. Er ist für Ihre konkreten 
Fragen da: 043 259 21 88. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.zh.ch/jobs.
Ihr neues Umfeld: www.immobilienamt.zh.ch.

Immobilien-Bewirtschafter/-in 50%
(bevorzugt halbtags)

Kanton Zürich
Baudirektion
Immobilienamt



62 | immobilia November 2015

VERBAND  SVIT AARGAU

THOMAS KASAHARA*  

GV46. Der Kanton Aargau ist 
ausserordentlich attraktiv und 
vielseitig. Austragungsort der 
46. Generalversammlung des 
SVIT Aargau ist – nach Bä-
derstadt (2012), Rheinfel-
der Brauerschloss (2013) 
und Aarauer Glockengiesse-
rei (2014) – eine im Aufwind 
begriffene Stätte aargaui-
scher Innovationskraft: Ciné-
ma 8 in Schöftland. Aargau-
er wissen: Schöftland – nicht 
Schottland – ist eine im obe-
ren Suhrental gelegene Ge-
meinde mit rund 4000 Ein-
wohnern im Aargauer Bezirk 
Kulm. Kinoliebhaber wissen: 
Cinéma 8 an der Feldackerst-
rasse 8 in 5040 Schöftland ist 
ein Geheimtipp (Infos unter  
www.cinema8.ch). 

BOARDING. Die vor der Gene-
ralversammlung am 24. Sep-
tember 2015 um 17 Uhr ge-
führte Besichtigung zeigt 
rasch: Hier ist ein Unterneh-
mer am Werk, kein Unterlas-
ser. Cinéma 8 – flughafenartig 

aufgebaut – ist neu definiertes 
Kinoerlebnis in eigenem Mik-
rokosmos. Konzept ist «Erleb-
niswelt – Cinéma 8 – alles un-
ter einem Himmel» nach dem 
Motto «Sehen-hören-füh-
len». Anspruchsvolles Ziel 
ist himmlisches und cineas-
tisches Vergnügen am «Flug-
hafen in SchöftLAND». Nach 
Check-in-Schalter (Kinokas-
se) und Boarding-Pass (Ki-
noticket) gelangen Besucher 
zum Terminal (Etage) und da-
rauf ins Gate (Kinosaal). Die 
grosse Tafel im Eingangsbe-
reich mit sämtlichen Events 
zeigt, wann und wo Boarding 
ist. Sechs exzellente Kino-
säle locken, teils mit Busi-
ness- sowie Firstclasselogen, 
mit bequemen Luxussesseln. 
Diner-Movie ist ein gewichti-
ges Thema. Speziell ist auch 
das «Hotel Cinéma 8» mit 
Familien- und mit Themen-
zimmern mit privatem Kino-
balkon: Pyjamakino wird er-
lebbare Realität. Im 7Di-Kino 
sind acht Plätze für interakti-
ves Kino in sieben Dimensio-

nen zu finden. Die First Cel-
tic Lounge als VIP-Lounge 
im ersten Stock lädt zum Ver-
weilen ein, ebenso das A-la-
carte-Restaurant «Wolke 7» 
im Stil der legendären Jun-
kers Ju 52. Attraktiv ist auch 
American Bowling auf acht 
Bowlingbahnen mit amerika-
nischer Bar im  Diner-Stil. 

BIER-IDEE. Brautschau wird 
neu definiert. Das sichtbar 
vor Ort gebraute «Corma Cult 
Bier» der hauseigenen Brau-
erei mundet würzig ange-
nehm: Corma trinken statt Ko-
matrinken ist angesagt. Nach 
und vor dem Film ist Raum 
zum Verweilen, so etwa in 
der «Cuba-Bar» oder der «The 
Golden Bye Bye Bar», die zur 
Bartherapie mit guten Ge-
sprächen anregen. Spätes-
tens beim gemeinsamen Apé-
ro nach der Führung reift die 
Erkenntnis: Hier findet man 
nicht sein Karma, jedoch im-
mer sein Corma. Obwohl Cult, 
trinkt man Corma besser kalt. 
Die durchschnittliche Auslas-

Filmreif in die Zukunft
Austragungsort der GV 2015 ist das innovative Cinéma 8 in Schöftland. Der SVIT Aargau 
überzeugt mit exzellentem Jahresabschluss dank sehr gefragtem Weiterbildungsangebot. 
Vermehrt Gewicht wird auch auf die politische Stärkung der Immobilienwirtschaft gelegt.

tung von Kino und Hotel Ci-
néma 8 beträgt 60 bis 70%, 
so der Führer selbstbewusst: 
«Wir sind an erster Stelle und 
werden dies beibehalten.» 
Die Kunden kommen aus der 
ganzen Schweiz. An Wochen-
enden sind jeweils 2000 bis 
2500 Personen angesagt, was 
erhöhte Anforderungen an 
Bahn-  und Busbetrieb (Hal-
testelle Schöftland Nordweg) 
stellt. 

SESSHAFT. Grossrat und Prä-
sident Adrian Ackermann 
begrüsst um 18:35 Uhr die An-
wesenden in bequemen Ses-
seln. Dank Topinfrastruktur 
im Kino 3 werden SVIT-Hym-
ne und Beamerpräsentati-
on zum Kinoerlebnis. Beson-
ders begrüsst Ackermann den 
Dachverband SVIT Schweiz 
mit Vizepräsident Andreas In-
gold und Direktor Tayfun Ce-
liker. Speziell begrüsst er als 
Gäste Referent Thierry Bur-
kart (FDP-Grossrat, Präsident 
TCS Aargau) und Thomas 
Burgherr (SVP-Grossrat, Prä-

«This flight tonight»:  SVIT Aargau tagt mit Auftrieb im trendigen Cinéma 8 in Schöftland. Stop «Wolke 7»:- Restaurant im Stil der legendären Junkers Ju 52.
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sident SVP Aargau), die bei-
de für den Nationalrat kandi-
dieren (Anmerkung der Red: 
Beide wurden inzwischen 
ins nationale Parlament ge-
wählt). Ackermann dankt den 
Partnern des SVIT Aargau mit 
ihren anwesenden Vertretern 
für ihre Unterstützung: AEW 
Energie AG, AZ Zeitungen 
AG und Aargauer Zeitung, 
Bircher AG, Hauswartprofis 
AG, Heimmärt, ImmoScout 
24, ISS Kanal Services AG, 
Neue Aargauer Bank, REAP 
AG, Schindler Aufzüge AG, 
Schreiner Service 48, Swiss-
Caution AG, Trockag AG und 
V-Zug AG.

ERFOLGSVERWÖHNT. Acker-
mann blickt im präsidia-
len Jahresbericht auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr 
2014/15 zurück, mit zahlrei-
chen spannenden Events wie 
SVIT-Frühstücke, Besichti-
gung der Sondermülldepo-
nie Kölliken, 5. Golfturnier 
in Frick (Mitsponsoren Elec-
trolux AG, ISS Kanal Services 

AG und AdunoKaution AG), 
sowie Verdankungsanlass für 
die Partner- und Fördermit-
gliederfirmen in Aarau. Auch 
Finanzchef Dieter Knapp ist 

erfreut. Sein mit Power poin-
tiert präsentierter Finanzbe-
richt samt Jahresrechnung 
strapaziert einzig die Bauch-
muskeln und glänzt selbst 
nach erheblichen Rückstel-
lungen erneut mit Gewinn. 
Dies gegenüber Budget mit 
weniger Aufwand und mehr 
Ertrag, insbesondere dank der 
vom SVIT Aargau erfolgreich 
durchgeführten Sachbear-
beiterkurse. Die Jahresrech-
nung wird unter Décharge-
erteilung genehmigt und das 
Budget 2015/16 mit unverän-

derten Mitgliederbeiträgen 
verabschiedet. Beat Kaspar 
und Ueli Kehl werden als Re-
visoren bestätigt, ebenso die 
Delegierten für 2016. 

WÄHL FRISCH. Ackermann be-
tont in seinem Wahlaufruf: 
«Es ist wichtig, dass bei den 
National- und Ständerats-
wahlen Kandidaten gewählt 
werden, die einen echten Be-
zug zur Immobilienwirtschaft 
haben und sich für das priva-
te Grundeigentum einsetzen. 
Der SVIT Aargau beschränkt 
sich in seiner Wahlempfeh-
lung auf wenige Kandida-
ten, die diese Kriterien erfül-
len und echte Wahlchancen 
haben.» Ackermann bittet, 
als Ständerat Philipp Mül-

ler (Präsident FDP Schweiz) 
und Hansjörg Knecht (Präsi-
dent HEV Aargau) zu wählen, 
und empfiehlt, insbesonde-
re bei den Nationalratswah-
len Thierry Burkart, Thomas 
Burgherr und Martin Keller 
zweimal auf den Wahlzettel 
zu schreiben. 

BILDHAFT. Andreas Ingold be-
leuchtet in seiner Grussad-
resse des SVIT Schweiz ver-
siert die Poleposition des 
SVIT dank der erfolgreichen 
SVIT Swiss Real Estate School 
AG als erste Ausbildungsad-
resse der professionellen Im-
mobilienwirtschaft. Er gra-
tuliert dem SVIT Aargau für 
seinen wertvollen Beitrag 
im Bildungsbereich. Ingold 
ist überzeugt, dass am SVIT 
in der Immobilienwirtschaft 
kein Weg vorbeiführt.

DANK. Präsident Ackermann 
dankt allen für die Teilnah-
me, schliesst den offiziellen 
Teil der GV, wünscht vorsorg-
lich allen guten Appetit, an-

Vielseitig: American Bowling, Flughalle mit  Blick auf die Hausbrauerei. Rechts: Vorstand Roland Egger und Fabienne Lüthi, Sekretariat SVIT Aargau.

 Am SVIT führt in der  
Immobilienwirtschaft kein  
Weg vorbei.»
ANDREAS INGOLD, VIZEPRÄSIDENT SVIT SCHWEIZ & 
VR-PRÄSIDENT SVIT SWISS REAL ESTATE SCHOOL AG
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genehme Gespräche und gu-
te Heimkehr.

KURZ UND BÜNDIG. Referent 
Thierry Burkart betont in sei-
nem Kurzreferat eloquent: 
«Der Kanton Aargau ist schön, 
das wissen wir, aber auch ein 
attraktiver Standort. Dies vor 
allem dank der verkehrsmäs-
sigen Erreichbarkeit.» Bur-
kart hebt hervor: «Die ver-
kehrsmässige Erreichbarkeit 
hat unmittelbare Auswirkun-
gen auf den Wert der Immo-
bilien – was nicht erreichbar 
ist, ist nicht attraktiv und wird 
nicht mehr gesucht.» Burkart 
stellt fest, dass die Erreichbar-
keit im Kanton Aargau rück-
läufig ist. «Die Standortattrak-
tivität nimmt ab, dies gilt es 
zu verhindern.» Burkart er-
wähnt insbesondere 21 000 
Staustunden jährlich im Kan-
ton Aargau. Sowohl der Indi-
vidualverkehr auf der Strasse 
als auch der öffentliche Ver-
kehr stossen im Kanton Aar-
gau an ihre Grenzen. Bur-
kart hebt – mit Verweis auf 
das Volks-Ja zu Finanzierung 

und Ausbau Bahninfrastruk-
tur FABI – hervor: «Auch die 
Strasse ist wichtig für die Mo-
bilität der Gegenwart und der 
Zukunft», und setzt sich für 
den raschen Ausbau der A1 
auf sechs Spuren ein, dies mit 
erster Priorität. Burkart er-

wähnt: «Selbst der Bund sieht 
sechs Spuren vor, jedoch erst 
2040», was zeitlich nicht im 
Interesse des Kantons Aargau 
ist. Letztlich ist die Verkehrs-
politik auch Finanzpolitik, 
und es herrscht ein Verteil-
kampf. Burkart stellt den ÖV 
nicht in Abrede, betont jedoch 
das Mitei nander von Stras-
se und Schiene: «Es braucht 
auch guten ÖV.» Ackermann 
verdankt – mit bestem Trop-
fen in Analogie zur Wichtig-

keit des flüssigen Verkehrs – 
beeindruckt: «Burkart gelingt 
es, in kurzer Zeit gehaltvoll, 
verständlich und nachvoll-
ziehbar überzeugend viel zu 
vermitteln, eine Eigenschaft, 
die auch in Bundesbern sehr 
gefragt ist.»

 TAKE-OFF. Das gemeinsame 
Abendessen des SVIT Aargau 
nach der GV findet um 20 Uhr 
im Restaurant «El Mäx» statt. 
Für einmal werden im Lokal, 
das einem Trip nach Mexiko 
und nicht «Mad Max» nach-
empfunden ist, nicht Fajitas 
und Tortillas an scharfen Sau-
cen und Mariachi-Musik ser-
viert, sondern währschafte 
SVIT-Kost mit Salat, Kalbs-
geschnetzeltem und Nudeln 
sowie Dessert. Zufrieden und 

nach Supplement nudelfer-
tig dessertieren die Teilneh-
menden. Sie machen final ei-
ne Fliege, nach angeregten 
Gesprächen in bester Gesell-
schaft. Dies im Bewusstsein, 
dass Schöftland eine weitere 
Reise wert ist.

EPILOG. Die Immobilienwirt-
schaft geht aus den Natio-
nalratswahlen 2015 gestärkt 
hervor. Der für Wirtschaft 
und Hauseigentümer attrak-
tive Kanton Aargau mit neu 
16 statt 15 Nationalratssitzen 
(7 SVP, 3 FDP, 2 SP, 1 CVP, 
1 Grüne, 1 BDP, 1 GLP) wird 
noch stärker vertreten. Be-
sonders erfreulich ist – nebst 
Bestätigung der bisher der 
Immobilienwirtschaft posi-
tiv Gesinnten – insbesondere 
die Wahl der Grossräte Thier-
ry Burkart und Thomas Burg-
herr in den Nationalrat.   

VERBAND  SVIT AARGAU

*THOMAS KASAHARA 
lic. iur., Mediator FH / SDM, 
eidg. dipl. Immobilien- 
Treuhänder

Tayfun Celiker und Andreas Ingold, SVIT Schweiz, mit Ehrenpräsident Christophe Terrier. Unten Mitte und rechts: Thomas Burgherr und Thierry Burkart, 
beide neu im Nationalrat.

 Die verkehrsmässige  
Erreichbarkeit hat unmittel
bare Auswirkungen auf den 
Wert der Immobilien.»
THIERRY BURKART, GROSSRAT & NATIONALRAT FDP,  
PRÄSIDENT TCS AARGAU
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Grosses Energiesparpotenzial in Schweizer Hotels

 MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Die Herausforderungen an die 
Schweizer Hotellerie werden immer 
grösser. Um am Markt konkurrenz- 
fähig und erfolgreich zu sein, braucht 
es vielseitige und exklusive Angebote 
für die anspruchsvollen Gäste. Der 
finanzielle Erfolg eines Hotelbetrie-
bes wird von den Kosten beeinflusst. 
Die Energiekosten stellen dabei einen 
wesentlichen Anteil dar. Mit der Stei-
gerung der Energieeffizienz und den 
damit erreichten Einsparungen kann 
ein positiver Beitrag an das Gesamt- 
resultat geleistet werden.

Das «Valbella Inn Resort» gehört als 
Swiss Family Hotel zu den Spitzen- 
häusern in seiner Kategorie. Das  Resort, 
in der «4 Sterne Kategorie», umfasst 
mehrere Gebäude, die in den letzten 
Jahren neu erstellt oder durch Gesam-
terneuerung an den heutigen hohen 
Standard angepasst wurden. Eine 
moderne Architektur, die nicht nur von 
aussen sichtbar wird, sondern auch in 
den Innenräumen der einzelnen Gebäude 
konsequent umgesetzt wurde, zeichnet 
das Resort aus. Die 134 stilvoll und kom-
fortabel eingerichteten Zimmer und 
Suiten bieten Gemütlichkeit und Wohl-
befinden. Attraktive Angebote werden 
den Gästen im Winter, wie auch in den 

Sommermonaten angeboten.  Als  
Familienhotel wird der Betreuung der 
Kinder grosse Aufmerksamkeit  
geschenkt.

Der Geschäftserfolg hängt nicht nur von 
der Auslastung und der Zufriedenheit 
der Gäste ab.  Die anfallenden Kosten 
für den Betrieb und den Unterhalt beein-
flussen das Geschäftsergebnis massiv. 
«Den Energiekosten, dem drittgröss-
ten Budgetposten in unserem Haus, 
muss eine besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden», wie Hoteldirektor 
Thomas Vogt bestätigt. «Effizienzsteige-
rungen sind bares Geld».

Beim Totalumbau eines zugekauften, 
älteren Hotels, das in das Resort integ-
riert wurde, war beabsichtigt, wie in zwei 
neu erstellten Gebäuden, für die Wär-
meversorgung eine Wärmepumpe mit 
Erdsonden zu installieren. Da die Bewil-
ligung für diese Variante von den Behör-
den nicht erteilt wurde, entschloss man 
sich, die bestehende, in die Jahre gekom-
mene Ölheizung im Hauptgebäude zu 
sanieren  und die beiden umgebauten 
Hotelgebäude mittels einer Fernleitung 
mit Wärme und Warmwasser zu versor-
gen. Ein Konzept wurde ausgearbeitet 
und die Sanierung stand kurz vor der 

Ausführung. Hotelier Vogt wurde in die-
ser Phase auf das Projekt «Leuchtturm - 
Energieeffiziente Hotels in Graubünden» 
aufmerksam. Mit diesem Projekt sollten 
die Bündner Hotelier überzeugt werden, 
dass die Verbesserung der Energieeffi-
zienz die Wirtschaftlichkeit der Betriebe 
positiv beeinflusst. In der Zwischenzeit 
nehmen 98 Bündner Tourismusbetrie-
be an diesem Programm, in Zusam-
menarbeit mit der Energieagentur der 
Wirtschaft (EnAW) und dem Bundesamt 
für Energie, teil. Mit dem Bundesamt, 
welches das Leuchtturm Projekt vor kur-
zem mit dem Energiepreis «Watt d’Or» 
ausgezeichnet hat, werden durch die 
einzelnen Betriebe Vereinbarungen über 
Energiesparziele abgeschlossen. Werden 
diese Ziele erreicht, sind die Partner von 
der CO2-Abgabe auf fossile Brennstof-
fe befreit. «Eine zusätzliche, finanziel-
le Einsparung» bestätigt Direktor Tho-
mas Vogt vom «Valbella Inn Resort». Als 
Hotelier ist man mit den technischen 
und administrativen Belangen eines sol-
chen Projektes und in der Zusammen-
arbeit mit den Behörden überfordert. 
Deshalb werden die Partner im Projekt 
«Leuchtturm» durch einen Energiefach-
mann der «EnAW» betreut und begleitet. 
Die Unterstützung beinhaltet auch die 
Hilfe im administrativen Bereich. Dank 
dieser Betreuung wurde das vorgesehe-
ne Sanierungskonzept für die Heizung 
im «Valbella Inn» überprüft und vor der  
Realisierung technisch optimiert.
  
DIE SANIERTE ÖLHEIZUNG LEISTET  
EINEN GROSSEN ANTEIL AM VEREINBARTEN 
ENERGIESPARZIEL. Im Heizraum wird das 
Energiesparen sichtbar. Zwei Ygnis Heiz-
kessel mit Brennwertnutzung sowie die 
beiden Weishaupt-Zweistufenölbrenner 
sorgen für eine effiziente Wärmebereit-
stellung und leisten einen  grossen Anteil 
am vereinbarten Sparziel. Die in der Wär-
meverteilung eingesetzten Energiespar-
pumpen reduzieren den Strombedarf. 
Ein Hotel hat viele weitere Teilbereiche, 
wie die Klimaanlage, die Schwimmbadt-
echnik, die Lingerie und den Küchenbe-
reich, wo sich Massnahmen zur Effizienz-
steigerung ergeben und auszahlen. «Es 
muss, nebst der Heizung, noch einiges 
mehr getan werden, um den Erfolg zu 
garantieren und das vereinbarte Ener-
giesparziel zu erreichen. Alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müssen in ihren 
Funktionsbereichen an diesen Heraus-
forderungen arbeiten», so Thomas Vogt. 
«Ich bin Hotelier und nicht Techniker und 
muss mich für das Wohl der Gäste, den 
reibungslosen Betriebsablauf, um das 
Personal und die Finanzen kümmern. 
Im technischen Bereich muss ich auf 
die Unterstützung und die Mitarbeit 
von Fachleuten zählen können. Damit 
das reibungslose Funktionieren der ver-
schiedenen Geräte und Systeme  
garantiert werden kann, bin ich auf  

Lieferanten, die hervorragende  
Produkte und einen zuverlässigen 
Kundendienst anbieten, angewiesen»,  
erklärt der Direktor. 

Der Entscheid für das Brennerfabrikat 
für die neue Ölheizung fiel nach sorg- 
fältiger Evaluation und auf Empfeh-
lung des Energiefachmannes auf Weis-
haupt. Der Name bürgt für Qualität. Dies 
ist auch der Grund, weshalb in vielen 
Schweizer Spitzenhotels unsere Brenner 
im Einsatz stehen, wie Richard Oster-
walder, Geschäftsführer der Weishaupt 
Schweiz, bestätigt.  
  
Der Name Weishaupt verpflichtet. Er 
steht für hohe Qualität, für Zuverlässig-
keit und besten Kundendienst, wie es 
Firmeninhaber Dipl. Ing. Siegfried Weis-
haupt formuliert.  

Die Qualität der verschiedenen Produkte 
beginnt bei Weishaupt bereits im Ent-
wicklungsprozess. Über 100 hoch spe-
zialisierte Techniker und Konstrukteure 
legen den Grundstein dazu im eigenen 
Forschungs- und Entwicklungszent-
rum am Hauptsitz der Unternehmung in 
Schwendi D. Erst wenn alle Anforderun-
gen erfüllt sind und die neuen Produkte 
in der Praxis erfolgreich getestet wur-
den, werden sie für die Serienfertigung 
in den eigenen Werken in Deutschland 
und der Schweiz für den Verkauf frei-
gegeben.  

Ein eindrückliches Beispiel zu dieser 
Philosophie ist die Entwicklung des ein-
zigartigen Verbrennungssystem Multi- 
flam. Seit 1998 hat sich diese bahnbre-
chende Weishaupt Verbrennungstechnik 
bei Öl-, Gas- oder Zweistoffbrennern in 
der Praxis bewährt und durchgesetzt. 

Die hohe Zuverlässigkeit der Weishaupt 
Produkte wird durch Eigenfabrikation 
der wichtigsten Komponenten sicher-
gestellt. Für die Herstellung stehen 
modernste  Maschinen und Geräte im 
Einsatz. Nebst diesen technischen Ein-
richtungen übernehmen bei Weishaupt 
die Mitarbeiter die Hauptverantwor-
tung für eine hohe Produktequalität. Das 
Know-How der qualifizierten Mitarbei-
ter steckt in jedem Produkt. Auch im 
Bereich Kundendienst setzt Weishaupt 
hohe Anforderungen. Im Werk geschulte 
Feuerungsspezialisten stehen rund  
um die Uhr für die Betreuung der  
verschiedenen Produkte im Einsatz. 
Qualität zeichnet sich aus.  

 WEITERE INFORMATIONEN:
Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8 
8954 Geroldswil
Tel. 044 749 29 29
info@weishaupt-ag.ch

Führende Schweizer Hotels  
setzen auf Weishaupt* :
Hotel Säntispark Abtwil  
9030 Abtwil
The Chedi Hotel, 6490 Andermatt
Grand Hotel und Thermalbad  
7310 Bad Ragaz 
Hotel Schatzalp, 7270 Davos
Hotel Bad Horn, 9326 Horn
Parkhotel Silvretta, 7250 Klosters 
Kempinski Grand Hotel, St. Moritz 
Schlosshotel Chasté 7553 Tarasp
Hotel und Thermalquelle 7132 Vals
Hotel Baur au Lac 8001 Zürich 

* Die Liste ist unvollständig und 
zeigt nur einen Ausschnitt aus der 
Weishaupt Kundenliste.

«Watt d’Or» für energieeffiziente  
Bündner Hotels
Mit dem Schweizer Energiepreis 
«Watt d’Or» zeichnet das Bundes-
amt für Energie in verschiedenen 
Kategorien jährlich aussergewöhn-
liche Leistungen im Energiebereich 
aus. In der Kategorie Gesellschaft 
wurde von der Jury das Projekt 
«Leuchtturm - Energieeffiziente Ho-
tels in Graubünden» mit dem Preis 
«Watt d’Or» für das Jahr 2015» aus-
gezeichnet. Das «Valbella Inn Re-
sort» in Valbella ist einer der ersten 
Hotelbetriebe die sich erfolgreich 
an diesem Programm beteiligt.  

Direktor Thomas Vogt ist begeistert. Die sanierte Ölheizung leistet einen grossen An-
teil an das vereinbarte Energiesparziel. Foto: K. Rüegg
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MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Die Zuger Immobilienfirma 
Peikert bewirtschaftet über 150 
Liegenschaften mit rund 7000 
Objekten. Das Portfolio umfasst 
Stockwerkeigentum, Mietliegen-
schaften zum Wohnen und fürs 
Gewerbe sowie diverse Einzelobjek-
te, wobei das Unternehmen 
ausschliesslich für Dritte Verwal-
tungsaufgaben ausübt. Dafür nutzt 
es die Immobilien und Buchhal-
tungssoftware AbaImmo.

Was der Primetower für Zürich, ist für 
Zug das Hochhaus Park Tower. Das 
jüngste Wahrzeichen des Innerschwei-
zer Städtchens wurde letztes Jahr 
fertig gestellt, ist mit 81 Metern Höhe 
das höchste Gebäude des Kantons und 
weist 25 Stockwerke auf mit Flächen 
von rund 550 m2 pro Geschoss. Gebaut 
wurde das Prestige-Objekt im Auftrag 
des Konsortiums Park Tower, bestehend 
aus Peikert/Altras, wobei Peikert dieses 
auch vermarktet und anschliessend im 
Auftrag seiner Kunden verwaltet. 

Peikert ist aus einer Firmengruppe 
mit über 100-jähriger lokaler Tradition 
gewachsen, ist seit bald 20 Jahren 
eigenständig und beschäftigt derzeit 
14 bestens ausgebildete Mitarbei-
tende in der Bewirtschaftung und im 
Verkauf von Immobilien. Momentan 
werden rund 150 Immobilien mit rund 
7000 Objekten verwaltet und monat-
lich bis zu 2000 Rechnungen gestellt. 
Dafür wird seit zweieinhalb Jahren die 
moderne ABACUS Software für die 
Immobilienbewirtschaftung AbaImmo 
eingesetzt. 

Mehrere Gründe sprachen klar für 
AbaImmo: Die Software wurde von 
Immobilienspezialisten entwickelt, ist 

branchenlogisch aufgebaut und für die 
Peikert-Mitarbeitenden dementspre-
chend fast selbsterklärend. Zudem füh-
ren mehrere Programmassistenten die 
Anwender durch die verschiedenen Pro-
zesse. Funktionen wie die Customizing-
Möglichkeiten von Masken und Reports 
sorgen last but not least dafür, dass 
diese vom Anwender selber angepasst 
werden können. 

KURZE UMSETZUNGSZEIT. Für die Umset-
zung bis zum Produktivitätsstart am  
1. Januar 2013 wurden gerade mal sie-
ben Monate veranschlagt. Da der Stan-
dardumfang von AbaImmo bereits 
weitgehend von Peikert genutzt wer-
den konnte, waren mit Ausnahme der 
Reports keine grossen Anpassungen 
bei den Programmmasken nötig. Vor-
aussetzung für die reibungslose Imple-
mentierung war, dass sich die Stamm-
daten elektronisch aus dem alten 
System ins Format von ABACUS über-
nehmen und gleichzeitig bereinigen 
lassen sollten. Damit das neue System 
mit einem sauberen Datenstand star-
ten konnte, musste der EDV-Projektlei-
ter Claudio Dürger zunächst alle Re-
dundanzen im alten System eliminieren 
und fehlende Informationen wie Kün-
digungsfristen ergänzen. Das Einlesen 
der 7000 Objekte über die Schnittstel-
le selber beanspruchte laut dem Pro-
jektleiter nicht mehr als zehn Minuten.

Als einen grossen Vorteil von AbaIm-
mo sieht Dürger bei der Integration der 
Kreditorenbuchhaltung. Damit bekom-
me man u.a. einen besseren Überblick, 
wieviel von Lieferanten bezogen wurde. 

VIEL ZEIT SPAREN. Die Arbeit mit Abalm-
mo konnte wie geplant letztes Jahr 
aufgenommen werden, so dass sich 

AbaImmo – eine Software mit Zukunft
Tausende von Mietobjekten erfolgreich verwalten

die Sollstellung der Mieten und ers-
ten Abschlüsse zeitgerecht und effizi-
ent erledigen liessen. Abzahlungsver-
einbarungen mit Mietern werden nun 
ebenfalls über die Software abgebildet 
und verwaltet. Auch die jährlichen Ab-
rechnungen wie die Heiz-/Neben- und 
die Betriebskostenabrechnung bei den 
Stockwerkeigentümern, die Steuer-
ausweise über die Erneuerungsfonds 
sowie die Jahresabschlüsse für die Ei-
gentümer sind in einem Bruchteil der 
vorher benötigten Zeit erstellt. Ausser-
dem sind Umlagen von Heiz- und Ne-
benkosten vollumfänglich in AbaImmo 
abbildbar, so dass Excel-Tabellen obso-
let geworden sind. Zusammen mit dem 
Ausdruck werden die Kosten automa-
tisch im elektronischen Dossier zur Im-
mobilie als PDF-Dateien abgelegt. Für 
die Stockwerkeigentümerversamm-
lungen können die notwendigen Doku-
mentationen und Unterlagen wie etwa 
das Budget mit der Soll-/Ist-Rechnung 
pro Immobilie ausgedruckt werden. 
Auch anderes ist bequemer geworden. 
So werden Honorarabrechnungen ge-
mäss den in den Stammdaten der Im-
mobilie hinterlegten Ansätzen verrech-
net, wobei rückwirkende Anpassungen 
beim nächsten Abrechnungslauf auto-
matisch berücksichtigt werden. 

Auch anderes ist bequemer geworden. 
So werden Honorarabrechnungen ge-
mäss den in den Stammdaten der Im-
mobilie hinterlegten Ansätzen verrech-
net, wobei rückwirkende Anpassungen 
beim nächsten Abrechnungslauf auto-
matisch berücksichtigt werden. Fer-
ner gibt es keine mehrfachen Adres-
sen mehr, selbst dann, wenn ein Mieter 
mehrere Objekte belegt. Diese müssen 
nur noch an einem zentralen Ort ge-
ändert werden. Der Immobilienstamm 
bildet die Realität so ab, wie sie sich in 
den verschiedenen Liegenschaften bei-
spielsweise mit verschiedenen Haus-

eingängen und den dort vorhandenen 
Wohnungen effektiv präsentiert. 

FAZIT. Dürger ist von AbaImmo begeis-
tert. Er ist davon überzeugt, dass die 
ABACUS Lösung das Zeug dazu hat, 
der neue Standard im Bereich der Im-
mobilienbewirtschaftungslösungen in 
der Schweiz zu werden. Mit Aandar-
ta hätte Peikert zudem einen verlässli-
chen Partner, der verantwortlich für die 
kurze Einführungszeit, den fachkundi-
gen Support und die Kostensicherheit 
gewesen sei, so der IT-Verantwortliche. 
Er resümiert begeistert: «Wir haben 
mit Aandarta einen kompetenten und  
fairen Partner kennengelernt, der sein  
Geschäft versteht.»

 WEITERE INFORMATIONEN:

Softwarehersteller:
ABACUS Research AG
9300 Wittenbach-St. Gallen
www.abacus.ch

Implementierungspartner:
Aandarta AG
8304 Wallisellen
www.aandarta.ch

Der Immobilienstamm bildet die Realität so ab, wie sie sich in den  
verschiedenen Liegenschaften präsentiert.

Über die Abrechnungsdefinitionen lassen sich die Kosten flexibel auf die  
Objekte verteilen.

Budget mit Soll-/Ist-Vergleich für Stockwerkeigentümer-Versammlungen.

ABACUS Software bei  
Peikert Immobilien AG
– AbaImmo für 20 Benutzer

Mengen
– Anzahl verwaltete Objekte:  
 ca. 7000
– Anzahl Mietverträge/Mieter:  
 ca. 2000/1000
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die Sollstellung der Mieten und ers-
ten Abschlüsse zeitgerecht und effizi-
ent erledigen liessen. Abzahlungsver-
einbarungen mit Mietern werden nun 
ebenfalls über die Software abgebildet 
und verwaltet. Auch die jährlichen Ab-
rechnungen wie die Heiz-/Neben- und 
die Betriebskostenabrechnung bei den 
Stockwerkeigentümern, die Steuer-
ausweise über die Erneuerungsfonds 
sowie die Jahresabschlüsse für die Ei-
gentümer sind in einem Bruchteil der 
vorher benötigten Zeit erstellt. Ausser-
dem sind Umlagen von Heiz- und Ne-
benkosten vollumfänglich in AbaImmo 
abbildbar, so dass Excel-Tabellen obso-
let geworden sind. Zusammen mit dem 
Ausdruck werden die Kosten automa-
tisch im elektronischen Dossier zur Im-
mobilie als PDF-Dateien abgelegt. Für 
die Stockwerkeigentümerversamm-
lungen können die notwendigen Doku-
mentationen und Unterlagen wie etwa 
das Budget mit der Soll-/Ist-Rechnung 
pro Immobilie ausgedruckt werden. 
Auch anderes ist bequemer geworden. 
So werden Honorarabrechnungen ge-
mäss den in den Stammdaten der Im-
mobilie hinterlegten Ansätzen verrech-
net, wobei rückwirkende Anpassungen 
beim nächsten Abrechnungslauf auto-
matisch berücksichtigt werden. 

Auch anderes ist bequemer geworden. 
So werden Honorarabrechnungen ge-
mäss den in den Stammdaten der Im-
mobilie hinterlegten Ansätzen verrech-
net, wobei rückwirkende Anpassungen 
beim nächsten Abrechnungslauf auto-
matisch berücksichtigt werden. Fer-
ner gibt es keine mehrfachen Adres-
sen mehr, selbst dann, wenn ein Mieter 
mehrere Objekte belegt. Diese müssen 
nur noch an einem zentralen Ort ge-
ändert werden. Der Immobilienstamm 
bildet die Realität so ab, wie sie sich in 
den verschiedenen Liegenschaften bei-
spielsweise mit verschiedenen Haus-

eingängen und den dort vorhandenen 
Wohnungen effektiv präsentiert. 

FAZIT. Dürger ist von AbaImmo begeis-
tert. Er ist davon überzeugt, dass die 
ABACUS Lösung das Zeug dazu hat, 
der neue Standard im Bereich der Im-
mobilienbewirtschaftungslösungen in 
der Schweiz zu werden. Mit Aandar-
ta hätte Peikert zudem einen verlässli-
chen Partner, der verantwortlich für die 
kurze Einführungszeit, den fachkundi-
gen Support und die Kostensicherheit 
gewesen sei, so der IT-Verantwortliche. 
Er resümiert begeistert: «Wir haben 
mit Aandarta einen kompetenten und  
fairen Partner kennengelernt, der sein  
Geschäft versteht.»

 WEITERE INFORMATIONEN:

Softwarehersteller:
ABACUS Research AG
9300 Wittenbach-St. Gallen
www.abacus.ch

Implementierungspartner:
Aandarta AG
8304 Wallisellen
www.aandarta.ch

Der Immobilienstamm bildet die Realität so ab, wie sie sich in den  
verschiedenen Liegenschaften präsentiert.

Über die Abrechnungsdefinitionen lassen sich die Kosten flexibel auf die  
Objekte verteilen.

Budget mit Soll-/Ist-Vergleich für Stockwerkeigentümer-Versammlungen.

ABACUS Software bei  
Peikert Immobilien AG
– AbaImmo für 20 Benutzer

Mengen
– Anzahl verwaltete Objekte:  
 ca. 7000
– Anzahl Mietverträge/Mieter:  
 ca. 2000/1000
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 Zürich, 8. Oktober 2015 – Die 
Siemens Schweiz AG verlängert die 
Zusammenarbeit mit Bouygues 
Energies & Services, Tochterfirma 
von Bouygues Construction, indem 
sie das Facility Management all 
ihrer 25 Standorte in der Schweiz 
für eine Dauer von fünf Jahren an 
Bouygues Energies & Services ver- 
gibt. Bouygues Energies & Services 
verantwortet damit die kauf- 
männische, technische und infra-
strukturelle Bewirtschaftung 
einer Gesamtfläche von 300 000 m2 
für Siemens in der Schweiz.

Im Jahr 2006 lancierte Siemens Real 
Estate eine erste Ausschreibung, um 
das Facility Management an vier ihrer 
Schweizer Standorte zu externalisie-
ren: Bouygues Energies & Services, 
damals noch unter der Firmenbe-
zeichnung MIBAG Property + Facility 
Management AG, erhielt ein erstes 
Mandat für die Standorte Zug, Zürich, 
Volketswil und Steinhausen. Neun Jah-
re später wird Bouygues Energies & 
Services im Zuge einer nationalen Aus-
schreibung als alleiniger Provider für 
den Betrieb und die Bewirtschaftung 
der Siemens-Standorte in der Schweiz 
ausgewählt.  

«Dank unserer Strategie der perma-
nenten Erhöhung unserer Eigenferti-
gungstiefe und unserer vorhandenen 
Synergien in den verschiedenen Re-
gionen sind wir heute in der Lage, un-
serer langjährigen Kundin Lösungen, 
die Effizienz und Innovation verbinden, 
schweizweit und in allen Sprachregi-
onen anzubieten» bestätigt Enzo Mo-
literni, CEO von Bouygues Energies & 
Services Schweiz, «und festigen damit 
ihre Stellung als globaler Provider auf 
dem Schweizer Markt».

Das Portfolio umfasst 52 Gebäude an 
25 Standorten in der ganzen Schweiz. 
Es beinhaltet Büro-, Industrie- und 
Produktionsgebäude sowie Lager-
hallen.

Die Implementierung des neuen  
Mandats ist im Gange, der Start ist  
für den 1. März 2016 vorgesehen.

 WEITERE INFORMATIONEN:
Julie Brunner  
Leiterin Marketing & Kommunikation 
Tel. +41 58 800 44 44
communication@bouygues-es.com

Die Siemens Schweiz AG beauftragt Bouygues Energies & Services Schweiz 
mit dem Facility Management aller Siemens-Gebäude in der Schweiz

Bouygues Energies & Services, ein Tochterunternehmen von 
Bouygues Construction, bietet integrierte Komplettlösungen für 
Energie, IT und Dienstleistungen. Es ist für öffentliche und priva-
te Auftraggeber in den Bereichen Infrastrukturen für Energie-, 
Verkehrs - und Datennetze, städtischer Raum, öffentliche und 
private Einrichtungen sowie Industrie tätig. Bouygues Energies 
& Services entwickelt, realisiert, wartet und betreibt massge-
schneiderte technische Systeme, die es den Kunden ermögli-
chen, ihren Nutzern einen attraktiven Lebens- und Arbeitsraum 
zu bieten und ihren Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. 

Bouygues Energies & Services bringt ihre Expertise im Bereich 
Energieeffzienz ein und bietet Dienstleistungen mit hohem  
Mehrwert in ihren drei Hauptgeschäftsfeldern: Energie- und  
Kommunikationsnetze, Elektrotechnik und Heizung, Lüftung,  
Klima (HLKE), sowie Facility Management. 

Bouygues Energies & Services zählt 12 000 Mitarbeitende in 
Frankreich, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Afrika 
und Kanada. Das Unternehmen hat 2014 einen Umsatz von  
1,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. 

In der Schweiz, Bouygues Energies & Services ist ein führendes 
Unternehmen für Dienstleistungen rund um Geschäftsimmo-
bilien und deren gesamten Lebenszyklus. Bouygues Energies & 
Services Schweiz ist landesweit an 30 Standorten tätig und be-
schäftigt 1370 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist nach  
ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 und ISO 50 001 zertifiziert. 
ren Partner kennengelernt, der sein Geschäft versteht.»
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 Nie war Parkraum in unseren 
Innenstädten und Ballungszentren 
wertvoller als heute. Wie ein Magnet 
ziehen Grossstädte die Menschen 
zum Wohnen, Arbeiten und Einkau-
fen an. Wirtschaftlich sinnvolle 
Parkmöglichkeiten gibt es fast nur 
noch unter der Erde und selbst dort 
werden die Platzverhältnisse immer 
enger. Weil der Platz Mangelware ist 
und Wohn- oder Arbeitsräume immer 
näher an die Parkgarage heranrü-
cken, verändern sich auch die Anfor-
derungen an die Torsysteme der 
Garagen: schmalere Konstruktionen, 
geringe Geräuschentwicklung und 
dazu Langlebigkeit, Sicherheit und 
ein modernes Design sind Eigen-
schaften, die die Konstruktion des 
Hörmann Sammelgaragentors ET 
500 vereint. 

Vor allem bei engen Platzverhältnissen 
im Innen- und Aussenbereich des Tores 
ist ein Kipptor ideal geeignet. Im Inne-
ren der Garage benötigt das Tor dank 
der geringen Zargentiefe von maximal 
450 mm nur wenig Platz, sodass dieser 
links und rechts neben dem Tor als Ein-
stellplatz genutzt werden kann. Auch im 
Deckenbereich erweist sich  das Kipp-
tor mit einer geringen Einschubtiefe als 
Raumsparer. 

Im Aussenbereich sollte das Tor gerade 
an hochfrequentierten Gehwegen mög-
lichst wenig bis gar nicht ausschwen-
ken, um Passanten nicht zu behindern 
oder zu gefährden. Hierfür eignen sich 
Roll- oder Sectionaltore ebenso wie das 
Kipptor ET 500, welches beim Einbau 
hinter der Öffnung gar nicht und bei an-
deren Einbauvarianten nur maximal  
40 mm ausschwenkt. Der Vorteil des 
Kipptores liegt in dem besonders ge-
ringen Wartungsaufwand und der da-
mit einhergehenden Langlebigkeit, denn 
das ET 500 arbeitet mit einer Gegenge-
wichtstechnik: Weniger Verschleiss und 
ein antriebsschonender Torlauf sind die 
Folgen.

In Kombination mit dem für bis zu 100 
Stellplätze ausgerichteten Antrieb, Su-
praMatic HT, sorgt das ET 500 für ho-
he Sicherheit, denn die in die Zarge in-
tegrierte Lichtschranke reduziert das 
Unfallrisiko: Erkennt die Lichtschranke 
beim Schliessen des Tores zum Beispiel 
ein Fahrzeug oder eine Person, rever-
siert das Tor bevor es auf das Hindernis 
auftrifft. Die patentierte Aufschiebesi-
cherung verriegelt das Tor und hemmt 
somit Einbrüche, indem sie automatisch 
in den Anschlag der Führungsschiene 
des Antriebs einrastet, sobald das Tor 
geschlossen wird. Laut Herstelleranga-

ben ist diese mechanische Lösung bis-
lang die einzige auf dem Markt, die auch 
bei Stromausfall funktioniert. Die Sanft-
Anlauf- und Sanft-Stopp-Funktion des 
Antriebs sorgt für einen leisen und ruhi-
gen Lauf des Tores. So können Bewoh-
ner oder Mitarbeiter des Hauses trotz 
hoher Frequenz ruhig schlafen oder 
konzentriert arbeiten. Für Sammelgara-
gen mit mehr als 100 Stellplätzen bie-
tet Hörmann das ET 500 in Kombinati-
on mit dem Antrieb ITO 400 FU an, der 
speziell für hohe Frequenzen entwickelt 
wurde. Mit verschiedenen Gestaltungs-
lösungen haben Planer die Möglich-
keit, das Garagentor an das Designkon-

Wartungsarm, leise und platzsparend: 
Das Sammelgaragentor ET 500 von Hörmann

zept des Gebäudes anzupassen: Mit der 
bauseitigen Beplankung kann das ET 
500 praktisch unsichtbar in die Fassa-
de integriert werden. Weitere Motive aus 
Aluminium- oder Stahlblech sorgen ne-
ben einem modernen Design für eine 
gute Belüftung der Garage. Das Sam-
melgaragentor kann mit Schlupftür für 
den erleichterten und schnelleren Per-
sonendurchgang ausgestattet werden 
und wird mit einem umfangreichen Zu-
behörprogramm angeboten.

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.hoermann.ch

Das Kipptor ET 500 eignet sich besonders zum Einsatz bei Sammelgaragen an  
hochfrequentierten Gehwegen. Der Torflügel schwenkt bei Einbau hinter der Öffnung 
nicht aus und lässt damit Passanten genügend Platz ohne sie zu behindern oder zu 
gefährden. Bild: Hörmann
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www.verlustscheinverjährung.ch

Haltbar bis

1.1.2017?

Bisher gab es bei Verlustscheinen kein Verfallsdatum. Doch am 1. Januar 2017 tritt in der schweiz die 
Verjährung von Verlustscheinen in kraft. alle Verlustscheine, die vor 1997 ausgestellt wurden, verlieren 
damit jeglichen Wert, bei allen späteren Verlustscheinen beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Wir 
zeigen ihnen, wie sie vermeiden können, dass sich ihre Forderungen in Luft auflösen. 
Besuchen sie uns auf www.verlustscheinverjährung.ch oder kontaktieren sie uns für ein 
persönliches Gespräch. Wir freuen uns auf sie.

Gold hat kein Verfallsdatum.
Verlustscheine hingegen schon.
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 Zürich, 8. Oktober 2015 – Die 
Siemens Schweiz AG verlängert die 
Zusammenarbeit mit Bouygues 
Energies & Services, Tochterfirma 
von Bouygues Construction, indem 
sie das Facility Management all 
ihrer 25 Standorte in der Schweiz 
für eine Dauer von fünf Jahren an 
Bouygues Energies & Services ver- 
gibt. Bouygues Energies & Services 
verantwortet damit die kauf- 
männische, technische und infra-
strukturelle Bewirtschaftung 
einer Gesamtfläche von 300 000 m2 
für Siemens in der Schweiz.

Im Jahr 2006 lancierte Siemens Real 
Estate eine erste Ausschreibung, um 
das Facility Management an vier ihrer 
Schweizer Standorte zu externalisie-
ren: Bouygues Energies & Services, 
damals noch unter der Firmenbe-
zeichnung MIBAG Property + Facility 
Management AG, erhielt ein erstes 
Mandat für die Standorte Zug, Zürich, 
Volketswil und Steinhausen. Neun Jah-
re später wird Bouygues Energies & 
Services im Zuge einer nationalen Aus-
schreibung als alleiniger Provider für 
den Betrieb und die Bewirtschaftung 
der Siemens-Standorte in der Schweiz 
ausgewählt.  

«Dank unserer Strategie der perma-
nenten Erhöhung unserer Eigenferti-
gungstiefe und unserer vorhandenen 
Synergien in den verschiedenen Re-
gionen sind wir heute in der Lage, un-
serer langjährigen Kundin Lösungen, 
die Effizienz und Innovation verbinden, 
schweizweit und in allen Sprachregi-
onen anzubieten» bestätigt Enzo Mo-
literni, CEO von Bouygues Energies & 
Services Schweiz, «und festigen damit 
ihre Stellung als globaler Provider auf 
dem Schweizer Markt».

Das Portfolio umfasst 52 Gebäude an 
25 Standorten in der ganzen Schweiz. 
Es beinhaltet Büro-, Industrie- und 
Produktionsgebäude sowie Lager-
hallen.

Die Implementierung des neuen  
Mandats ist im Gange, der Start ist  
für den 1. März 2016 vorgesehen.

 WEITERE INFORMATIONEN:
Julie Brunner  
Leiterin Marketing & Kommunikation 
Tel. +41 58 800 44 44
communication@bouygues-es.com

Die Siemens Schweiz AG beauftragt Bouygues Energies & Services Schweiz 
mit dem Facility Management aller Siemens-Gebäude in der Schweiz

Bouygues Energies & Services, ein Tochterunternehmen von 
Bouygues Construction, bietet integrierte Komplettlösungen für 
Energie, IT und Dienstleistungen. Es ist für öffentliche und priva-
te Auftraggeber in den Bereichen Infrastrukturen für Energie-, 
Verkehrs - und Datennetze, städtischer Raum, öffentliche und 
private Einrichtungen sowie Industrie tätig. Bouygues Energies 
& Services entwickelt, realisiert, wartet und betreibt massge-
schneiderte technische Systeme, die es den Kunden ermögli-
chen, ihren Nutzern einen attraktiven Lebens- und Arbeitsraum 
zu bieten und ihren Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. 

Bouygues Energies & Services bringt ihre Expertise im Bereich 
Energieeffzienz ein und bietet Dienstleistungen mit hohem  
Mehrwert in ihren drei Hauptgeschäftsfeldern: Energie- und  
Kommunikationsnetze, Elektrotechnik und Heizung, Lüftung,  
Klima (HLKE), sowie Facility Management. 

Bouygues Energies & Services zählt 12 000 Mitarbeitende in 
Frankreich, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Afrika 
und Kanada. Das Unternehmen hat 2014 einen Umsatz von  
1,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. 

In der Schweiz, Bouygues Energies & Services ist ein führendes 
Unternehmen für Dienstleistungen rund um Geschäftsimmo-
bilien und deren gesamten Lebenszyklus. Bouygues Energies & 
Services Schweiz ist landesweit an 30 Standorten tätig und be-
schäftigt 1370 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist nach  
ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 und ISO 50 001 zertifiziert. 
ren Partner kennengelernt, der sein Geschäft versteht.»
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 Sie möchten Investitionen in Ihre 
Heizzentrale vermeiden, den Auf-
wand für den Betrieb und Unterhalt 
auslagern? Das Risiko für einen 
reibungslosen Betrieb würden Sie 
am liebsten an einen Experten ab-
geben? Dann haben wir die Lösung 
für Sie: EKZ Energiecontracting.

Nebst Gemeinden, Architekten und 
Planer setzen nun auch Stockwerkei-
gentümergemeinschaften vermehrt 
auf ein Energiecontracting. Das Ener-
giecontracting der EKZ ist ein Finan-
zierungs- und Dienstleistungsmodell 
für Energieerzeugungsanlagen.

Der Contractor (EKZ) stellt dem Kun-
den die Heizanlage und die Lieferung 
von Nutzenergie gegen einen verein-
barten Preis zur Verfügung. Sämtliche 
Kosten für Planung, Bau, Betrieb und 
Unterhalt sowie für allfällige Reparatu-
ren und Ersatzteile werden vom Con-
tractor übernommen, genauso wie das 
finanzielle und technische Risiko. Die 
EKZ betreiben als Eigentümerin die 
Anlage und garantieren während der 
gesamten Vertragslaufzeit einen nach-
haltigen und störungsfreien Betrieb 
sowie eine hohe Versorgungssicher-
heit – inklusive Fernüberwachung und 
24-Stunden-Pikettdienst.

LANGFRISTIGE KOSTENTRANSPARENZ. 
Als Contractingkunde haben Sie ei-
nen Ansprechpartner für alle Anliegen 
rund um Ihre Heizzentrale. Ihre Anlage 
wird professionell und zentral über den 
gesamten Lebenszyklus von den EKZ 
betreut. Da die EKZ sämtliche Inves-
titionen übernehmen, bleibt Ihr Kapi-
tal ungebunden und kann anderweitig 
eingesetzt werden – es besteht auch 
keine Notwendigkeit für die Bildung 
eines Erneuerungsfonds. Die Wär-

EKZ Energiecontracting –  
Risikofreie und zuverlässige Wärmeversorgung

EKZ Energiecontracting – Vorteile für Stockwerkeigentümer

– Effiziente Energieerzeugung und effizientes Energiemanagement
– Kosten für allfällige Reparaturen und Ersatzteile entfallen
– Kein Erneuerungsfonds für die Wärmeerzeugung nötig
– Langfristig kalkulierbare Energiekosten
– Hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit dank  
 Fernüberwachung und 24-Stunden-Pikettdienst
– Auslagerung aller technischen und kommerziellen  
 Belange an einen Spezialisten
– Hohe lokale und regionale Wertschöpfung
– Attraktivitätssteigerung der Liegenschaft dank Einsatz  
 von erneuerbaren Energien und hoher Werterhaltung der Installationen
– Optimale Voraussetzung für Minergie

Übernahme von bestehenden Energiezentralen
Möchten Sie die Betreuung Ihrer bestehenden Energiezentrale in die Hände  
eines kompetenten Partners legen? Die EKZ übernehmen Ihre Anlage im  
Rahmen eines Energiecontractings oder entlasten Sie von Betrieb und Unter-
halt durch ein sogenanntes Betriebscontracting. Bei beiden Modellen lagern 
Sie die technischen und kommerziellen Belange sowie allfällige Risiken  
an die EKZ aus.

me- und Kältekosten sind langfristig 
kalkulierbar und die Attraktivität Ihrer 
Liegenschaft wird durch den Einsatz 
von erneuerbaren Energien und einer 
hohen Werterhaltung der Installationen 
gesteigert.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN. Am Anfang der 
Partnerschaft steht immer eine exakte 
Analyse der jeweiligen Situation un-
ter Berücksichtigung der Kundenbe-
dürfnisse. Auf dieser Basis entwickeln 
die EKZ für Sie eine optimale Lösung, 
welche eine langfristige Rentabilität 
dank effizientem Wirkungsgrad sowie 
eine hohe Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit aufweist. Für 
alle diese Schritte sind die EKZ ver-
antwortlich. Dabei profitiert der Kun-
de von einem langjährigen Know-How 
von über 800 betriebenen Anlagen in 
der ganzen Schweiz. Insbesondere ab 
acht Wohneinheiten mit einem gesam-
ten Energiebedarf von 30 bis 40 kW 
lohnt sich das Modell. Rufen Sie uns 
an – gerne besprechen wir Ihr Anliegen 
mit Ihnen.

DIE NACHFRAGE IST BEACHTLICH.Dass die 
EKZ ein Kundenbedürfnis abdecken, 
zeigt der Erfolg des Angebots. Insge-
samt generieren über 800 Anlagen 
mehr als 145 GWh nachhaltige Heiz-
energie. Damit werden jährlich etwa 
35 000 Tonnen CO2 eingespart, was 
einem CO2-Verbrauch von 7 000 Perso-
nen entspricht.

 WEITERE INFORMATIONEN:
EKZ Energiecontracting
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Überlandstrasse 2  
8953 Dietikon
Tel. 058 359 53 53 
www.ekz.ch/contracting
contracting@ekz.chWebinkasso
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 Wer weiss besser, was Kunden  
wollen, als die Kunden? Die Häny AG 
wollte es genau wissen, hat nachge-
fragt und aus den Resultaten einer 
Kundenumfrage das Dienstleistungs-
paket Häny Plus entwickelt. Zusätz-
lich zum individuellen Wartungsver-
trag lässt sich nun jede gewünschte 
Leistung modular beziehen. Kern-
stück von Häny Plus sind die neue 
Kundendienststruktur und das kom-
plexe Dokumentationsprogramm. 
Dank diesem proaktiven Pumpenma-
nagement können Unternehmen und 
Gemeinden Kosten senken und vor-
ausschauend budgetieren.

Von Remo Dellapina, Leiter Kunden-
dienst bei der Häny AG haben wir mehr 
über Häny Plus erfahren. 

WAS HAT IHRE KUNDENBEFRAGUNG  
ERGEBEN? WO ZEIGT SICH HANDLUNGSBE-
DARF? Es sind zwei Hauptpunkte.  
Erstens der zunehmende Verlust von in-
ternem Pumpen-Know-How infolge von 
Pensionierungen, Rationalisierungen 
oder natürlichen Abgängen. Und zwei-
tens das Fehlen von aussagekräftigen 
Gesamtdokumentationen und somit der 
fehlende Überblick über den Zustand 
der Anlage und den Investitionsbedarf. 
Bei Wasserversorgungen und in Unter-
nehmen, bei denen Wasser betriebsrele-
vant ist, beispielsweise in Spitälern oder 
der herstellenden Industrie, herrscht 
also dringender Handlungsbedarf.

REICHT DAFÜR EIN WARTUNGSVERTRAG 
NICHT AUS? Nein, mit einem Wartungs-
vertrag ist die Anlage – wie der Name 
sagt – gut unterhalten. Eine gut gewar-
tete Pumpe hat übrigens eine rund fünf 
bis sechs Jahre höhere Lebensdauer. 
Das Manko liegt in der vorausschauen-
den Planung, also im Erkennen von al-
ters- oder belastungsbedingten Schä-
den und Ersatzinvestitionen. Solange die 
Kontrolllampen grün anzeigen, ist für 
den Betreiber alles in bester Ordnung. 
Dies sagt aber nichts über mögliche  
Belastungs- oder Alterschäden aus. Hier 
setzt Häny Plus an. 

HÄNY PLUS ERGÄNZT DEN WARTUNGS- 
VERTRAG? Genau. Häny Plus bietet einen 
echten Mehrwert. Damit alles im grünen 
Bereich bleibt, schauen wir für unsere 
Kunden in die Zukunft und berechnen 
anhand von Zustandsanalysen den indi-
viduellen Bedarf. Jede einzelne Pumpe 
wird mit Fakten, Grafiken und Fotos do-
kumentiert und deren Lebenszyklus auf-
gezeigt. Wie alt ist die Anlage? Wann ist 
eine Revision oder ein Ersatz angezeigt? 
Ist die Leistungsstärke richtig gewählt, 
schwingt sie im richtigen Bereich?  
Besteht eine Priorisierungsliste für den 
Notfall? Sind die Pumpen richtig aufein-
ander abgestimmt? Sind Ersatzteile vor-
handen oder beschaffbar? Stimmen die 
Wartungsintervalle? Lässt sich die Effizi-
enz durch eine Revision steigern? Oder 

kann man mit einer neuen Pumpe  
Strom sparen? 

WURDEN DIESE DIENSTLEISTUNGEN  
BISHER NICHT ANGEBOTEN? Nicht in die-
sem Umfang und in dieser Konsequenz. 
Wenn sich im Rahmen einer Pumpen-
wartung Handlungsbedarf gezeigt hat, 
haben wir die Kunden selbstverständ-
lich entsprechend beraten. Dies war je-
doch zu wenig methodisch. Mit Häny 
Plus stellen wir vom reaktiven auf den 
proaktiven Kundendienst um. Dank die-
ser langfristigen Strategie lassen sich 
komplexe Pumpenanlagen vorausschau-
end unterhalten und somit die Lebens-
zyklen der Pumpen verlängern. Damit 
sparen unser Kunden Geld und können 
erforderliche Revisionen oder den Kauf 
von Ersatzpumpen frühzeitig in die Bud-
getplanung aufnehmen. Natürlich blei-
ben Maschinen mit ihren mechanischen 
Teilen und der Computertechnik bis zu 
einem gewissen Grad unberechenbar, 
mit einer Zustandsanalyse und entspre-
chenden Massnahmen kann man jedoch 
das Risiko eines Ausfalles entscheidend 
minimieren.

WELCHE MODULE ENTHÄLT HÄNY PLUS?
Häny Plus ist das Rund-um-sorglos-
Paket für Kunden. Es ergänzt die klassi-
schen Dienstleistungen eines Kunden-
dienstes wie die Inbetriebnahme oder 
die Wartung mit Zusatzangeboten für 
den Support, den Betriebsprozess, für 
die Materialbeschaffung, die Optimie-
rung und vor allem auch die Wirtschaft-
lichkeit.

BITTE ERKLÄREN SIE DAS NOCH  
KONKRETER.Wir sehen die Dienstleistun-
gen als geschlossenen Kreislauf. Mit den 
Modulen Dokumentation, Materialbe-
wirtschaftung, Retrofit, Zustandsana-
lyse, Priorisierungsanalyse, Wirtschaft-
lichkeit und dem Support decken wir 
sämtliche Kundenbedürfnisse mit Häny 
Plus ab. Jedes Modul ist einzeln nutz-
bar. Die Basis für alle relevanten Ent-
scheidungen bildet die umfassende Zu-
standsanalyse. Bei bestehenden Kunden 
mit aktuellen Dokumentationen ist diese 
schneller verfügbar, bei Neukunden  
entsprechend aufwendiger. 

BRAUCHT ES FÜR HÄNY PLUS EINEN 
WARTUNGSVERTRAG?Jein, Häny Plus ist 
modulartig aufgebaut und lässt sich 
massgeschneidert einsetzen. Um das 
Potenzial auszuschöpfen, ist jedoch ein 
Wartungsvertrag sinnvoll und nötig. Im 
Rahmen dieser Wartungsverträge wer-
den detaillierte Dokumentationen  
erstellt, bei bestehenden Kunden wer-
den diese im Zuge der kommenden  
Wartungen automatisch an das Häny 
Plus-System angepasst.

LÄSST SICH HÄNY PLUS AUCH MIT 
PRODUKTEN ANDERER ANBIETER 
NUTZEN?Selbstverständlich. Häny Plus 
ist auf Pumpensysteme aller Marken 

anwendbar. Bei Fremdanlagen ist das 
Optimierungspotenzial in aller Regel so-
gar höher.

WIE OBJEKTIV IST SO EINE BEWERTUNG?
Wir denken langfristig und erstellen 
diese immer aus Sicht des Kunden. 
Überspitzt formuliert muss das Konzept 
für den Kunden stimmen, nicht für uns. 
Wir sind überzeugt, dass eine faire Part-
nerschaft immer auf Ehrlichkeit und Ver-
trauen aufbaut. Dank unserem Vollsor-
timent an erstklassigen Pumpen, dem 
exklusiven Pumpenprüfstand und Revi-
sions-Know-How finden wir für unsere 
Kunden immer die Lösung mit dem bes-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

AN WEN RICHTET SICH DAS ANGEBOT?
Im Prinzip kann jeder Besitzer einer 
Pumpanlage die Vorteile von Häny Plus 
in Anspruch nehmen, also selbst ein Ein-
familienhausbesitzer. In der Praxis sind 
es natürlich vorwiegend grössere und 
kleinere Unternehmen, Immobilienver-
waltungen, Facility Management sowie 
zunehmend Kommunen und Industrie-
betriebe. Je grösser und komplexer die 
Anlagen, desto grösser sind die Spar-
möglichkeiten.

MUSSTEN SIE FÜR HÄNY PLUS GROSSE  
INTERNE ANPASSUNGEN VORNEHMEN?
Das Pumpen-Know-How ist bei Häny 
fast im Überfluss vorhanden. Für Häny 
Plus haben wir jedoch nochmals in 
Mensch und Technik investiert. Für die 
sorgfältige Datenpflege wurde ein kom-
plexes, aber einfach zu bedienendes 
Dokumentationssystem entwickelt. Wir 
haben die Mitarbeitenden entsprechend 
weitergebildet und Abläufe neu organi-
siert. Der Kundendienst ist in die Berei-
che Haustechnik, Kommunal/Industrie, 
Schwimmbadtechnik und das Monta-
geteam unterteilt. Damit spricht der 
Kunde immer mit seinem Branchenspe-
zialisten. 

GIBT ES BEREITS FEEDBACKS?
Das Konzept stösst intern auf grosse 
Zustimmung und diesen Rückhalt spüre 

ich bei den täglichen Umsetzungen. 
Dazu hat das Programm seine ersten 
Praxistests bereits erfolgreich bestan-
den. Die Kunden zeigen sich beeindruckt 
vom «Häny Plus»-Konzept mit den 
massgeschneiderten Dienstleistungen. 
Vor allem die detaillierten Dokumenta-
tionen haben die Kundenerwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.

WIE GARANTIEREN SIE EINE EFFIZIENTE 
KUNDENBETREUUNG?
Jeder Kunde hat seinen ganz per-
sönlichen Ansprechpartner – einen 
Bereichsspezialisten. Dieser kennt 
die Kunden anlage aus dem Effeff und 
kann entsprechend kompetent und 
effizient auf alle Anliegen eingehen. 
Dort, wo zusätzliches Know-How erfor-
derlich ist, beschafft sich der Kunden-
betreuer intern die Informationen vom 
Ingenieur oder nimmt diesen zu  
Sitzungen mit.

WIE SIEHT DER KUNDENDIENST DER ZU-
KUNFT AUS? Ein moderner Kundendienst 
nimmt die Kunden ernst, denkt langfris-
tig und findet schnell überzeugende  
Lösungen. Er ist nahe am Markt und am 
Kunden und unterstützt diesen proak-
tiv mit massgeschneiderten Angeboten. 
Und er sollte alle Produkte- und Service-
wünsche aus einer Hand abdecken kön-
nen. Mit unserem umfassenden Produk-
tesortiment und Häny Plus kommen wir 
dieser Idealvorstellung schon sehr nahe.

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.haeny.com.

Häny Plus-Kreisgrafik

Remo Dellapina
Leiter Kundendienst seit  
1. Dezember 2012

Proaktives Pumpenmanagement dank Häny Plus
Interview mit Remo Dellapina, Leiter Kundendienst

MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Sie möchten Investitionen in Ihre 
Heizzentrale vermeiden, den Auf-
wand für den Betrieb und Unterhalt 
auslagern? Das Risiko für einen 
reibungslosen Betrieb würden Sie 
am liebsten an einen Experten ab-
geben? Dann haben wir die Lösung 
für Sie: EKZ Energiecontracting.

Nebst Gemeinden, Architekten und 
Planer setzen nun auch Stockwerkei-
gentümergemeinschaften vermehrt 
auf ein Energiecontracting. Das Ener-
giecontracting der EKZ ist ein Finan-
zierungs- und Dienstleistungsmodell 
für Energieerzeugungsanlagen.

Der Contractor (EKZ) stellt dem Kun-
den die Heizanlage und die Lieferung 
von Nutzenergie gegen einen verein-
barten Preis zur Verfügung. Sämtliche 
Kosten für Planung, Bau, Betrieb und 
Unterhalt sowie für allfällige Reparatu-
ren und Ersatzteile werden vom Con-
tractor übernommen, genauso wie das 
finanzielle und technische Risiko. Die 
EKZ betreiben als Eigentümerin die 
Anlage und garantieren während der 
gesamten Vertragslaufzeit einen nach-
haltigen und störungsfreien Betrieb 
sowie eine hohe Versorgungssicher-
heit – inklusive Fernüberwachung und 
24-Stunden-Pikettdienst.

LANGFRISTIGE KOSTENTRANSPARENZ. 
Als Contractingkunde haben Sie ei-
nen Ansprechpartner für alle Anliegen 
rund um Ihre Heizzentrale. Ihre Anlage 
wird professionell und zentral über den 
gesamten Lebenszyklus von den EKZ 
betreut. Da die EKZ sämtliche Inves-
titionen übernehmen, bleibt Ihr Kapi-
tal ungebunden und kann anderweitig 
eingesetzt werden – es besteht auch 
keine Notwendigkeit für die Bildung 
eines Erneuerungsfonds. Die Wär-

EKZ Energiecontracting –  
Risikofreie und zuverlässige Wärmeversorgung

EKZ Energiecontracting – Vorteile für Stockwerkeigentümer

– Effiziente Energieerzeugung und effizientes Energiemanagement
– Kosten für allfällige Reparaturen und Ersatzteile entfallen
– Kein Erneuerungsfonds für die Wärmeerzeugung nötig
– Langfristig kalkulierbare Energiekosten
– Hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit dank  
 Fernüberwachung und 24-Stunden-Pikettdienst
– Auslagerung aller technischen und kommerziellen  
 Belange an einen Spezialisten
– Hohe lokale und regionale Wertschöpfung
– Attraktivitätssteigerung der Liegenschaft dank Einsatz  
 von erneuerbaren Energien und hoher Werterhaltung der Installationen
– Optimale Voraussetzung für Minergie

Übernahme von bestehenden Energiezentralen
Möchten Sie die Betreuung Ihrer bestehenden Energiezentrale in die Hände  
eines kompetenten Partners legen? Die EKZ übernehmen Ihre Anlage im  
Rahmen eines Energiecontractings oder entlasten Sie von Betrieb und Unter-
halt durch ein sogenanntes Betriebscontracting. Bei beiden Modellen lagern 
Sie die technischen und kommerziellen Belange sowie allfällige Risiken  
an die EKZ aus.

me- und Kältekosten sind langfristig 
kalkulierbar und die Attraktivität Ihrer 
Liegenschaft wird durch den Einsatz 
von erneuerbaren Energien und einer 
hohen Werterhaltung der Installationen 
gesteigert.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN. Am Anfang der 
Partnerschaft steht immer eine exakte 
Analyse der jeweiligen Situation un-
ter Berücksichtigung der Kundenbe-
dürfnisse. Auf dieser Basis entwickeln 
die EKZ für Sie eine optimale Lösung, 
welche eine langfristige Rentabilität 
dank effizientem Wirkungsgrad sowie 
eine hohe Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit aufweist. Für 
alle diese Schritte sind die EKZ ver-
antwortlich. Dabei profitiert der Kun-
de von einem langjährigen Know-How 
von über 800 betriebenen Anlagen in 
der ganzen Schweiz. Insbesondere ab 
acht Wohneinheiten mit einem gesam-
ten Energiebedarf von 30 bis 40 kW 
lohnt sich das Modell. Rufen Sie uns 
an – gerne besprechen wir Ihr Anliegen 
mit Ihnen.

DIE NACHFRAGE IST BEACHTLICH.Dass die 
EKZ ein Kundenbedürfnis abdecken, 
zeigt der Erfolg des Angebots. Insge-
samt generieren über 800 Anlagen 
mehr als 145 GWh nachhaltige Heiz-
energie. Damit werden jährlich etwa 
35 000 Tonnen CO2 eingespart, was 
einem CO2-Verbrauch von 7 000 Perso-
nen entspricht.

 WEITERE INFORMATIONEN:
EKZ Energiecontracting
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Überlandstrasse 2  
8953 Dietikon
Tel. 058 359 53 53 
www.ekz.ch/contracting
contracting@ekz.chWebinkasso

www.verlustscheinverjährung.ch

Haltbar bis

1.1.2017?

Bisher gab es bei Verlustscheinen kein Verfallsdatum. Doch am 1. Januar 2017 tritt in der schweiz die 
Verjährung von Verlustscheinen in kraft. alle Verlustscheine, die vor 1997 ausgestellt wurden, verlieren 
damit jeglichen Wert, bei allen späteren Verlustscheinen beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Wir 
zeigen ihnen, wie sie vermeiden können, dass sich ihre Forderungen in Luft auflösen. 
Besuchen sie uns auf www.verlustscheinverjährung.ch oder kontaktieren sie uns für ein 
persönliches Gespräch. Wir freuen uns auf sie.
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Wunderschöner Handlauf im Garten mit integrieeter Beleuchtung für die Stufen.

Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem HauseingangEin Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.

Wohnen im Alter – sicher zu Hause

 In wenigen Jahren ist mehr als ein 
Drittel der Schweizer Bevölkerung 
über 60 Jahre alt.  

Nach einer Studie befassen sich 80 
Prozent der Menschen ab dem 50. 
Lebensjahr mit der Situation und 
der Frage: wo und wie werde ich im 
Alter wohnen? Und rund 90 Prozent 
entscheiden sich dann, im Alter in 
der ihnen vertrauten Umgebung 
bleiben zu wollen. Vor allem Eigen-
heimbesitzer wählen diese Variante, 
obgleich sie sehr offen Alternativen 
wie Wohngemeinschaften, Familien-
gemeinschaft, alters- oder behinder-
tengerechtes Bauen, eine kleinere 
Wohnung oder sogar das Altersheim 
in Betracht gezogen haben. Für 
den Schweizer Gerontologen Felix 
Bohn (wohnen-imalter. ch) ist die 
Entscheidung nachvollziehbar, dass 
Wohnen zu Hause immer noch die 
beste Alternative darstellt. Vertraute 
Umgebung, soziales Umfeld, Nachbarn 
und Freunde, das eigene Haus, notfalls 
Spitex-Dienste im nahen Umfeld sind 
Hauptargumente für den Verbleib im 
eigenen Heim. 

Häufig wird der Traum vom langen, 
gesunden Leben im eigenen Haus 
plötzlich durch einen Sturz verändert. 
Laut bfu und Suva ist die häufigste 
Unfallursache der Sturz im häuslichen 
Bereich, wobei über 1000 Stürze im 
Jahr, vor allem an Treppen, zum Tode 
führen. Daher erinnert die Suva in 
ihrer grossen Kampagne «stolpern.
ch» immer wieder: «Mit einer Hand 
am Handlauf lassen sich die meisten 
Stürze vermeiden.» Ärzte raten 
jedoch, Treppen zu nutzen und auf 
Aufzüge und Lifte zu verzichten, denn 
Treppen sind das Fitnesstudio im 
Alter. Mit 60 Jahren sollten täglich 

400 Stufen genutzt werden, jede Stufe 
einzeln, mal mit dem ganzen Fuss, mal 
mit dem Ballen, und auch das Tempo 
beim Treppensteigen sollte man 
verändern, mal langsam oder etwas 
schneller ist fur die Kräftigung und 
die Gesundheit besonders empfeh-
lenswert. Dazu der Hinweis, immer 
mit einer Hand am Geländern oder am 
Handlauf. 

Das Institut Treppensicherheit 
empfiehlt im häuslichen Bereich auf 
der Wandseite der Treppen, dort wo 
die Stufen breiter und damit sicherer 
sind, einen Handlauf anzubringen. 
Dieser soll griffsicher sein, immer 
durchlaufend in der gleichen Höhe 
angebracht und wenn möglich auch 
über die letzte Stufe geführt werden. 
Die SIA-Normen schreiben an jeder 
Treppe ab fünf Stufen – egal ob 
innen oder aussen – zumindest einen 
Handlauf vor. In Gebäuden mit Publi-
kumsverkehr, wo auch mit alten und 
behinderten Menschen zu rechnen ist, 
müssen lt. Gesetz und Norm beidseitig 
Handläufe angebracht werden, sogar 
bereits ab zwei Stufen. Was für den 
öffentlichen Bereich gilt, muss nicht 
zu Hause angewendet werden, doch 
wer sicher auf Treppen leben will, 
rüstet seine Treppen im Haus, vor dem 
Haus oder im Garten mit Handlaufen 
nach. Am besten aus handwarmem 
Material, nach Norm ausgeführt und 
optisch passend zum Haus, denn der 
Handlauf soll nicht nur sicher und 
schön sein, sondern sie einladen, ihn 
täglich mehrfach zu nutzen, damit 
sie noch viele Jahre selbstständig in 
Ihrem Haus verbleiben können. Infos 
dazu geben auch die Fachbroschüren 
der bfu und Suva oder treppensicher-
heit.ch. 

 MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

Als Fachfirma für die Nachrüstung von 
Handläufen ist vor allem die Firma 
Flexo- Handlauf bekannt, die durch 
die Spezialisierung günstige Preise 
und grosse Auswahl anbieten kann. 
Sie ist in der ganzen Deutschschweiz 
vertreten und hat ihren Firmensitz in 
Winterthur. 
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Flexo-Handlauf GmbH

Seenerstrasse 201

8405 Winterthur, 

Gratis-Tel. 0800-04 08 04

Tel. 052 534 41 31

www.flexo-handlauf.ch

Wunderschöner Handlauf im Garten mit ausreichender Beleuchtung für die Stufen.
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Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem Hauseingang.ein Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.
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und wie werde ich im Alter wohnen? 

Und rund 90 Prozent entscheiden sich 

dann, im Alter in der ihnen vertrauten 

Umgebung bleiben zu wollen. Vor allem 

Eigenheimbesitzer wählen diese Varian-

te, obgleich sie sehr offen Alternativen 

wie Wohngemeinschaften, Familienge-

meinschaft, alters- oder behindertenge-

rechtes Bauen, eine kleinere Wohnung 

oder sogar das Altersheim in Betracht 

gezogen haben. Für den Schweizer 

Gerontologen Felix Bohn (wohnen-im-

alter.ch) ist die Entscheidung nachvoll-

ziehbar, dass Wohnen zu Hause immer 

noch die beste Alternative darstellt. 

Vertraute Umgebung, soziales Umfeld, 

Nachbarn und Freunde, das eigene 

Haus, notfalls Spitex-Dienste im nahen 

Umfeld sind Hauptargumente für den 

Verbleib im eigenen Heim.

Häufig wird der Traum vom langen, 

gesunden Leben im eigenen Haus plötz-

lich durch einen Sturz verändert. Laut 

bfu und Suva ist die häufigste Unfallur-

sache der Sturz im häuslichen Bereich, 

wobei über 1000 Stürze im Jahr, vor 

allem an Treppen, zum Tode führen. 

Daher erinnert die Suva in ihrer gros sen 

Kampagne «stolpern.ch» immer wie-

der: «Mit einer Hand am Handlauf las-

sen sich die meisten Stürze vermeiden.» 

Ärzte raten jedoch, Treppen zu nutzen 

und auf Aufzüge und Lifte zu verzich-

ten, denn Treppen sind das Fitnesstudio 

im Alter. Mit 60 Jahren sollten täglich 

400 Stufen genutzt werden, jede Stufe 

einzeln, mal mit dem ganzen Fuss, mal 

mit dem Ballen, und auch das Tempo 

beim Treppensteigen sollte man verän-

dern, mal langsam oder etwas schneller 

ist fur die Kräftigung und die Gesund-

heit besonders empfehlenswert. Dazu 

der Hinweis, immer mit einer Hand am 

Geländern oder am Handlauf.

Das Institut Treppensicherheit empfiehlt 

im häuslichen Bereich auf der Wandseite 

der Treppen, dort wo die Stufen breiter 

und damit sicherer sind, einen Handlauf 

anzubringen. Dieser soll griffsicher sein, 

immer durchlaufend in der gleichen 

Höhe angebracht und wenn möglich 

auch über die letzte Stufe geführt wer-

den. Die SIA-Normen schreiben an jeder 

Treppe ab fünf  Stufen – egal ob innen 

oder aussen – zumindest einen Hand-

lauf vor. In Gebäuden mit Publikumsver-

kehr, wo auch mit alten und behinder-

ten Menschen zu rechnen ist, müssen lt. 

Gesetz und Norm beidseitig Handläufe 

angebracht werden, sogar bereits ab 

zwei Stufen. Was für den öffentlichen 

Bereich gilt, muss nicht zu Hause ange-

wendet werden, doch wer sicher auf 

Treppen leben will, rüstet seine Treppen 

im Haus, vor dem Haus oder im Garten 

mit Handlaufen nach. Am besten aus 

handwarmem Mate rial, nach Norm 

ausgeführt und optisch passend zum 

Haus, denn der Handlauf soll nicht nur 

sicher und schön sein, sondern sie ein-

laden, ihn täglich mehrfach zu nutzen, 

damit sie noch viele Jahre selbstständig 

in Ihrem Haus verbleiben können. Infos 

dazu geben auch die Fachbroschüren 

der bfu und Suva oder treppensicher-

heit.ch.

Als Fachfirma für die Nachrüstung von 

Handläufen ist vor allem die Firma Flexo-

Handlauf bekannt, die durch die Spe-

zialisierung günstige Preise und grosse 

Auswahl anbieten kann. Sie ist in der 

ganzen Deutschschweiz vertreten und 

hat ihren Firmensitz in Winterthur. 

Flexo-Handlauf GmbH

Seenerstrasse 201

8405 Winterthur, 

Gratis-Tel. 0800-04 08 04

Tel. 052 534 41 31

www.flexo-handlauf.ch

Wunderschöner Handlauf im Garten mit ausreichender Beleuchtung für die Stufen.
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Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem Hauseingang.ein Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.

 WEITERE INFORMATIONEN
Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstrasse 201 
8405 Winterthur, 
Gratis-Tel. 0800-04 08 04 
Tel. 052 534 41 31 
www.flexo-handlauf.ch 
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Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem Hauseingang.ein Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.
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Ausstellungswelten für Bäder, Küchen, Wand- und Bodenbeläge 

 MARKTPLATZ  BAU & HAUS

 In 18 Städten der Schweiz ist Sani-
tas Troesch, das führende Haus für 
Küche und Bad, mit Ausstellungen 
vertreten – eine flächendeckende 
Präsenz, die gerade Liegenschaften-
besitzer und -verwaltungen  zu schät-
zen wissen. Denn Küche und Bad 
gehören nicht nur zu den wichtigsten 
«Infrastrukturen» einer Wohnung, 
sondern auch zu den wichtigsten Ver-
mietungsargumenten. Entsprechen 
sie nicht den aktuellen Standards – 
oder sind sie nicht in Schuss – hat 
man einige Trümpfe weniger in der 
Hand. Die Sanitas Troesch AG kennt 
die Bedürfnisse des Marktes, die 
Trends der Branche und die Anliegen 
der Investoren und richtet seit Jahr-
zehnten ihr Sortiment und ihre 
Dienstleistungen darauf aus. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei die Aus-
stellungen.

AKTUELLE, INSPIRIERENDE INFORMATI-
ONSPLATTFORMEN. Ausstellungen von 
Sanitas Troesch sind ein Spiegel der ak-
tuellen Trends, sind Inspirationsquelle 
und Ideenfundus, bieten aktuelles Wis-
sen und umfassende Information. Eine 
Ausstellung ist jedoch stets nur so gut 
wie ihre Aktualität: Genau das hat bei 
Sanitas Troesch höchste Priorität. Nicht 
umsonst zählen die Showrooms des Un-
ternehmens anerkanntermassen zu den 
besten und attraktivsten. Sie werden 
in festem Turnus stets mit den neusten 
Kollektionen bestückt. Eigene Innenar-
chitektinnen und Innenarchitekten pla-
nen und kreieren damit Ausstellungs-
bäder und -Küchen, die praxisnah und 
ideenreich verschiedenste Einrichtungs-
möglichkeiten dokumentieren.

ALLES AN EINEM ORT. Bäder, Küchen, 
Wand- und Bodenbeläge – alles an 
einem Ort, und in einer Vielfalt, wie 
sie sonst kaum zu finden ist. Sanitas 
Troesch bietet an den meisten Stand-
orten* der Schweiz dieses «Vollsor-
timent», das für alle Segmente 
herausragende Einrichtungslösungen 
bietet. Bäder und Küchen aus eige-
nem Hause, Wand- und Bodenbeläge 
in Kooperation mit führenden regio-
nalen Partnern, darunter insbesonde-
re HG COMMERCIALE. Die nach den 

modernsten Kriterien entwickelten 
Ausstellungen vermittelt sowohl der 
Fachwelt wie auch dem Endkonsu-
menten anschauliche und umfassende 
Information. «Wir setzen auf ein ange-
nehmes Ambiente, auf überschaubare 
Produktpräsentationen, auf Erlebnis und 
Kompetenz», sagt Bernhard Rinderli, 
Marketingleiter Bad und verantwortlich 
für Ausstellungsprojekte bei Sanitas 
Troesch. «Wir möchten unsere Kunden 
und Besucher mit ideenreichen Pla-
nungsbeispielen begeistern und Ihnen 
in jedem Preissegment stets das Beste 
vom Besten zeigen – verbunden mit fun-
dierter Beratung und kundenorientier-
ten Dienstleistungen.» 

BAD UND WELLNESS – KÜCHE UND LIFE-
STYLE. Gutes Design und Qualität in 
allen Preissegmenten, Individualität und 
Freiheit bei der Planung: Sanitas Troesch 
wird diesen Bedürfnissen mit einer 
erstklassigen Auswahl von Markenpro-
dukten sowie mit attraktiven, eigen-
ständigen Programmkonzepten wie 
Alterna Home im Badbereich gerecht. 
Bei den Küchen bieten verschiedene 
Marken-Kollektionen echte Auswahl. In 
beiden Angebotsbereichen überzeugen 
stimmige Einrichtungsbeispiele in Stil 
und Materialwahl – und auch wer nach 
Alternativen sucht, findet diese in über-
sichtlichen Gesamtpräsentationen. 

Für Neubau und Umbau finden sich 
bei Sanitas Troesch objekt- und bud-
getgerechte Lösungsmöglichkeiten für 
Bad und Küche, die man im Original 
anschauen, prüfen und in Ruhe verglei-
chen kann. Fachlich kompetente Infor-
mationen und hervorragende Beratung 
gehören dazu.

Sanitas Troesch AG in  
Basel, Biel, Carouge*, Chur, Contone, 
Cortaillod*, Crissier, Develier*, Jona, 
Köniz, Kriens, Lugano, Rothrist,  
Sierre, St. Gallen*, Thun, Winterthur 
und Zürich. 

*ohne Küchenausstellung

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.sanitastroesch.ch

Wunderschöner Handlauf im Garten mit integrieeter Beleuchtung für die Stufen.

Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem HauseingangEin Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.

Wohnen im Alter – sicher zu Hause

 In wenigen Jahren ist mehr als ein 
Drittel der Schweizer Bevölkerung 
über 60 Jahre alt.  

Nach einer Studie befassen sich 80 
Prozent der Menschen ab dem 50. 
Lebensjahr mit der Situation und 
der Frage: wo und wie werde ich im 
Alter wohnen? Und rund 90 Prozent 
entscheiden sich dann, im Alter in 
der ihnen vertrauten Umgebung 
bleiben zu wollen. Vor allem Eigen-
heimbesitzer wählen diese Variante, 
obgleich sie sehr offen Alternativen 
wie Wohngemeinschaften, Familien-
gemeinschaft, alters- oder behinder-
tengerechtes Bauen, eine kleinere 
Wohnung oder sogar das Altersheim 
in Betracht gezogen haben. Für 
den Schweizer Gerontologen Felix 
Bohn (wohnen-imalter. ch) ist die 
Entscheidung nachvollziehbar, dass 
Wohnen zu Hause immer noch die 
beste Alternative darstellt. Vertraute 
Umgebung, soziales Umfeld, Nachbarn 
und Freunde, das eigene Haus, notfalls 
Spitex-Dienste im nahen Umfeld sind 
Hauptargumente für den Verbleib im 
eigenen Heim. 

Häufig wird der Traum vom langen, 
gesunden Leben im eigenen Haus 
plötzlich durch einen Sturz verändert. 
Laut bfu und Suva ist die häufigste 
Unfallursache der Sturz im häuslichen 
Bereich, wobei über 1000 Stürze im 
Jahr, vor allem an Treppen, zum Tode 
führen. Daher erinnert die Suva in 
ihrer grossen Kampagne «stolpern.
ch» immer wieder: «Mit einer Hand 
am Handlauf lassen sich die meisten 
Stürze vermeiden.» Ärzte raten 
jedoch, Treppen zu nutzen und auf 
Aufzüge und Lifte zu verzichten, denn 
Treppen sind das Fitnesstudio im 
Alter. Mit 60 Jahren sollten täglich 

400 Stufen genutzt werden, jede Stufe 
einzeln, mal mit dem ganzen Fuss, mal 
mit dem Ballen, und auch das Tempo 
beim Treppensteigen sollte man 
verändern, mal langsam oder etwas 
schneller ist fur die Kräftigung und 
die Gesundheit besonders empfeh-
lenswert. Dazu der Hinweis, immer 
mit einer Hand am Geländern oder am 
Handlauf. 

Das Institut Treppensicherheit 
empfiehlt im häuslichen Bereich auf 
der Wandseite der Treppen, dort wo 
die Stufen breiter und damit sicherer 
sind, einen Handlauf anzubringen. 
Dieser soll griffsicher sein, immer 
durchlaufend in der gleichen Höhe 
angebracht und wenn möglich auch 
über die letzte Stufe geführt werden. 
Die SIA-Normen schreiben an jeder 
Treppe ab fünf Stufen – egal ob 
innen oder aussen – zumindest einen 
Handlauf vor. In Gebäuden mit Publi-
kumsverkehr, wo auch mit alten und 
behinderten Menschen zu rechnen ist, 
müssen lt. Gesetz und Norm beidseitig 
Handläufe angebracht werden, sogar 
bereits ab zwei Stufen. Was für den 
öffentlichen Bereich gilt, muss nicht 
zu Hause angewendet werden, doch 
wer sicher auf Treppen leben will, 
rüstet seine Treppen im Haus, vor dem 
Haus oder im Garten mit Handlaufen 
nach. Am besten aus handwarmem 
Material, nach Norm ausgeführt und 
optisch passend zum Haus, denn der 
Handlauf soll nicht nur sicher und 
schön sein, sondern sie einladen, ihn 
täglich mehrfach zu nutzen, damit 
sie noch viele Jahre selbstständig in 
Ihrem Haus verbleiben können. Infos 
dazu geben auch die Fachbroschüren 
der bfu und Suva oder treppensicher-
heit.ch. 

 MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

Als Fachfirma für die Nachrüstung von 
Handläufen ist vor allem die Firma 
Flexo- Handlauf bekannt, die durch 
die Spezialisierung günstige Preise 
und grosse Auswahl anbieten kann. 
Sie ist in der ganzen Deutschschweiz 
vertreten und hat ihren Firmensitz in 
Winterthur. 
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Umfeld sind Hauptargumente für den 
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Häufig wird der Traum vom langen, 

gesunden Leben im eigenen Haus plötz-
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bfu und Suva ist die häufigste Unfallur-

sache der Sturz im häuslichen Bereich, 

wobei über 1000 Stürze im Jahr, vor 

allem an Treppen, zum Tode führen. 
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im Alter. Mit 60 Jahren sollten täglich 
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einzeln, mal mit dem ganzen Fuss, mal 

mit dem Ballen, und auch das Tempo 

beim Treppensteigen sollte man verän-

dern, mal langsam oder etwas schneller 

ist fur die Kräftigung und die Gesund-

heit besonders empfehlenswert. Dazu 

der Hinweis, immer mit einer Hand am 

Geländern oder am Handlauf.

Das Institut Treppensicherheit empfiehlt 

im häuslichen Bereich auf der Wandseite 

der Treppen, dort wo die Stufen breiter 

und damit sicherer sind, einen Handlauf 

anzubringen. Dieser soll griffsicher sein, 

immer durchlaufend in der gleichen 

Höhe angebracht und wenn möglich 

auch über die letzte Stufe geführt wer-

den. Die SIA-Normen schreiben an jeder 

Treppe ab fünf  Stufen – egal ob innen 

oder aussen – zumindest einen Hand-

lauf vor. In Gebäuden mit Publikumsver-

kehr, wo auch mit alten und behinder-

ten Menschen zu rechnen ist, müssen lt. 

Gesetz und Norm beidseitig Handläufe 

angebracht werden, sogar bereits ab 

zwei Stufen. Was für den öffentlichen 

Bereich gilt, muss nicht zu Hause ange-

wendet werden, doch wer sicher auf 

Treppen leben will, rüstet seine Treppen 

im Haus, vor dem Haus oder im Garten 

mit Handlaufen nach. Am besten aus 

handwarmem Mate rial, nach Norm 

ausgeführt und optisch passend zum 

Haus, denn der Handlauf soll nicht nur 

sicher und schön sein, sondern sie ein-

laden, ihn täglich mehrfach zu nutzen, 

damit sie noch viele Jahre selbstständig 
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Wunderschöner Handlauf im Garten mit ausreichender Beleuchtung für die Stufen.
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Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem Hauseingang.ein Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.
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Nachbarn und Freunde, das eigene 
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bfu und Suva ist die häufigste Unfallur-
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Daher erinnert die Suva in ihrer gros sen 

Kampagne «stolpern.ch» immer wie-
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im Alter. Mit 60 Jahren sollten täglich 
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immer durchlaufend in der gleichen 

Höhe angebracht und wenn möglich 

auch über die letzte Stufe geführt wer-

den. Die SIA-Normen schreiben an jeder 

Treppe ab fünf  Stufen – egal ob innen 

oder aussen – zumindest einen Hand-

lauf vor. In Gebäuden mit Publikumsver-

kehr, wo auch mit alten und behinder-

ten Menschen zu rechnen ist, müssen lt. 

Gesetz und Norm beidseitig Handläufe 

angebracht werden, sogar bereits ab 

zwei Stufen. Was für den öffentlichen 

Bereich gilt, muss nicht zu Hause ange-

wendet werden, doch wer sicher auf 

Treppen leben will, rüstet seine Treppen 

im Haus, vor dem Haus oder im Garten 

mit Handlaufen nach. Am besten aus 

handwarmem Mate rial, nach Norm 

ausgeführt und optisch passend zum 

Haus, denn der Handlauf soll nicht nur 

sicher und schön sein, sondern sie ein-

laden, ihn täglich mehrfach zu nutzen, 

damit sie noch viele Jahre selbstständig 

in Ihrem Haus verbleiben können. Infos 

dazu geben auch die Fachbroschüren 

der bfu und Suva oder treppensicher-

heit.ch.

Als Fachfirma für die Nachrüstung von 

Handläufen ist vor allem die Firma Flexo-

Handlauf bekannt, die durch die Spe-

zialisierung günstige Preise und grosse 

Auswahl anbieten kann. Sie ist in der 

ganzen Deutschschweiz vertreten und 

hat ihren Firmensitz in Winterthur. 

Flexo-Handlauf GmbH

Seenerstrasse 201

8405 Winterthur, 

Gratis-Tel. 0800-04 08 04

Tel. 052 534 41 31

www.flexo-handlauf.ch

Wunderschöner Handlauf im Garten mit ausreichender Beleuchtung für die Stufen.
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Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem Hauseingang.ein Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.

 WEITERE INFORMATIONEN
Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstrasse 201 
8405 Winterthur, 
Gratis-Tel. 0800-04 08 04 
Tel. 052 534 41 31 
www.flexo-handlauf.ch 
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Aktuell

Wohnen im Alter – sicher zu Hause
In wenigen Jahren ist mehr als ein Drit-

tel der Schweizer Bevölkerung über 60 

Jahre alt.

Nach einer Studie befassen sich 80 Pro-

zent der Menschen ab dem 50. Lebens-

jahr mit der Situation und der Frage: wo 

und wie werde ich im Alter wohnen? 

Und rund 90 Prozent entscheiden sich 

dann, im Alter in der ihnen vertrauten 

Umgebung bleiben zu wollen. Vor allem 

Eigenheimbesitzer wählen diese Varian-

te, obgleich sie sehr offen Alternativen 

wie Wohngemeinschaften, Familienge-

meinschaft, alters- oder behindertenge-

rechtes Bauen, eine kleinere Wohnung 

oder sogar das Altersheim in Betracht 

gezogen haben. Für den Schweizer 

Gerontologen Felix Bohn (wohnen-im-

alter.ch) ist die Entscheidung nachvoll-

ziehbar, dass Wohnen zu Hause immer 

noch die beste Alternative darstellt. 

Vertraute Umgebung, soziales Umfeld, 

Nachbarn und Freunde, das eigene 

Haus, notfalls Spitex-Dienste im nahen 

Umfeld sind Hauptargumente für den 

Verbleib im eigenen Heim.

Häufig wird der Traum vom langen, 

gesunden Leben im eigenen Haus plötz-

lich durch einen Sturz verändert. Laut 

bfu und Suva ist die häufigste Unfallur-

sache der Sturz im häuslichen Bereich, 

wobei über 1000 Stürze im Jahr, vor 

allem an Treppen, zum Tode führen. 

Daher erinnert die Suva in ihrer gros sen 

Kampagne «stolpern.ch» immer wie-

der: «Mit einer Hand am Handlauf las-

sen sich die meisten Stürze vermeiden.» 

Ärzte raten jedoch, Treppen zu nutzen 

und auf Aufzüge und Lifte zu verzich-

ten, denn Treppen sind das Fitnesstudio 

im Alter. Mit 60 Jahren sollten täglich 

400 Stufen genutzt werden, jede Stufe 

einzeln, mal mit dem ganzen Fuss, mal 

mit dem Ballen, und auch das Tempo 

beim Treppensteigen sollte man verän-

dern, mal langsam oder etwas schneller 

ist fur die Kräftigung und die Gesund-

heit besonders empfehlenswert. Dazu 

der Hinweis, immer mit einer Hand am 

Geländern oder am Handlauf.

Das Institut Treppensicherheit empfiehlt 

im häuslichen Bereich auf der Wandseite 

der Treppen, dort wo die Stufen breiter 

und damit sicherer sind, einen Handlauf 

anzubringen. Dieser soll griffsicher sein, 

immer durchlaufend in der gleichen 

Höhe angebracht und wenn möglich 

auch über die letzte Stufe geführt wer-

den. Die SIA-Normen schreiben an jeder 

Treppe ab fünf  Stufen – egal ob innen 

oder aussen – zumindest einen Hand-

lauf vor. In Gebäuden mit Publikumsver-

kehr, wo auch mit alten und behinder-

ten Menschen zu rechnen ist, müssen lt. 

Gesetz und Norm beidseitig Handläufe 

angebracht werden, sogar bereits ab 

zwei Stufen. Was für den öffentlichen 

Bereich gilt, muss nicht zu Hause ange-

wendet werden, doch wer sicher auf 

Treppen leben will, rüstet seine Treppen 

im Haus, vor dem Haus oder im Garten 

mit Handlaufen nach. Am besten aus 

handwarmem Mate rial, nach Norm 

ausgeführt und optisch passend zum 

Haus, denn der Handlauf soll nicht nur 

sicher und schön sein, sondern sie ein-

laden, ihn täglich mehrfach zu nutzen, 

damit sie noch viele Jahre selbstständig 

in Ihrem Haus verbleiben können. Infos 

dazu geben auch die Fachbroschüren 

der bfu und Suva oder treppensicher-

heit.ch.

Als Fachfirma für die Nachrüstung von 

Handläufen ist vor allem die Firma Flexo-

Handlauf bekannt, die durch die Spe-

zialisierung günstige Preise und grosse 

Auswahl anbieten kann. Sie ist in der 

ganzen Deutschschweiz vertreten und 

hat ihren Firmensitz in Winterthur. 

Flexo-Handlauf GmbH

Seenerstrasse 201

8405 Winterthur, 

Gratis-Tel. 0800-04 08 04

Tel. 052 534 41 31

www.flexo-handlauf.ch

Wunderschöner Handlauf im Garten mit ausreichender Beleuchtung für die Stufen.
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Beidseitiger Handlauf auch bei wenigen Stufen vor dem Hauseingang.ein Handlauf an der Wandseite gibt mehr Sicherheit für Jung und Alt.
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 ABFALLBEHÄLTER & BÄNKE
 

__GTSM_Magglingen AG__
Parkmobiliar und Ordnung & Entsorgung
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 461  11  30 
Fax. 044 461  12 48 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch 
 

 ABLAUFENTSTOPFUNG

 

Ablauf
verstopft? 
24h Service
0800 678 800

www.isskanal.ch
• Kanalreinigung
• TV-Inspektion
• Grabenlose Sanierung

Werterhalt durch offene Rohre

Rohrreinigung

24h-Ablaufnotdienst

Kanal-TV-Untersuchung

Wartungsverträge

Inliner-Rohrsanierung

Lüftungsreinigung

Kostenlose Rohrkontrolle  

Abwasser + LüftungHa
lt

e 
de

in
 R

oh
r 

sa
ub

er

schweizweit

...ich komme immer!
- 0848 852 856 -

 BAUMPFLEGE
 
 

Pflege und Diagnose 
für den Baum

Baumart AG
8500 Frauenfeld T 052 722 31 07
9000 St. Gallen T 071 222 80 15

Baumart Luzern GmbH
6004 Luzern T 041 410 83 63

info@baumart.ch
www.baumpflege-baumart.ch

 BEWEISSICHERUNG

 

 

 BRANDSCHUTZ
 

JOMOS
– Feuerschutz
– Rauchschutz
– Wartung, Service, 
     Life Cycle Management
– Wasserschutz

Hauptsitz: 
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
www.jomos.ch

 DACHFENSTER

VELUX SCHWEIZ AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
062 289 44 44 Geschäftskunden
062 289 44 45 Privatkunden
062 289 44 04 Fax
info@velux.ch
www.velux.ch

 ELEKTROKONTROLLEN

w
w

w
.c

er
tu

m
.c

h

Sicherheit.
Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um Strom geht. Die 
regional organisierten Spezialisten der Certum Sicher heit AG 
prüfen Elektro installationen und stellen die erforderlichen 
Sicher heitsnachweise aus. 

Certum Sicherheit AG, Überlandstr. 2, 8953 Dietikon, Telefon 058 359 59 61
Unsere weiteren Geschäftsstellen: Bremgarten AG, Frauenfeld, Freienbach, Lenzburg, 
Rheinfelden, Schaffhausen, Seuzach, Untersiggenthal, Wädenswil, Wetzikon und Zürich

 
 
 
 
 
 

 FUSSBODENHEIZUNG /
  INNENSANIERUNG UND 
  ZUSTANDSANALYSEN

Airmax Swiss
Heizsystemreinigung & Energietechnik
Pünten 4
8602 Wangen
Tel. 0848 848 828
info@airmaxswiss.ch
www.airmaxswiss.ch

 
D. Weiss AG Wassertechnik
Im Dreispitz 2
8152 Glattbrugg
Tel. 043 299 09 33 
Fax 043 399 09 63 
info@heizungswasser.ch
www.heizungswasser.ch
www.girojet.ch

 

JETZT 
BODENHEIZ- 

LEITUNGEN 

CHECKEN UND 

BARES GELD 
SPAREN!

LT BODENHEIZUNG AG  
Firststrasse 25 
8835 Feusisberg  
Tel. 044 787 51 51
info@liningtech.ch 
www.liningtech.ch
www.rohrexperten.ch 

INNENSANIEREN STATT HERAUSREISSEN!

Branchenregister_44X50mm_0209.indd   1 02.09.15   08:51
 
 
 
 
 

 

...von den Erfindern der Rohrinnen- 
sanierung im Gebäude

Naef GROUP
Wolleraustrasse 41
8807 Freienbach (SZ)
Tel.: 044 786 79 00
Fax: 044 786 79 10
info@naef-group.com
www.hat-system.com

 HAUSTECHNIK
 
 
 
 

 

DOMOTEC AG
Wärmepumpen, Heizkessel für Gas oder 
Öl, Solarunterstützung, Heizöllagerungen, 
Kaminsysteme, Kalkschutzgeräte, 
Wassererwämer 

Lindengutstrasse 
4663 Aarburg
Tel.  062 787 87 87
Fax  062 787 87 00

www.domotec.ch, info@domotec.ch

 HAUSWARTUNGEN
 

24h-Service, Hauswart mit eidg. Fachausweis
Treppenhausreinigung / Gartenunterhalt /
Heizungsbetreuung / Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH, Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73, Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

Hauswartungen im Zürcher Oberland 
und Winterthur, 24h-Service 
Treppenhausreinigung
Gartenunterhalt 
Heizungsbetreuung
Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH
Hauswart mit eidg. Fachausweis
Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73
Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen im Zürcher Oberland D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen  

 IMMOBILIENMARKT

aclado.ch: Ihre spezialisierte 
Plattform für die Vermarktung von 
Geschäftsimmobilien  
 
aclado AG 
Turmstrasse 28
6312 Steinhausen
Tel. 041 740 40 62
info@aclado.ch
www.aclado.ch

 Gesamtlösungen
Sind Sie auf der Suche nach einem schnellen, flexiblen und  
qualitätsbewussten Partner für Vermarktungslösungen?  
Kontaktieren Sie uns unter www.myhomegate.ch

hom 15019-07 SVIT_Gesamtloesung_210x147_RA_de.indd   1 02.02.15   14:44

Ihre Vermarktungsplattform: 
www.myhomegate.ch
 
homegate.ch
Werdstrasse 21
8004 Zürich
Tel. 0848 100 200
service@homegate.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scout24 Schweiz AG
ImmoScout24
Industriestrasse 44, 3175 Flamatt
Tel.: 031 744 21 11
info@immoscout24.ch

Ihre erste Adresse für eine  
langfristige Partnerschaft
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Lösungen für Immobilienfachleute

ImmoStreet.ch AG
Werdstrasse 21, 8021 Zürich
Tel.: 044 386 64 44
info@immostreet.ch

 IMMOBILIENPORTFOLIO-
  ANALYSE SYSTEM

 

a–i

Bezugsquellen RegisteR

 aBlaufentstopfung

 aBRechnungssysteme in 
  deR Waschküche
 

 

münz- und gebühren automaten Bicont

elektRon ag
Riedhofstrasse 11
8804 Au ZH
Telefon 044 781 04 64
Telefax 044 781 02 02
www.elektron.ch, bicont@elektron.ch
 

 Baumpflege

BaumaRt ag
Schlossmühle 1 Demutstrasse 1 
8500 Frauenfeld 9000 St.Gallen
052 722 31 07 071 222 80 15
 
BaumaRt luzeRn gmBh
Museggstrasse 25
6004 Luzern
041 410 83 63
 
info@baumart.ch
www.baumart.ch 

 BeWeissicheRung

 

Rissaufnahmen
nivellements
schadenexpertisen
erschütterungsmessungen
pfahlprüfungen
 
steigeR BaucontRol ag
Bauimmissionsüberwachung
St. Karlistrasse 12
6000 Luzern 7
Tel. 041 249 93 93
Fax. 041 249 93 94
mail@baucontrol.ch
www.baucontrol.ch

 BodenBeläge

a1-industRieBöden ag 
Dorfstrasse 27
8037 Zürich
Tel: 044 272 34 00 
office@a1-industrieboeden.ch
www.a1-industrieboeden.ch
www.werkstatt11.ch 

fugenlose Boden- und Wandbeläge 

 dachfensteR

VeluX schWeiz ag
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
Tel. 0848 945 549
Fax  0848 945 550
www.velux.ch

 immoBilienpoRtfolio-
  analyse system

 

software für das immobilien-  
und Risikomanagement 
 
WB infoRmatik ag
Schaffhauserstrasse 96
8222 Beringen
Tel. +41 (0)52 620 12 22
www.wb-informatik.ch

 fensteR und tüRen
 

WeRu ag 
Zweigniederlassung Schweiz 
Langenthalstrasse 68 
CH-4912 Aarwangen 

Telefon: 062 922 85 20 
Fax:  062 922 95 56 

E-Mail:  schweiz@weru.ch 
Homepage: www.weru.ch

 fussBodenheizung /
 innensanieRung und 
 zustandsanalysen
 

...von den  
erfindern der 
Rohrinnen- 
sanierung im  
gebäude

lse-system ag
Wolleraustrasse 41a
8807 Freienbach (SZ)
Tel.: 044 786 79 00
Fax: 044 786 79 10
info@hat-system.com
www.hat-system.com 

 gaRagentoRe
 

güller Bausysteme ag
tore / türen /Rollläden
24 Stunden Service
Grosszelgstrasse 24
5436 Würenlos
Telefon: 0800 TORBAU / 0800 867 228
www.gueller.ch 

 haushaltgeRäte / 
  elektRoseRVice 
 
  
 
 
 
 

 

füRst hägendoRf ag
haushaltgeräte, elektroservice
Eigasse 3
4614 Hägendorf
Tel.       062 216 27 27
Fax        062 216 47 15
hägendorf@fuerst-elektro.ch
www.fuerst-elektro.ch 
 

 haustechnik
 
 
 

 

domotec ag
Wärmepumpen, heizkessel für pellets, 
stückholz, gas oder öl, solarunterstüt-
zung, heizöllagerungen, kaminsysteme, 
kalkschutzgeräte, Wassererwämer
Lindengutstrasse 
4663 Aarburg
Tel.  062 787 87 87
Fax  062 787 87 00
www.domotec.ch, info@domotec.ch

 hausWaRtungen
 

24h-Service, Hauswart mit eidg. Fachausweis
Treppenhausreinigung / Gartenunterhalt /
Heizungsbetreuung / Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH, Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73, Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

Hauswartungen im Zürcher Oberland 
und Winterthur, 24h-Service 
Treppenhausreinigung
Gartenunterhalt 
Heizungsbetreuung
Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH
Hauswart mit eidg. Fachausweis
Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73
Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen im Zürcher Oberland D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen

 immoBilienmaRkt

ihr partner für immobilieninsertionen 
in der schweiz 
www.home.ch 
info@home.ch

 immoBiliensoftWaRe
 

moR ! liVis
das immobilien- und 
liegenschaftsverwaltungssystem

moR infoRmatik ag
Rotbuchstrasse 44
8037 Zürich
Tel.: 044 360 85 85
Fax: 044 360 85 84
www.mor.ch, systeme@mor.ch 
 

Herzogstrasse 10
5000 Aarau
Tel.: 058 218 00 52 
Fax: 058 218 00 59
www.quorumsoftware.ch
info-aarau@quorumsoftware.ch

ImmoTop® + Rimo R4® 
Software für die
Immobilienbewirtschaftung

W&W IMMO INFORMATIK AG
Obfelderstrasse 39
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel. 044 762 23 23
Fax  044 762 23 99
info@wwimmo.ch
www.wwimmo.ch 

Verstopfte Abläufe,
Überschwemmungen…
...ich komme immer! 

• Ablauf- und Rohrreinigung
• 24h-Ablaufnotdienst
• Wartungsverträge
• Inliner-Rohrsanierung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Lüftungsreinigung

RohrMax AG – schweizweit   
24h-Service 0848 852 856
Fax 0848 460 460
www.rohrmax.ch
info@rohrmax.ch

Software für das Immobilien-  
und Risikomanagement 
 
WB INFORMATIK AG
Schaffhauserstrasse 96
8222 Beringen
Tel. +41 (0)52 620 12 22
www.wb-informatik.ch

 IMMOBILIENSOFTWARE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihr Vertriebspartner für

Aandarta AG
Alte Winterthurerstrasse 14
CH-8304 Wallisellen

Telefon +41 43 205 13 13
Fax   +41 43 205 13 14
 
welcome@aandarta.ch
www.aandarta.ch 
 

 DIGITAL REAL ESTATE

 CASASOFT AG
 Müligässli 1
 CH-8598 Bottighofen 
T + 41 71 686 94 94
 info@casasoft.ch 
 www.casasoft.ch

 

EXTENSO IT-SERVICES AG 
Schaffhauserstrasse 110 
Postfach 
CH-8152 Glattbrugg 
Telefon 044 808 71 11 
Telefax 044 808 71 10 
Info@extenso.ch 
www.extenso.ch
 
 

Eichwatt 5 8105 Watt-Regensdorf 
Tel. +41 44 738 50 70
info@fidevision.ch  www.fidevision.ch

Ihr Vertriebspartner für

 

 
 
 
 

 

 

Software für Facility Management und  
Liegenschaftenverwaltung 
– ID-IMMO 
– FM ServiceDesk 
– conjectFM

InterDialog Software AG 
Morgental 35
8126 Zumikon
Tel. +44 586 67 94
Email:  info@interdialog.ch
www.interdialog.ch 

 
 

MOR ! LIVIS
Das Immobilien- und 
Liegenschaftsverwaltungssystem

MOR INFORMATIK AG
Rotbuchstrasse 44
8037 Zürich
Tel.: 044 360 85 85
Fax: 044 360 85 84
www.mor.ch, systeme@mor.ch 
 
 
 
 
 
 

 
 
mse Arcus AG
Brauerstrasse 79
CH-9016 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 280 00 10
info@arcus.ch
www.arcus.ch
www.relion.ch

 

Herzogstrasse 10
5000 Aarau
Tel.: 058 218 00 52 
www.quorumsoftware.ch
info@quorumsoftware.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial tools - Technical tools - Administrative tools

BERN  .  KREUZLINGEN  .  FOUNEX

www.immob8-5.ch

SWISS
M A D E

 

 
 

ImmoTop® + Rimo R4® 
Software für die
Immobilienbewirtschaftung

W&W IMMO INFORMATIK AG
Obfelderstrasse 39
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel. 044 762 23 23
Fax  044 762 23 99
info@wwimmo.ch
www.wwimmo.ch  
 

 INNENSANIERUNG UND 
  ZUSTANDSANALYSEN
  TRINKWASSERROHRE

...von den Erfindern der Rohrinnen-
sanierung im Gebäude 

Naef GROUP
Wolleraustrasse 41, CH-8807 Freienbach
Tel.: 044 786 79 00
Fax: 044 786 79 10
info@naef-group.com
www.anrosan.com

 LEITUNGSSANIERUNG
 
 

  

Ob Bodenheizung oder Wasserleitung: 

die Rohrexperten sanieren’s.

rohrexperten.ch

Die Nr. 1 für Rohrinnensanierungen 
von Trinkwasserleitungen

Lining Tech AG
Seestrasse 205
8807 Freienbach
Tel. 044 787 51 51
Fax  044 787 51 50
info@liningtech.ch
www.liningtech.ch 

 

PROMOTEC SERVICE GMBH
WASSERLEITUNGSSANIERUNG VOM LEADER
Sonnenweg 14
Postfach 243
4153 Reinach BL 1
Tel.  +41 61 713 06 38
Fax.  +41 61 711 31 91
promotec@promotec.ch
www.promotec.ch
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 OELTANKANZEIGE
 

MARAG FLOW & GASTECH AG
Rauracherweg 3
4132 Muttenz

www.oeltankanzeige.ch
info@marag.ch  

 PARKMOBILIAR
 

 
 
 

 
Ars Xterna© Parkmobiliar & Urban Design
a Division of Bellatec AG
Mettlenstrasse 38
8142 Uitikon Waldegg/ZH
Tel  +41 44 222 22 66
Fax. +41 44 222 22 67
info@ars-xterna.ch
www.ars-xterna.ch

 SCHIMMELPILZBEKÄMPFUNG
 

SPRSchweiz
Verband Schimmelpilz- und Raumgiftsanierung

SPR Schweiz
Verband Schimmelpilz- und  
Raumgiftsanierung
Elfenstrasse 19  
Postfach  
CH-3000 Bern 6  
Telefon: +41 (0)840 00 44 99  
info@sprschweiz.ch  
www.sprschweiz.ch

 SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
 

 
 

RATEX AG
Austrasse 38
8045 Zürich 
24h-Pikett: 044 241 33 33 
www.ratex.ch 
info@ratex.ch

 SPIELPLATZGERÄTE

CREA-PLAY®

Spielplätze müssen leben, natürliche
Umwelt ersetzen, die kindliche
Phantasie bereichern, Abwechslung
bieten, zu spielerischen Taten ver-
helfen, Kontakt schaffen, begeistern,
anregen, müssen dem Kind seine
Welt bedeuten, müssen Wohnraum
im Freien sein…
Verlangen Sie den grossen Spielge-
räte-Katalog von Geräten in Holz,
Metall, Kunststoff.

Bürli, Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard / Sursee LU
Tel. 041/925 14 00
Fax 041/925 14 10
www.buerliag.com

BÜRLI, SPIEL- UND SPORTGERÄTE AG
Kantonsstrasse 
6212 St. Erhard / Sursee
Tel. 041 925 14 00
Fax  041 925 14 10  
info@buerliag.com 
www.buerliag.com

__GTSM_Magglingen AG__
Planung und Installation für Spiel & Sport
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 461  11  30 
Fax. 044 461  12 48 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 WASSERSCHADEN SANIERUNG
  BAUTROCKNUNG

 

 

 

 

LUNOR, G. KULL AG
Entfeuchtungs-Systeme 

Zürich – Bern – Villeneuve
24h Pikett Nr.: 0848 812 812
Zürich: Tel. 044 488 66 00
Bern:  Tel. 031 305 13 00
Villeneuve: Tel. 021 960 47 77

Lunor, G. Kull AG
Allmendstrasse 127
8041 Zürich
Tel. 044 488 66 00
Fax  044 488 66 10
Info@lunor.ch, www.lunor.ch

 

Vogelaustrasse 40, 8953 Dietikon
Tel.: 044 744 71 71, Fax 044 744 71 72
info@roth-kippe.ch, www.roth-kippe.ch

Produkte
Wäschetrockner
Luftentfeuchter
Klimageräte

Dienstleistungen
Bauaustrocknungen
Winterbauheizung
Wasserschadensanierung

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Wasserschadensanierungen
· Bauaustrocknungen
· Isolationstrocknungen
· Mikrowellen-Trocknung

· 24 Std. Notservice

 

 
TROCKAG AG
Moosmattstrasse 9
8953 Dietikon
Tel. 043 322 40 00
Fax  043 322 40 09
 

 TREPPEN-HANDLÄUFE

 

Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstr. 201 · 8405 Winterthur
Gratis-Tel. 0800 04 08 04

www.flexo-handlauf.ch

Sichere Handläufe  
innen und aussen

 

 WELLNESS-ANLAGEN

 
Fitness-Partner AG
Blumenaustr. 4
9410 Heiden
T 071 891 39 39
F 071 891 49 32
info@fitness-partner.ch
www.fitness-partner.ch 
 
 
 
 
 
 
 

KLAFS AG
Oberneuhofstrasse 11 
6342 Baar 
T +41 41 760 22 42
F +41 41 760 25 35 
baar@klafs.ch 
www.klafs.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜNG AG Saunabau 
Rütibüelstrasse 17
CH-8820 Wädenswil
T +41 (0)44 780 67 55
F +41 (0)44 780 13 79 
info@kuengsauna.ch
kuengsauna.ch
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GESCHÄFTSLEITUNG  
SVIT SCHWEIZ
Präsident: Urs Gribi, GRIBI Manage-
ment AG, Birsstrasse 320B, 4052 Basel
urs.gribi@gribi.com
Vizepräsident: Andreas Ingold,  
Livit AG, Altstetterstr. 124, 8048 Zürich 
andreas.ingold@livit.ch
Ressort Finanzen: 
Peter Krummenacher,  
contrust finance ag, Friedentalstr. 43,  
Postfach 2549, 6002 Luzern
peter.krummenacher@contrustfinance.ch
Ressort Aus- und Weiterbildung: 
Marcel Hug, SVIT Swiss Real Estate 
School AG, Giessereistrasse 18
8005 Zürich, marcel.hug@svit.ch
Ressort Recht & Politik:
Andreas Dürr, Battegay Dürr Wagner AG, 
Heuberg 7, 4001 Basel,  
andreas.duerr@bdwlaw.ch
Ressort Verlag: Ivo Cathomen, Puls 5,  
Giessereistrasse 18, 8005 Zürich 
ivo.cathomen@svit.ch 
Direktor: Tayfun Celiker, Puls 5,  
Giessereistrasse 18, 8005 Zürich 
tayfun.celiker@svit.ch

SCHIEDSGERICHT DER  
IMMOBILIENWIRTSCHAFT
Sekretariat: Heuberg 7, Postfach 2032, 
4001 Basel, T 061 225 03 03,  
info@svit-schiedsgericht.ch 
www.svit-schiedsgericht.ch

SVIT-STANDESGERICHT
Sekretariat: SVIT Schweiz, Giesserei-
strasse 18, 8005 Zürich,  
T 044 434 78 88, info@svit.ch

SVIT AARGAU
Sekretariat: Bahnhofstr. 55,  
5001 Aarau, T 062 836 20 82,  
info@svit-aargau.ch

SVIT BEIDER BASEL
Sekretariat: Christine Gerber- 
Sommerer, Aeschenvorstadt 55,  
Postfach 610, 4010 Basel 
T 061 283 24 80, svit-basel@svit.ch

SVIT BERN
Sekretariat: SVIT Bern, Thunstrasse 9, 
Postfach, 3000 Bern 6 
T 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

SVIT GRAUBÜNDEN
Sekretariat: Hans-Jörg Berger,
Berger Immobilien Treuhand AG, 
Bahnhofstrasse 8, Postfach 102,  
7002 Chur, T 081 257 00 05,  
svit-graubuenden@svit.ch

SVIT OSTSCHWEIZ
Sekretariat: Claudia Eberhart,  
Postfach 174, 9501 Wil 
T 071 929 50 50, svit-ostschweiz@svit.ch

Drucksachenversand: Michelle  
Widmer, Zoller & Partner AG,  
T 071 929 50 50, svit-ostschweiz@svit.ch

SVIT ROMANDIE
Sekretariat:  Avenue Mon-Repos 14, 
1005 Lausanne, T 021 331 20 95  
info@svit-romandie.ch

SVIT SOLOTHURN
Präsident & Sekretariat: Hans Peter 
Merz, Aare Immobilien Hans Peter Merz 
GmbH, Bleichenbergstrasse 15,  
4528 Zuchwil, T 032 685 05 05,  
info@aareimmobilien.ch

SVIT TICINO
Sekretariat: Laura Panzeri Cometta,
Corso San Gottardo 89, 6830 Chiasso 
T 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch

SVIT ZENTRALSCHWEIZ
Sekretariat: Marianne Arnet, 
Hübelistrasse 18, 6020 Emmenbrücke 
T 041 289 63 68, svit@w-i.ch
Rechtsauskunft für Mitglieder: 
Kummer Engelberger, Luzern  
T 041 229 30 30,  
info@kummer-engelberger.ch

SVIT ZÜRICH
Sekretariat:  Siewerdtstrasse 8,  
8050 Zürich, T 044 200 37 80, 
svit-zuerich@svit.ch
Rechtsauskunft für Mitglieder: 
Dr. Raymond Bisang, T 043 488 41 41,  
bisang@zurichlawyers.com

KAMMER UNABHÄNGIGER 
BAUHERRENBERATER KUB
Sekretariat: 8032 Zürich,  
T 044 500 40 92, info@kub.ch,  
www.kub.ch

SCHWEIZ. SCHÄTZUNGS-
EXPERTENKAMMER SEK
Präsident und Geschäftsstelle:   
Dr. David Hersberger, Schützenweg 34,  
4123 Allschwil,  T 061 301 88 01,  
sek-svit@svit.ch, www.sek-svit.ch

SCHWEIZERISCHE  
MAKLERKAMMER SMK
Präsident und Sekretariat:  
Herbert Stoop, Seitzmeir Immobilien AG, 
Brunaustrasse 39, 8002 Zürich,  
T 043 817 63 23, welcome@smk.ch, 
www.smk.ch

SVIT FM SCHWEIZ
Sekretariat: St. Jakob-Strasse 54,  
4052 Basel, T 061 377 95 00,
kammer-fm@svit.ch

FACHKAMMER STWE SVIT
Sekretariat: Postfach 461, 4009 Basel
T 061 225 50 25, kammer-stwe@svit.ch

Organe und  
Mitgliederorganisationen

ADRESSEN & TERMINE  ADRESSEN    TERMINE 2015

      

Exekutivrat 
20./21.11.15 Klausur

www.svit.ch

Kammer unabhängiger  
Bauherrenberater KUB
–
Schweizerische Schätzungs-
expertenkammer SEK 
–

Schweizerische Maklerkammer SMK
–

SVIT FM Schweiz 
06.04.16 Real Estate Symposium
31.05.16 FM-Day, Horgen
21.09.16 Generalversammlung

Fachkammer STWE SVIT
l21.04.16 Generalversammlung, Zü- 

 rich HB, Rest. Au Premier

Swiss Real Estate Forum
21.–23.01.16  Pontresina

SVIT Plenum
27.05.16  Lausanne

SVIT SCHWEIZ

Aargau 
–

Basel 
04.12.15 Niggi-Näggi,  
 Schloss Bottmingen

Bern 
15.09.16 Generalversammlung 

Graubünden
11.01.16 Neujahrsapéro

Ostschweiz  
11.01.16 Neujahrsapéro
02.05.16  Generalversammlung

Romandie
26.11.15 Déjeuner des membres à  
 Genève
03.12.15 Déjeuner des membres à  
 Lausanne

Solothurn 
19.11.15 Bänzenjass/Fondueplausch
 Oberbuchsiten, 
 Schälismühle 1  
17.03.16 Frühstücks-GV mit Vortrag 
07.06.16 Fachvortrag mit Lunch 
08.09.16 SVIT Day
17.11.16 Bänzenjass/Fondueplausch
 Oberbuchsiten, 
 Schälismühle 1

Ticino
02.12.15 Visita Fondazione Ghisla,  
 Locarno

Zentralschweiz 
07.01.16 Neujahrsapéro
20.05.16  Generalversammlung 
23.06.16 Business-Lunch

Zürich
27.11.15  Jahresabschluss

SVIT-MITGLIEDERORGANISATIONEN
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Sind Ihre Wasserleitungen älter als 25 Jahre? Dann besteht die Gefahr, dass Ihre 
Rohre rostig sind oder der Wasserdruck nachlässt. Warten Sie nicht, bis ein teurer 
Ersatz nötig ist. Unser ANROSAN  macht Ihre Trinkwasserleitungen von innen  
wieder wie neu. Anorganisch und ohne den Einsatz von Epoxidharz.

Vereinbaren Sie jetzt eine Zustandsanalyse mit unseren Fachleuten:  
www.naef-group.com/trinkwasser oder kostenlos unter 0800 48 00 48.

SCHÜTZEN SIE  
IHRE TRINKWASSER- 
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OHNE EPOXIDHARZ  
SANIEREN  
STATT ERSETZEN.
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EINFACH NÄHER

Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für Service und Modernisierung 
vertrauen wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere 
Multimarkenkompetenz zeichnen uns aus. 

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

Liftwartung ist mein Ding

Roger Zünd
Servicetechniker


